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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und für Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer VGF 127/26

Maßnahme

Auftragsbezeichnung Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und Tragwerk

Auftragsbeschreibung Planerleistung für die Gebäude und Tragwerksplanung zur Sanierung der Wagenhalle Neu-Isenburg in
der Nähe Damstädter Landstr. 730. Die Halle aus dem Jahr 1902 (ca. 48m x 16m x 7m) wird zum
Unterstellen von antiken Schienenfahrzeugen genutzt und ist sanierungsbedürftig. Das umgebende
Gelände steht als Stadtwald unter Aufsicht des Grünflächenamts der Stadt Frankfurt und befindet sich
im Gewässerschutz- und Kampfmittelabwurfgebiet. Die Stahlkonstruktion ist teilweise (äußere
Stahlstützenfüße und Aussteifungsprofile der Wände), stark korrodiert. Das Dach ist undicht, abgängig
und mutmaßlich mit asbesthaltigen Wellplatten gedeckt. Die Dachentwässerung der Wagenhalle soll
zukünftig zu einer Entwässerungsmulde auf der westlichen Seite der Halle geleitet werden. Die
Gefache aus Backsteinmauerwerk haben Risse und die Lagerfugen im Fußbereich sind partiell stark
geschädigt. Die Bestandstore sind zu richten bzw. zu erneuern. Die Fenster sind partiell abgängig,
eingeschlagen und müssen erneuert werden. Optional soll das Gelände mit einem Sicherungszaun (h
2,00 m) eingezäunt werden. Die Geschätzte Dauer der Sanierungsarbeiten über alle HOAI LPh ca. 24
Monate Die Vergabeunterlagen enthalten Dokumente (Anlage 6), die zur Wahrung der Vertraulichkeit
erst nach Rücksendung des unterschriebenen Vergabedokuments "Vertraulichkeitserklärun g" über die
Bieterkommunikation, an den Bieter verschickt werden. Diese vertraulichen Dokumente enthalten
wichtige Informationen für die Angebotserstellung und sollten vor Einreichung des Angebotes von den
Bietern gesichtet werden.

VERFAHREN

Auftraggeber Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Auftraggebertyp Öffentlicher Auftraggeber

Liefer-/Ausführungsort 63263Neu-Isenburg

Leistungsart Dienstleistung

Vergabeart Öffentliche Ausschreibung(UVgO)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe Nein

Art der losweisen Vergabe

Zuschlagskriterium Wirtschaftlichstes Angebot
Berechnungsmethode: Freie Verhältniswahl Preis/Leistung
Gewichtung: 60%: 40%

Klassifizierungen Code Bezeichnung

71000000-8 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71320000-7 Planungsleistungen im Bauwesen

ANGEBOTE

Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen

Nachlass zugelassen Ja

Skonto zugelassen Ja

Skonto Zahlungsziel 14Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen

URL für elektronische Angebote https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Zulässige Signaturen Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Bestellung

Auf-/Abgebotsverfahren Standard

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein

Besondere Dringlichkeit Nein
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BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung

Vorinformation

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 09.07.2026 10:00

Eröffnungstermin
(nur VOB)

Angebotsfrist 16.07.2026 10:00:00

Bindefrist 10.08.2026

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER

Beginn 11.08.2026

Ende 31.03.2028

Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME
Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, können Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

Anschließend können Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens über die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschließend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN
Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu zählt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt über das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. über evtl. Änderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumfänglich informiert werden kann.

Bieterfragen müssen bis spätestens 09.07.2026 10:00 Uhr eingegangen sein.
Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Bieterfragen müssen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft
werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN
Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefügt sind, zu sichten.
Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.) alle geforderten Formulare auszufüllen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhängen.
Grundsätzlich sind alle dem Angebot angehängte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.
Sollte dies nicht möglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufüllen und mit dem Angebot
hochzuladen.
Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den dafür vorgesehenen Formularfeldern). Können Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschließend mit dem Angebot hochzuladen.
Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgeführt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgeführten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es möglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgfältig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.
Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfür
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu drücken. Ansonsten werden Ihre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemäß auf die SektVO zu 
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfähigkeit (Fachkunde) müssen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk später ausführt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur
Zuverlässigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung gemäß AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.

Es gelten ausschließlich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschäftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdrücklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergänzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdrücklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklärungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich möglich, nachgefordert.
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Die fehlenden Nachweise sind spätestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklärungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begründet keine
Verantwortung der Auftraggeberin für die Vollständigkeit der Angebote. Haftungsansprüche aus einer fahrlässig versäumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben für den Nachweis ihrer Eignung und die Vollständigkeit ihres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollständigkeit der ihnen überlassenen Unterlagen zu überzeugen. Bei Unvollständigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzüglich darüber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverzüglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widersprüche in den Verdingungsunterlagen unverzüglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstoßen.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei der Angebotserstellung die Nutzung von Unterstützungsleistungen durch KI-Assistenz, die
Verantwortung für den gesamten Inhalt eines Angebots beim Bieter liegt. Nachforderungsmöglichkeit en richten sich nach jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

Daneben ist der Einsatz von KI-gestützten Assistenten (z. B. Bots, automatisierte Protokollierungs- oder Analyse-Tools) in Besprechungen,
Verhandlungen oder vergleichbaren Kommunikationsformaten grundsätzlich nicht zugelassen. Sofern KI zum Einsatz kommt, sichert der
Verwender zu, dass es sich nicht um eine verbotene oder Hochrisiko-KI im Sinne der Verordnung 2024/1689 über künstliche Intelligenz
handelt und alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Obliegende Prüfungs-, Informations- und weiteren Pflichten nach dieser Verordnung
sowie nach dem GeschGehG, dem BSIG, dem Kritis-DachG, der DS-GVO, dem UrhG, dem MarkenG, dem DSA und dem Data Act werden
erfüllt.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote müssen das
vollständig ausgefüllte Angebotsschreiben enthalten.         
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Bewerbungsbedingungen 
 

für die Vergabe von Leistungen im Straßen- und Brückenbau 

Ausgabe: April 2017 

 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO)“. 
 
1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so 
hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 
 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und 
auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 
 

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden . Das Angebot ist bis zu dem 
von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht 
eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zu lässig. Das von der Vergabestelle 
vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle 
bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz 
und Einheitspreis, so is t der Einheitspreis maßgebend. 
Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 

3.6 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der 
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.  

 Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingung als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 

 Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung 
Vertragsinhalt. 
 

4 Unterlagen zum Angebot 
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittlung zu dem von der Vergabestelle  
bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Unterauftragnehmerleistungen.
 

5 Nebenangebote 

5.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.. 

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die 
Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich 
sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Ergänzenden Vertragsbedingungen oder in 
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit 
dieser Leistung zu machen. 

5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, 
ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei 
Vergütung durch Pauschalsumme). 

5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen. 
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6 Bietergemeinschaften 

6.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter 

bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw. 
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 

6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.  
 

7 Unterauftragnehmer 

 Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung 
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und beruflichen 
Leistungsfähigkeit Unterauftragnehmern zu bedienen (Eignungsleihe), so muss er die dafür vorgesehenen 
Teilleistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle 
zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm im Falle der Eignungsleihe die erforderlichen Mittel der 
benannten Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den 
gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende 
Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 

 Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer 
Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese entsprechend dem Umfang der 
Eignungsleihe haften; die Haftungserklärung ist mit der „Verpflichtungserklärung wirtschaftliche Eignungsleihe“ 
abzugeben. 

 Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende 
Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

 
8 Eignung (Öffentliche Ausschreibung, Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb) 

 Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot  
- entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“,  
- oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen. 

 Bei Einsatz von Unterauftragnehmern im Rahmen einer Eignungsleihe sind auf gesondertes Verlangen die 
Eignungsnachweise auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

 Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Unterauftragnehmer) auf 
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten 
Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 

9 Bevorzugte Bewerber 

Bieter, die als „Bevorzugte Bewerber“ berücksichtigt werden wollen, müssen dies im Angebot erklären und auf 
Verlangen den Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen rechtzeitig vor Auftragserteilung führen.  Wird der 
Nachweis nicht geführt, so wird das Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter Bieter behandelt.  

Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehören, haben zusätzlich den Anteil 
nachzuweisen, den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebot haben. 
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Bezeichnung der Leistung: 
 

  

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 
 

Information Datenschutz 
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung 

(EU) 2016/679 vom 27. April 2016 – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
 

Der Schutz Ihrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 

Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden 

Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 

E-Mail-Adresse:  datenschutz.einkauf@vgf-ffm.de 

Internet-Adresse:   https://www.vgf-ffm.de/de/datenschutz/ 

 

Sie erreichen unsere(n) Datenschutzbeauftragte(n) unter:  

E-Mail-Adresse:  datenschutz@vgf-ffm.de 

Internet-Adresse:   https://www.vgf-ffm.de/de/datenschutz/ 

 

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von 

Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung 

erforderlich – personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (Handels- und 

Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet) 

zulässigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behörden des Bundes und der Länder oder 

von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt übermittelt werden. Relevante 

personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im 

Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsaufträgen, Angeboten, Ihren Fragen welche 

Sie z.B. über Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfüllung unserer 

vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. über Fragen und 

Antworten zu unseren Vergabeverfahren). 

 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der 

Verarbeitung)? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der 

Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt: 

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und Tragwerk
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a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten  

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 

fiskalischen Bedarfsdeckung für Behörden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der 

Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B. 

Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behördenkunden künftig auch u. U. mittels des 

Bedarfserhebungstools; Durchführung von Vergabeverfahren zur Durchführung von 

vorvertraglichen und vertraglichen Maßnahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen 

im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken 

können Sie den maßgeblichen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen. 

b) Wahrung berechtigter Interessen  

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus 

zur Erfüllung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im öffentlichen Interesse liegender 

Aufgaben, insbesondere zur:  

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter 

 Kundenansprache, 

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, 

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, 

- Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, für Zutrittskontrollen, 

- Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten. 

c) Aufgrund Ihrer Einwilligung  

Die Zusendung unseres Newsletters über Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen über 

zukünftige Vergaben in von Ihnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf Ihrer Einwilligung. 

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben  

Zudem unterliegen wir als öffentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heißt 

gesetzlichen Anforderungen (z. B. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 

Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der 

Verarbeitung gehören unter anderem die Identitätsprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, 

die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. Außerdem erfolgt eine 

Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). 

 

4. Wer bekommt Ihre Daten? 

Ihre Daten bekommen nur die für die Bearbeitung zuständigen Personen und diejenigen, die ein 

berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen können. So bekommen insbesondere bei 

Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfsträger und der Vergabestelle Angebote zur 

Kenntnis. Außerdem können zuständige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitätsmanager, 

Innenrevisoren, Nachprüfstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprüfer sowie 

Angehörige der Rechnungshöfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch 

von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter können zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht 

z.B. um Daten für die Durchführung der Risikoanalyse nach LkSG zu erheben. Soweit Ihre Daten 

im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhältnisses verarbeitet werden, wird auch der 

Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet. 
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5. Werden Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Union) durch uns findet nicht statt. 

 

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung 

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige 

unsere Geschäftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhältnisse sind. Sind die Daten 

für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie 

regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu 

folgenden Zwecken: 

• Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: 

 Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort 

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In 

Fällen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geförderten Programmen beträgt die 

Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Förderprogramms. 

• Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB beträgt die Aufbewahrungsfrist in der 

Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung. 

• Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den 

§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 

Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

 

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

a) Recht auf Auskunft 

Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

b) Recht auf Berichtigung 

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht 

(mehr) zutreffend sind. Unvollständige Daten können vervollständigt werden. 

c) Recht auf Löschung 

Es besteht grundsätzlich ein Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch 

hängt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfüllung der Aufgaben noch benötigt werden (s.a. 

Dauer der Speicherung). 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Es besteht ein Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu 

verlangen. 

e) Recht auf Widerspruch 

Es besteht das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters 

ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein 

überwiegendes öffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht. 
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f) Recht auf Unterrichtung 

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfänger Informationen weitergeleitet 

wurden, die berichtigt worden sind, die gelöscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschränkt 

wurde. 

g) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Übertragung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag 

beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

h) Recht auf Widerruf 

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 

Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte 

beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungen, 

die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berührt. 

i) Recht auf Beschwerde 

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen 

personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer 

Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich 

sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der 

Regel nicht in der Lage sein, Verträge mit Ihnen zu schließen oder diese auszuführen. Sollten Sie 

uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von 

Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen. 

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt? 

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir elektronische 

Unterstützung, aber grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 

DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie - sofern es 

gesetzlich vorgegeben ist - hierüber gesondert informieren. 

10. Änderung des Zwecks der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten 

(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fällen von Teilnahmewettbewerben bei der 

Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im 

Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu 

bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns geändert werden soll, werden 

Sie vorher darüber informiert. 

 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht    

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) 

und Artikel 6 Absatz  1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 

Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 
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Vergabestelle: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, 60276 Frankfurt am Main 

Geschäftsführung:
Kerstin Jerchel
Thomas Raasch
Steffen Geers

Aufsichtsratsvorsitzender:

Stadtrat Wolfgang Siefert

Amtsgericht: 
Frankfurt am Main 
HRB 40832 

Ust-IdNr.: 
DE 175749170 

Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen 
IBAN DE15 5005 0000 0016846107 
BIC: HELADEFF 

 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 
Frankfurt am Main mbH 
 

Postanschrift: 
60276 Frankfurt am Main 
 

Hausanschrift: 
Kurt-Schumacher-Straße 8 
60311 Frankfurt am Main 
 

Telefon: 069 213-03 

Fax: 069 213-22740 

info@vgf-ffm.de | vgf-ffm.de  

30, 36 11, 12, 14, 18 Börneplatz 

  
Ort:  

Datum: 
 

Tel.:  

Fax:  

E-Mail:  

Az.-Nr.:  
 

 

 Vergabeart

    Öffentliche Ausschreibung

    Beschränkte Ausschreibung m.Teilnahmewettbewerb

    Beschränkte Ausschreibung o. Teilnahmewettbewerb

    Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb

   Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb

 

Ablauf der Angebotsfrist: 
Datum:   Uhrzeit:  
 

 
Bindefrist endet am:  

 
 

Aufforderung zur Angebotsabgabe 
 
 
Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 
Anlagen:

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

 HVA L-StB Bewerbungsbedingungen

 HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage

    Information Datenschutz

Frankfurt am MainStadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

+49 6921323300

vergabestelle@vgf-ffm.de
VGF 127/26

17.06.2026

16.07.2026 10:00:00

10.08.2026

Erläuterungstext der Zuschlagskriterien

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und Tragwerk
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B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

 Leistungsbeschreibung

 HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

 HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 HVA L-StB Zusätzliche Vertragsbedingungen 

 AVA-Richtlinie

    Individualvertrag

 

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

 HVA L-StB Angebotsschreiben

 Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

 Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

 HVA L-StB Eigenerklärung zur Eignung

 HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen

 HVA L-StB Erklärung Bietergemeinschaft

 Eigenerklärung zur Akzeptanz von Ausführungsbedingungen zur Versicherungspflicht 

 Eigenerklärung zur Tariftreue nach HVTG

    Eigenerklärung Sanktionen gegen Russland 

    Eigenerklärung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG

    Vertraulichkeitserklärung

CAD_Richtlinie

ELVOR_NT3_4.3 und ELVOR_NT3_4.4

AAW Kabel-und-Leitungen

Brandschutzordnung

sämtliche Unterlagen in der Anlage

Gesamtvergütungsblatt Architekt und Statiker

ausgefüllter und unterschriebener Planervertrag

Persönliche Referenzen
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D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

    HVA L-StB Verpflichtungserklärung

 Unterschriebener Vertrag über die Leistungen in Original - Zusendung per Post in zweifacher
Ausfertigung 

  Urkalkulation 
  Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan
 Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, soweit der Betrieb beitragspflichtig

ist
 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige

Bescheinigungen ausstellt 
  Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
  Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden
 Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit

vorhanden
 Angabe der Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren

jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal

 Je eine Referenzbescheinigung für angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die 
Leistung und die Zeit und den Ort ihrer Ausführung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig
erkennen lassen und eine Telefonnummer und E-Mail der Person enthalten, die die 
Bescheinigung ausgestellt hat.

 

 

 

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und für Rechnung 

 

 

 

 

 

 

zu vergeben. 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
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2 Kommunikation:

 Die Kommunikation erfolgt: 

  Elektronisch über die Vergabeplattform 

  In Textform unter nachstehender Anschrift:

  Stelle: 
  Straße: 
  PLZ/Ort:
 

Telefon:  
Fax:  
E-Mail:  

 

3 Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen: 

3.1 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den 

Bewerbungsbedingungen genannten – mit dem Angebot einzureichen: 

 siehe Bekanntmachung 

  

 

 

3.2 Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind – zusätzlich zu den in den 

Bewerbungsbedingungen genannten – auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 

 Siehe Bekanntmachung 

  

   

   

 

3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in 

beigefügtem Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. 

angekreuzten Zuschlagskriterien: 

 

4 Losweise Vergabe:

 Nein

 Ja,  Angebote sind möglich

      nur für ein Los 

      für ein oder mehrere Lose 

      nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

 Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose,

die an einen Bieter vergeben werden können: 

Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

60311 Frankfurt am Main 

+49 6921323300

vergabestelle@vgf-ffm.de

Kurt-Schumacher-Straße 8

Siehe oben unter C)

siehe unter D)
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5   Nebenangebote 

5.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht 

5.2  Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen) 

   für die gesamte Leistung  

  nur für nachfolgend genannte Leistungsbereiche 

   

    

    

  mit Ausnahme nachfolgend genannter Leistungsbereiche 

    

    

    

  unter folgenden weiteren Bedingungen: 

   Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen 

    

    

 Nebenangebote, die Nachlässe mit Bedingungen beinhalten, sind nicht zugelassen. 

  Zusätzlich zu Nr. 5 der Bewerbungsbedingungen gilt: 

 

 

 

 

 

Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Ausführungsbeschreibung Abschnitt 1.3 

erfüllen. 

 

6 Angebotswertung:

 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote gemäß § 43 UVgO

  Zuschlagskriterium Preis

 Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

 Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten

 Angebotssumme unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines  

eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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 Weiterhin werden berücksichtigt: 

 

 

 

 

 

  Preis und weitere Zuschlagskriterien gemäß Anlage Vordruck HVA L-StB 

Gewichtung der Zuschlagskriterien

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot, welches unter Berücksichtigung der genann-
ten Kriterien und Wichtungen insgesamt den höchsten Punktwert erreicht.

  Preis: 60 % Qualität: 40 %
Siehe Formular „Erläuterungstext Zuschlagskriterien“

 

7 Angebote können abgegeben werden: 

 schriftlich,  

 elektronisch in Textform,  

 elektronisch mit fortgeschrittener Signatur,  

 elektronisch mit qualifizierter Signatur. 

 

8 Angebotsabgabe 

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die 

Vergabestelle davon  

umgehend zu unterrichten (entfällt bei öffentlicher Ausschreibung). 

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterschreiben und 

mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum vorgenannten Ablauf der Angebotsfrist an 

die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

 siehe Briefkopf 

 Stelle:  

 Straße:  

 PLZ/Ort:  

 

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot 
für …:“ 

  

  

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 
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Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform sind der Bieter und die natürliche Person, 

die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten 

Signatur zu versehen. 

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über 

die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. 

 

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann) 
 

 Name:  

 Straße:  

 PLZ/Ort:  

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig 
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Anlage 10.1 - Erläuterungstext der Zuschlagskriterien

1/3

Bezeichnung der Leistung:

Projekt Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg (NIWH-21-002-NT35)
Leistung Planungsleistungen Architekt + Statiker

Erläuterungstext der Zuschlagskriterien
In dem vorliegenden Vergabeverfahren erfolgt die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots
anhand der folgenden Kriterien:

1. Preis Gewichtung: 60 %
2. Qualifikation / Erfahrung Gewichtung: 40 %

Die Zuschlagskriterien mit den Unterkriterien und ihre Gewichtung sind in der nachfolgenden
Aufstellung detailliert aufgeschlüsselt.

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot, welches unter Berücksichtigung der
genannten Kriterien und Wichtungen insgesamt den höchsten Punktwert erreicht. Bei Punkt-
gleichheit erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit dem niedrigsten Mittelwert aus den Stun-
densätzen für Planer (Architekt/in, Ingenieur/in auch als Projektleiter/in und Bauleiter/in), Pro-
jektbearbeiter/in und Projektassistent/in gemäß des Planungsvertrags (in € netto).

Die folgend beschriebenen Kriterien und Unterkriterien sowie deren Bewertungsmaßstab sind
in einer Wertungsmatrix zusammengefasst. (Anlage 10 - Wertungsmatrix).

1. Preis
Zum Zwecke der preislichen Bewertung zieht der Auftraggeber für jedes Angebot die ange-
botene Gesamtvergütung (in €, brutto) gemäß Anlagen 4 des Planungsvertrags (Ermittlung
und Summe aus den Anlagen zur Ausschreibung mit berücksichtigtem Abschlag ODER Zu-
schlag) heran.
Das Kriterium wird mit einer Gewichtung in Höhe von 60 % bewertet

Für die Angebotswertung wird die Gesamtvergütung (in €, brutto) wie folgt in eine Punk-
teskala von 0 bis 10 Punkten normiert:

 10 Punkte erhält das wertbare Angebot mit der niedrigsten Gesamtvergütung.
 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten

Gesamtvergütung.
 Alle Angebote mit darüber liegenden Gesamtvergütung erhalten ebenfalls 0 Punkte.

Die Punktermittlung für die dazwischen liegende Gesamtvergütung erfolgt über eine lineare
Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.

2. Qualifikation/Erfahrung
Der AG legt aufgrund der Komplexität des zu bearbeitenden Projektes besonderen Wert auf
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die Qualifikation und Erfahrung des Büros /der Bietergemeinschaft, des Projektteams (Pro-
jektleiter/in, Planer/in und Bauleiter/in) für die zu bewältigen Aufgaben beim Instandsetzen 
des Bestandsgebäudes bzw. das Bauen im Bestand.

Der/die vom AG gewünschte Planer/in (Architekt/in / Ingenieur/in) plant und steuert das Bau-
vorhaben auch als Projektleiter strategisch und kaufmännisch. Er ist dem AG gegenüber für 
Budgets, Verträge und Termine verantwortlich.
Als Bauleiter/in ist der/die Planer/in der/die operative Verantwortliche direkt vor Ort auf der 
Baustelle. Er überwacht die tatsächliche Ausführung, die Qualität der Arbeit und die Sicherheit 
der Gewerke.

Bei dem vorliegenden Projekt wird das mit der Ausführung des Auftrags befasste Projektteam 
erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben. Vor diesem Hintergrund 
hat der Bieter den für die Position des/der Planers/in (als Architekt/in / Ingenieur/in auch als 
Projektleiters/in und Bauleiter/in) vorgesehenen Mitarbeiter/in im Angebot verbindlich zu be-
nennen und die Berufsqualifikation und Berufserfahrung darzulegen. Ferner sind für diese/n 
Mitarbeiter/in persönliche Referenzen aus vergleichbaren Projekten (Schwerpunkt Sanierung 
bzw. Restauration von Bauwerken) anzugeben.

Für die Bewertung der Qualifikation und der Erfahrung werden nachfolgende Unterkriterien 
sowie Gewichtungen herangezogen:

 Berufsqualifikation des/der Architekten/in / Ingenieurs/in Gewichtung: 3,0 % 
 Berufserfahrung des/der Architekten/in / Ingenieurs/in Gewichtung: 7,5 % 
 Erfahrung des/der Architekten/in / Ingenieurs/in in

Projekten mit Baukosten in Höhe von min. 5 Mio. Gewichtung: 7,5 % 
 Berufsqualifikation des/der stellvertretenden Architekten/in

/ Ingenieur/in Gewichtung: 2,0 %
 Berufserfahrung des/der stellvertretenden Architekten/in
 / Ingenieur/in Gewichtung: 5,0 %
 Erfahrung des/der stellvertretenden Architekten/in

 / Ingenieur/in mit Projekten mit Baukosten in Höhe
von min. 5 Mio. Gewichtung: 5,0 %

 Projektreferenzen des Projektteams Gewichtung: 10 %

Die Beurteilung der Unterkriterien erfolgt mithilfe von einem Punktevergabesystem. 
Die Punkteverteilung ist wie folgt definiert:

 Berufsqualifikation des/der Architekten/in / Ingenieurs/in:
o Ein Abschluss als Architekt/in, Bauingenieur/in wird vorausgesetzt.1, 2

o Bachelor-Abschluss1: 5 Punkteo Master- / Diplomabschluss1: 10 Punkte

1 Akzeptiert werden auch vergleichbare / gleichwertige Abschlüsse auf europäischer Ebene.
2 Mindestanforderung. Bei Nicht Erfüllung dieser Voraussetzung wird das Angebot nicht gewertet.
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 Berufserfahrung des/der Architekten/in / Ingenieurs/in in Sanierung von Stahlskelett-
Backstein Industriegebäuden:

o Vorausgesetzt werden mind. 2 Jahre Berufserfahrung als Projekt- und Baulei-
ter2

o 2 - 5 Jahre: 5 Punkte
o > 5 Jahre: 10 Punkte

 Erfahrung des/der Architekten/in / Ingenieurs/in in Projekten mit Baukosten in Höhe
von min. 5 Mio.

o Vorausgesetzt wird die Erfahrung als Projekt- und Bauleiter/in mit mind. einem
Projekt von mind. 5 Mio. Baukosten2 

o 1-2 Projekte: 5 Punkte
o > 2 Projekte: 10 Punkte

 Berufsqualifikation des stellvertretenden Architekten/in / Ingenieurs/in:
o Ein Abschluss als Architekt/in, Bauingenieur/in wird vorausgesetzt1, 2.
o Bachelor-Abschluss1: 5 Punkte
o Master- / Diplomabschluss1: 10 Punkte

 Berufserfahrung des/der stellvertretenden des/der Architekten/in / Ingenieurs/in  in
Sanierung von Stahlskelett-Backstein Industriebau:

o Vorausgesetzt werden mind. 2 Jahre Berufserfahrung als Projekt- und Baulei-
ter/in2

o 2 - 5 Jahre: 5 Punkte
o > 5 Jahre: 10 Punkte

 Erfahrung des/der stellvertretenden Architekten/in / Ingenieurs/in in Projekten mit
Baukosten in Höhe von min. 5 Mio.

o Vorausgesetzt wird die Erfahrung als Projekt- und Bauleiter/in mit mind. einem
Projekt von mind. 5 Mio. Baukosten² 

o 1-2 Projekte: 5 Punkte
o > 2 Projekte: 10 Punkte

 Projektreferenzen des Projektteams. Die Bewertung dieses Punktes erfolgt kumulierend. 
Hat das Team Erfahrungen mit Projekten in mehreren der benannten Bereiche, werden 
die jeweiligen Punkte addiert.

o Sanierung (Architektur + Statik) von Stahlskelett-Backstein Industrie-Hallen
um 1900: 1 Projekt: 1 Punkt, mehr als 1 Projekt: 2 Punkte

o Bauen im laufenden Betrieb: 1 Punkt
o Entwässerung (Rigole, Sickergraben) im Wasserschutzgebiet: 1 Punkt 
o Entsorgung von Asbesthaltigen Baustoffen: 1 Punkt
o Errichtung Sicherungszaunanlage > 2,00 m Höhe: 1 Punkt
o Fassadenbegrünung: 1 Punkt
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NK13.3 161225  EE Russland_national 

Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung 

  

 (wie Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 
Eigenerklärung zur Einhaltung  

der Sanktion gegen Russland  

in der jeweils geltenden Fassung (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833) Artikel 5 aa, 5 k Verordnung (EU) Nr. 833/2014, 

Verordnung (EU) Nr. 269/2014 Art. 2, Anhang I über restriktive Maßnahmen angesichts Handlungen 

Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren sowie die die territoriale Unversehrtheit, 

Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen 

 
Bezeichnung,  Name des Bewerbers / Bieters / Auftragnehmers / Bietergemeinschaft 

Nachunternehmer / Eignungsverleiher 

                               

 
Nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab:  

 
Der Bewerber / Bieter / Auftragnehmer / die Bietergemeinschaft gehört / gehören nicht zu den 
genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne folgender 
Vorschriften aufweisen; 
 
dass während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder 
Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des 
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt 
werden, die zu genannter Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschriften 
gehören und auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt: 
 

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgeführten juristischen Person, Organisation 

oder Einrichtung, die sich unter öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft 

befindet oder bei dem Russland und seine Regierung oder Zentralbank das Recht auf 

Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder Zentralbank andere wesentliche 

wirtschaftliche Beziehungen unterhält,  

 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außerhalb der Union niedergelassen ist 

und deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer nachfolgend aufgeführten 

Organisation gehalten werden, oder  

 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung einer der 

nachfolgend aufgeführten Organisationen handelt. 
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NK13.3 161225  EE Russland_national 

 

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:  

OPK OBORONPROM  

UNITED AIRCRAFT CORPORATION  

URALVAGONZAVOD  

ROSNEFT  

TRANSNEFT  

GAZPROM NEFT  

ALMAZ-ANTEY  

KAMAZ  

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)  

JSC PO SEVMASH  

SOVCOMFLOT  

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION 

 

d) und sind nicht (und sofern vorliegend, die Mitglieder einer Bietergemeinschaft oder deren 

Subunternehmer), Gegenstand von EU-Sanktionen, wie bspw. denen gegen die in Anhang I der 

Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgeführten Personen, und befindet sich auch nicht im Eigentum oder 

unter der Kontrolle der dort aufgeführten Personen. 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269 

Das Kriterium, dass bei der Beurteilung zu berücksichtigen ist, ob eine juristische Person oder Organisation im Eigentum einer 

anderen Person oder Organisation steht, ist der Besitz von mehr als 50% der Eigentumsrechte an einer Organisation oder eine 

Mehrheitsbeteiligung an dieser.) 

 
 

_______________________, den  ________________  

Ort      Datum 

 

 

______________________________________  
Unterschrift 

 

(Elektronische Übermittlung: Diese Erklärung ist unter Angabe des Namens der erklärenden Person ohne Unterschrift gültig, 

sofern Textform nach § 126b BGB zugelassen ist.) 
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Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters 
Ort: 

Datum: 

Tel.: 

Fax: 

E-Mail: 

Ust.-ID-Nr.: 

Eigenerklärung zur Eignung 
(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufüllen 

sofern nicht eine EEE eingereicht w ird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist) 

Bezeichnung der Leistung: 

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung)  

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124 
GWB 

Ich erkläre/wir erklären, dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß den §§ 123 
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellen. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht 
• gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder

• gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
• gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen

oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur 
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der 

Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO 
beim Bundesamt für Justiz anfordern. 

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung 

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 1 und  eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes2 auf gesondertes Verlangen vorlegen. 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

    Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

1 Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist 

2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und Tragwerk
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II. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 

Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen. 
Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/können 

aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur 
Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: 

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei 
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.  

III. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt:  €* 

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr   €, 
Jahr  €, 
Jahr  €. 

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem 
Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt:  €* 

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr  €, 
Jahr                                                  €, 
Jahr                                                  €. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte 

Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes 
Verlangen vorlegen. 

* Information über die Bilanzen des Bewerbers/Bieters 

Methoden und Kriterien für die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Berücksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhältnisses zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten*:

 * 

Beigefügt übersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens 

* Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Höhe

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung 
für Personenschäden in Höhe von mindestens                        €* und für sonstige Schäden (Sach- 

und Vermögensschäden) in Höhe von mindestens                      €* abschließen werde(n). 

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-

sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen übersenden. 

5.000.000,00
1.250.000,00
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IV. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

   * Vorlage geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungen der in 
 den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen 

      * Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als drei Jahre zurückliegen 

 
 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens             *  Fällen vergleichbare Leistungen erbracht 
 habe(n). 

 1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des 
 Auftraggebers: 

 

  

 

  

 

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des 
 Auftraggebers: 

 

  

 

  

 

 3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des 
 Auftraggebers: 

 

  

 

  

 

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter 

Anlage vorzunehmen. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die 
oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das 

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen. 
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  * Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit 
 der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte  
zur Verfügung stehen. 

 

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen 

Namen der Personen mit Funktion 
(auch technische Leitung) 

Berufliche Qualifikation 

  

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder 
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu 
den Personen einreichen 
 

 

   * Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens 

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens 

 

   * Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 
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Berufsqualifikation des/der Architekten/in / Ingenieurs/in und auch des Stellvertreters:
- Abschluss als Architekt/in, Bauingenieur/in 
- mind. 2 Jahre Berufserfahrung als Projekt- und Bauleiter in Sanierung von Stahlskelett-
Backstein Industriegebäuden
- Vorausgesetzt wird die Erfahrung als Projekt- und Bauleiter/in mit einem
Projekt von mind. 5 Mio. Baukosten
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   * Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens 

 
Angabe der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 
 

   * Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem 
 Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen 
zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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   * Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die 
 ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom 
 öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im 

 Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt wird; diese Kontrolle betrifft die 
 Produktionskapazität beziehungsweise die technische Leistungsfähigkeit und 
 erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens 

 sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen 
 

Folgende Kontrollen werden vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer 
zuständigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt: 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 

   * Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die Erlaubnis zur 
 Berufsausübung für die Inhaberin, den Inhaber oder die Führungskräfte des Unternehmens, 
 sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur 
Berufsausübung: 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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   * Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der 

 Auftragsausführung anwendet 
 

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung 
anwenden: 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 

    * Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und 

 die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist 

Ich/Wir erkläre(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre über folgende Anzahl von 
Beschäftigten und Führungskräften verfügten: 
 

Anzahl der Beschäftigten Anzahl Führungspersonal 

  

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

    * Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche 
 technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und 
technische Ausrüstung 

 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
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    * Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unteraufträge zu vergeben beabsichtige (n) 

 
Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unteraufträge zu vergeben: 

 
 
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen 
Unternehmen 

 

 

    * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Güter 

 

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Güter habe ich 
beigefügt: 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit 
auf gesondertes Verlangen des öffentlichen Auftraggebers nachweisen. 
 

 

    * Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zuständig anerkannten Institutionen oder 

 amtlichen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, dass 
 die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Güter bestimmten technischen 
 Anforderungen oder Normen entsprechen 

 

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu 
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestätigt. 

 
Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 
 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes 

Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und 
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig 
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden. 

 

 

 

  
          (Stempel und Unterschrift) 

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig 

 

Hinweis: 

Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, 

ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis verlangt wird. 
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Name und Anschrift des Bieters:
 

Ort:  

Datum:  

Tel.:  

Fax:  

E-Mail:  

Ust.-ID-Nr.: 
 

Az.-Nr.: 
 

  

 

Angebotsschreiben 
 
Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 
Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom  

Anlagen*):  Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –  

   Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)  

   HVA L-StB Eigenerklärung Eignung 

   Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 

   HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 

   HVA L-StB Erklärung der Bietergemeinschaft 

   Nebenangebote 

    

    

 

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.  
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 

 
2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungs-

beschreibung beträgt: 

     EUR 

 
3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: 

St. 

 
4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote: 
 

     % 

 
*) vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

Einkauf & Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Str. 8

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und Tragwerk
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5  Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen 
 folgende Unterlagen: 

– „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) – Ausgabe 2003“, 
 

 

– Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B. 

6 Ich/Wir erkläre(n),  

   dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

  dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. 
 anderen Unternehmen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

7  Ich/Wir erkläre(n), dass 

– ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich 
anerkenne(n). 

– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes 
sind. 

– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertiger Art bzw. oder 
gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) 
eingetragen wurden. 

– falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform) 

 

 

 
 (Stempel und Unterschrift) 

Ist 
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die 

die Erklärung abgibt, nicht angegeben, 
- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
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Bezeichnung der Leistung





				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.

LC01
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)



 
 
 
 

     
(Name und Anschrift des Bieters)   

Vergabenummer:      
 
 
 
 

Verpflichtungserklärung   

zu Tariftreue und Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen unter Berücksichtigung der  
Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,   
GVBl. S. 338    

Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  sich  die  Verpflichtungserklärung  zu  Tariftreue  und  
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemäß  
§  20  des  Mindestlohngesetzes  (MiLoG)  bzw.  des  Tariflohns  nach  dem  Arbeitnehmer- 
Entsendegesetz  (AEntG)  nicht  auf  Beschäftigte  bezieht,  die  bei  einem  Bieter  oder  
Nachunternehmer im EU-Ausland beschäftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.   

Nachfolgende Erklärung ist mit dem Angebot abzugeben.   

1.   Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,   

meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung mindestens diejenigen   
Arbeitsbedingungen  einschließlich  des  Entgelts  zu  gewähren,  die  dem  jeweils   
geltenden Tarifvertrag nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden   
Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen   
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir   
mich/uns, bei der Ausführung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen   
zu gewähren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen.  Ich/wir nehme/n weiterhin   
zur  Kenntnis,  dass  bei  Vorliegen  von  Anhaltspunkten  dafür,  dass  gegen  diese   
Verpflichtungen verstoßen wird, auf Anforderung dem öffentlichen Auftraggeber oder   
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.   

 

▪  meinen  /  unseren  Beschäftigten   bei   der  Ausführung  einer  Leistung  über   
Verkehrsleistungen und freigestellte Schülerverkehre mindestens das in Hessen für   
diese  Leistung  in  einem  einschlägigen  und  repräsentativen  mit  einer  tariffähigen   
Gewerkschaft  vereinbarten  Tarifvertrag  vorgesehene  Entgelt  einschließlich  der   
Aufwendungen  für  die  Altersversorgung  und  der  für  entgeltrelevant  erklärten   
Bestandteile  dieser  Tarifverträge  zu  zahlen  und  Erhöhungen   während   der   
Ausführungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.   

 

2.  Ich/Wir  erkläre/n,  dass  ich/wir  nicht  wegen  eines  Verstoßes  nach  § 21  MiLoG   
(Bußgeldvorschriften) mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro belegt worden   
bin/sind  und  damit  nicht  die  Voraussetzungen  für  einen  Ausschluss  von  der   
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.   
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3.  Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, für den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die   
Erfüllung der Verpflichtungen nach den §§ 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen   
sicherzustellen und dem öffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spätestens   
vor  Beginn  der  Ausführung  der  Leistung  durch  das  Nachunternehmen,  eine   
Verpflichtungserklärung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.   
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausführung des   
Auftrags  Arbeitskräfte  eines  Verleihunternehmens  einsetze(n)/einsetzt.  Diese   
Verpflichtung  gilt  entsprechend  auch  für  alle  weiteren  Nachunternehmen  und   
Verleihunternehmen.    

 
 

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,   

dass ein nachweislich schuldhafter Verstoß gegen meine/unsere Verpflichtungen    

•  den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur   
Folge haben kann,   

•  den Ausschluss meines/unseres Unternehmens für die Dauer von bis zu drei Jahren   
von der Vergabe öffentlicher Aufträge der ausschließenden Vergabestelle zur Folge   
haben kann,    

•  ein solcher Verstoß eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die   
gemäß § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt   
am Main mitgeteilt wird,   

•  nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigen   
kann.   

    
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________  

(Ort/Datum)    (Firmenbezeichnung/-Stempel)  Name des Erklärenden *)   

*) Die Erklärung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.   
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung 

  

 (wie Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 

Verpflichtungs- und Eigenerklärung 

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berücksichtigung der 

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)* 

 

 

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers: ___________________________________ 

 

 

Die nachfolgende Erklärung ist mit dem Angebot abzugeben.  

 

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausführung der Leistung  

 

a) die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im 

eigenen Geschäftsbetrieb einzuhalten und gegenüber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar 

beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:innen entlang der 

Lieferkette angemessen zu adressieren.   

 

b) in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den 

Verpflichtungen nach lit. a) für betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschäftsbereich durchzuführen 

sowie unsere Mitarbeitenden über das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemäß § 8 LkSG und 

den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System: 

https://www.stadtwerke-frankfurt.de/hinweisgebe-system/).  
 

c) angemessene Kontrollmaßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im 

eigenen Geschäftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der 

Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.   

 

d) bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit. 

a) im eigenen Geschäftsbereich unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um diese 

Verletzung zu verhindern und zu beenden oder – soweit dies unmöglich oder unzumutbar ist – zu 

minimieren.      

 

e) bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers über eine Verletzung oder mögliche Verletzung der unter 

lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen, 

Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept 

zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder – soweit dies 

unmöglich oder unzumutbar ist – zu minimieren.     

 

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen 

des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberührt.  

 

 

2. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns:  

 

a) dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskünfte über die Einhaltung 

der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt 

bei der Ausführung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten 

des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend 
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte 

Produktgruppen oder Produkte beschränkt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des 

LkSG unterliegen, können Auskünfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt 

werden.     

 

b) den Auftraggeber auf Verlangen über die nach Ziffer 1 getroffenen Maßnahmen zu informieren und bei 

Vorliegen von Anhaltspunkten dafür, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoßen wird, deren 

Einhaltung gegenüber dem Auftraggeber nachzuweisen.  

 

c)  den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollmächtigen, Auskünfte über die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und 

3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausführung des 

Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen Maßnahmen bei Dritten einzuholen.   

 
  

 

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstoß des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der 

AG zur fristlosten Kündigung des Auftrags berechtigt. 

 

 

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren über die Vergabe eines Liefer-, 

Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskräftig festgestellten 

Verstoßes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuße nach Maßgabe von 

§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind. 

 

 

5. Ich/Wir erkläre(n) hiermit,  

 

a) dass keine Strafen oder Geldbußen für die vorgenannten Tatbestände oder nach vergleichbaren 

Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhängt worden sind, 

deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, 

 

b) dass keine zuvor genannten Gründe vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von 

der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten. 

 

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen zu meinem/unserem 

Ausschluss von diesem und künftigen Vergabeverfahren sowie zur Kündigung eines etwaig erteilten Auftrags 

führen kann. 

 

 

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die 

vorstehenden Erklärungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers 

zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind. 

 

 

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns darüber hinaus: 

 

a) bei der Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften 

zur Bekämpfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot 

unrechtmäßiger Zahlungen oder der Gewährung anderer unrechtmäßiger Vorteile an Amtsträger:innen, 

Geschäftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehörige oder sonstige Partner:innen, und 

das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtsträger:innen oder sonstige Personen. Die 

Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstützen 

und sich insbesondere gegenseitig unverzüglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten 

Verdacht von Korruptionsfällen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfüllung in einem konkreten 

Zusammenhang stehen.  

 

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfältig auszuwählen. Im Rahmen 

des mir/uns Möglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung 

alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Korruption auf. 
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. 

I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese 

Verpflichtungserklärung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhängig von dem Zeitpunkt des 

vollständigen In-Kraft-Tretens des LkSG.   

 

 

                                                      

 Ort, Datum               Unterschrift/Stempel                                     
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Anlage Architektenplanung

Gesamthonorar
(1) Honorar für Leistungen Gesamt

Das Honorar der beauftragten Leistungen aller Stufen wird vereinbart mit Summe

Stufe 1             40.583 €

aus LPH 1 Grundlagenermittlung               3.006 €

Grundleistungen               3.006 €

besondere Leistungen

aus LPH 2 Vorplanung             10.522 €

Grundleistungen             10.522 €

2.03  Aufstellen einer vertiefenden Kostenschätzung besondere Leistungen

aus LPH 3 Entwurfsplanung             22.546 €

Grundleistungen             22.546 €

3.02 Fortschreiben der vertiefenden Kostenschätzung besondere Leistungen

aus LPH 4 Genehmigungsplanung               4.509 €

Grundleistungen               4.509 €

4.02 Erlangung behördlicher Zustimmung im Einzelfall besondere Leistungen

Mitzuverarbeitende Bausubstanz    in Höhe von          %

Stufe 2             58.620 €

aus LPH 5 Ausführunugsplanung             37.577 €

Grundleistungen             37.577 €

5.02 Prüfen und anerkennen von Plänen Dritter… besondere Leistungen

aus LPH 6 Vorbereitung der Vergabe             15.031 €

Grundleistungen             15.031 €

besondere Leistungen

aus LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe               6.012 €

Grundleistungen               6.012 €

besondere Leistungen

Mitzuverarbeitende Bausubstanz    in Höhe von        %

Stufe 3             51.104 €

aus
LPH 8 Objektüberwachung,

Bauuberwachung und Dokumentation
/Bauoberleitung

            48.098 €

Grundleistungen             48.098 €

8.01 verantwortlicher Bauleiter, auch nach Landesrecht über GL hinausgehen besondere Leistungen

Mitzuverarbeitende Bausubstanz    in Höhe von         %

aus LPH 9 Objektbetreuung               3.006 €

Grundleistungen               3.006 €

9.01 Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist besondere Leistungen

(2) Gesamtvergütung Netto

Abschlag   ODER

Zuschlag in Höhe von         %

(3) Gesamtvergütung  inklusive Abschlag oder Zuschlag Netto

Nebenkosten zu den Stufen 1 - 3                                        in Höhe von    3   %

Umsatzsteuer 19 v.H.

Brutto

Gesamtvergütung mit berücksichtigtem Abschlag ODER Zuschlag

Gesamtvergütung NIWH Wagenhalle Neu-Isenburg, Planerleistungen gem. HOAI §§ 33 -36
Nach HOAI § 35 - Honorarzone I, von-Satz
Geschätzter Kostenrahmen gemäß Vertrag § 4
Bitte Gelb unterlegte Felder ausfüllen

Gesamtvergütung  inklusive Abschlag oder Zuschlag, inklusive Nebenkosten
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Gesamthonorar
(1) Honorar für Leistungen Gesamt

Das Honorar der beauftragten Leistungen aller Stufen wird vereinbart mit Summe

Stufe 1          29.142 €

aus LPH 1 Grundlagenermittlung            1.507 €

Grundleistungen            1.507 €

besondere Leistungen

aus LPH 2 Vorplanung            5.024 €

Grundleistungen            5.024 €

2.02  Aufstellen eines Lastenplans besondere Leistungen

aus LPH 3 Entwurfsplanung            7.537 €

Grundleistungen            7.537 €

3.01 Berechnung wesendlich tragender Bauteile besondere Leistungen

3.03 Mehraufwand bei Sonderbauteilen besondere Leistungen

aus LPH 4 Genehmigungsplanung          15.074 €

Grundleistungen          15.074 €

4.02 statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörenden Konstruktionen besondere Leistungen

Mitzuverarbeitende Bausubstanz    in Höhe von          %

Stufe 2          21.103 €

aus LPH 5 Ausführunugsplanung          20.099 €

Grundleistungen          20.099 €

5.01 Konstruktion und Nachweise der Anschlüsse im Stahl und Holzbau besondere Leistungen

5.02 Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschließlich Stücklisten,… besondere Leistungen

aus LPH 6 Vorbereitung der Vergabe            1.004 €

Grundleistungen            1.004 €

6.02 Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks besondere Leistungen

aus LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe                  -   €

Grundleistungen

besondere Leistungen

Mitzuverarbeitende Bausubstanz    in Höhe von        %

Stufe 3                  -   €

aus
LPH 8 Objektüberwachung,

Bauuberwachung und Dokumentation
/Bauoberleitung

                 -   €

Grundleistungen

8.01 Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks besondere Leistungen

8.02 Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe besondere Leistungen

8.03 Kontrolle und Güteprüfung der Betonherstellung und -verarbeitung besondere Leistungen

Mitzuverarbeitende Bausubstanz    in Höhe von         %

aus LPH 9 Objektbetreuung                  -   €

Grundleistungen

9.01 Baubegehung zur Feststellung und Überwachung besondere Leistungen

(2) Gesamtvergütung Netto

Abschlag   ODER

Zuschlag in Höhe von         %

(3) Gesamtvergütung  inklusive Abschlag oder Zuschlag Netto

Nebenkosten zu den Stufen 1 - 3                                        in Höhe von    3   %

Umsatzsteuer 19 v.H.

Brutto

Gesamtvergütung mit berücksichtigtem Abschlag ODER Zuschlag

Gesamtvergütung NIWH Wagenhalle Neu-Isenburg, Tragwerksplanung gem. HOAI §§ 50 -52
Nach HOAI § 50 - Honorarzone II, von-Satz
Geschätzter Kostenrahmen gemäß Vertrag § 4
Bitte Gelb unterlegte Felder ausfüllen

Gesamtvergütung  inklusive Abschlag oder Zuschlag, inklusive Nebenkosten

43



 

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 1 
 

Bezeichnung der Leistung: 
 

  

  

 

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung) 
 

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern 
bzw. anderen Unternehmen 

 

 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der 

Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 

OZ Beschreibung der Teilleistung 
Namen des Unternehmens 

(erst nach gesonderter 

Aufforderung der Vergabestelle) 

Eignungsleihe*) 
(Ja/Nein) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

*) Sofern für die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist, 
 liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit vor. 

 

VGF 127/26 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und Tragwerk

44



 

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2 
 

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
 

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) 
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen 

Unternehmen. 
 

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des 

Unternehmens 

Angabe zu der von diesem Unternehmen 

überlassenen Eignung 
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HVA L-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17 

Bezeichnung der Leistung 

  

  

 

(w ie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestätigung)  

 

Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen) 

 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:  

Weitere Mitglieder: 

Mitglied  

USt-ID:  

Mitglied  

USt-ID:  

Mitglied  

USt-ID:  

 

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.  

Wir erklären, dass 

- der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,  

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 

 

 

 

 (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift) 
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Vertragsbedingungen

der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am
Main mbH
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Stand 01.05.2021
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Präambel

Die nachstehenden Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für Verträge über die Ausführung von Architekten-
und Ingenieurleistungen.

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, als kommunales Verkehrs- und Infrastrukturunter-
nehmen der Stadt Frankfurt am Main, versteht sich als moderner, serviceorientierter Dienstleister des Öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV).

Dies erfordert auch bei der Planung und Errichtung von Anlagen und Gebäuden eine Ausrichtung auf wesentliche
Grundziele des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat bei der Leistungserbringung die nachfolgend näher defi-
nierten Ziele des Auftraggebers zu berücksichtigen:

a. Wirtschaftlichkeit – Die zu planenden Objekte oder Anlagen sind in jeder Hinsicht wirtschaftlich zu opti-
mieren. Dies gilt sowohl für die Erstellung, den Unterhalt, das Betreiben als auch für die Bewirtschaftung.
Bei Umbau, Sanierung oder Renovierung darf das Betreiben der Anlagen nicht erschwert werden und
ist, wo möglich, zu erleichtern.

b. Qualität – Die zu planenden Objekte oder Anlagen müssen sowohl in Funktion als auch Gestaltung sehr
hohen Ansprüchen genügen. Im Mittelpunkt steht hier die Nutzer- bzw. Kundenzufriedenheit. Hierbei
muss der Auftraggeber sowohl als dynamisches und modernes als auch zuverlässiges Verkehrsunter-
nehmen dargestellt werden.

c. Termingerechtigkeit – Die jeweils vereinbarten Termine sind für den Auftragnehmer bindend und für den
Auftraggeber von hoher Wichtigkeit. Sämtliche Projektabläufe sind daher darauf auszurichten, dass Pla-
nung und Umsetzung des Objekts in den vorgesehenen Zeiträumen möglich ist.

d. Ganzheitlichkeit – Der Auftragnehmer hat alle Anforderungen an das zu erstellende Objekt während des
Planungs- und Bauprozesses miteinander in Einklang zu bringen. Sollten Zielkonflikte für den Auftrag-
nehmer erkennbar werden, sind diese unverzüglich unter Darlegung alternativer Lösungswege mit dem
Auftraggeber abzustimmen und einer Entscheidung zuzuführen.
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1 Vertragsgrundlagen

1.1 Für die vom Auftragnehmer übernommenen Architekten- oder Ingenieurleistungen gelten auch:

1.1.1 ein etwaiges Verhandlungsprotokoll,

1.1.2 diese Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Architekten- und
Ingenieurleistungen nebst Anlagen 1 bis 2,

1.1.3 die anerkannten Regeln der Technik,

1.1.4 die Hessische Bauordnung (HBO), das Baugesetzbuch (BauGB), die Verordnung über den Bau
und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) und die Vorschriften und Empfehlungen des Verbands
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sowie alle bei Planung und Bau anzuwendenden
Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien und Normen, jeweils in der im Zeitpunkt der
Abnahme der Leistungen geltenden Fassung,

1.1.5 die gesetzlichen Bestimmungen des öffentlichen Vergabewesens in der jeweils geltenden
Fassung (GWB, VgV, SektVO, LHO, HVA – B StB, HVA – L-StB),

1.1.6 die VGF spezifischen Planungsnormalien,

1.1.7 die Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI),

1.1.8 das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

1.2 Allgemeine Geschäfts- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht
Vertragsbestandteil.

2 Art und Umfang der Leistungen

2.1. Art und Umfang der vom Auftragnehmer übernommenen Leistungsverpflichtung ergeben sich u. a. auch
aus den vorstehend näher bezeichneten Vertragsbestandteilen und den in diesen Allgemeinen Vertrags-
bedingungen enthaltenen Vorschriften.

2.2. Aufträge werden durch den Auftraggeber grundsätzlich in Textform gem. § 126 b BGB erteilt soweit in
diesen Vertragsbedingungen nicht eine andere Form vorgesehen ist. Sofern in Ausnahmefällen ein Auftrag
mündlich erteilt wird, ist er nur verbindlich, wenn der Auftrag durch ein förmliches Auftragsschreiben des
Auftraggebers in Textform gem. § 126 b BGB bestätigt wird.

2.3. Der Auftragnehmer schuldet sämtliche Teilleistungen, die zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele
erforderlich sind, unabhängig davon, ob sie in den Anlagen der HOAI gesondert aufgeführt werden und in
der HOAI als Leistungen oder besondere Leistungen enthalten sind.

2.4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm nach diesem Vertrag übertragenen Leistungen nach den be-
hördlichen Vorschriften zu erbringen. Bei der Planung und Ausführung der Bauleistung hat der Auftragneh-
mer die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Die von Seiten des Auftragnehmers zu erbringen-
den Leistungen müssen ferner den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit, auch hinsichtlich des späteren Betriebes der baulichen Anlage, entsprechen. Die Leis-
tungsanforderungen an den Auftragnehmer werden dabei durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.
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2.5. Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, Anweisungen des Auftraggebers hinsichtlich der weiteren Leis-
tungserbringung zu beachten und seine weiteren Leistungen darauf aufzubauen. Die damit festgelegten
Lösungen sind Grundlage für die weiteren Leistungen des Auftragnehmers.

2.6. Bei der Entwurfsplanung hat der Auftragnehmer die Vorgaben der Genehmigungsbehörden zu berücksich-
tigen und, soweit vom Auftraggeber gewollt, in die Planung zu übernehmen. Werden dadurch Änderungen
der – auch ggf. von dem Auftraggeber freigegeben – Vorplanungsergebnisse erforderlich, wird der Auftrag-
geber diese umsetzen.

2.7. Eine wesentliche Leistungspflicht des Auftragnehmers besteht - unabhängig von vorstehender Ziff. 2.3 -
zudem in der Verpflichtung zur Übergabe sämtlicher Dokumentations- und Planungsunterlagen, insbeson-
dere der Bestandsplanung für die von ihm erbrachten Leistungen. Die Erfüllung dieser Verpflichtung ist
Voraussetzung für die Abnahmefähigkeit der Leistung des Auftragnehmers.

3 Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat bei seiner Leistungserbringung die nachfolgend näher definierten Pflichten zu berücksich-
tigen:

3.1. Allgemeine Ausführungspflichten

3.1.1. Der Auftragnehmer hat die Leistung in eigener Verantwortung auszuführen. Dabei hat er die gesetzli-
chen Vorschriften und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Er hat insbesondere allen Unfallver-
hütungs-, Schutz-, Sicherheits-, Güter-, Bau- und sonstigen für die Beschaffenheit und Nutzung maß-
geblichen Vorschriften, Richtlinien und Normen zu entsprechen und die vereinbarten technischen Da-
ten einzuhalten. Er hat weiterhin eventuelle Vorgaben des Zuwendungsgebers zwingend einzuhalten.

3.1.2. Im Rahmen der übernommenen Leistungsverpflichtungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die von
dem Auftraggeber in dem Vertrag definierten Planungs- und Überwachungsziele zu verfolgen. Das
vom Auftragnehmer geschuldete Leistungsergebnis wird mit fortschreitender Planung von den zwi-
schen den Parteien festgelegten und von dem Auftraggeber freigegebenen Planungsergebnissen be-
stimmt.

3.1.3. Der Auftragnehmer hat auf die Optimierung des Projekts im Hinblick auf die in der Präambel genannten
Grundziele des Auftraggebers hinzuwirken und dabei insbesondere Rationalisierungs- und Sparmaß-
nahmen zu berücksichtigen.

3.1.4. Eine etwaige Anerkennung, Zustimmung oder Freigabe durch den Auftraggeber vor Abnahme der
Leistungen befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung für die Mangelfreiheit seiner
Leistungen.

3.1.5. Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
übertragenen Leistungen verpflichtet. Er hat den Auftraggeber insbesondere unverzüglich über Um-
stände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen am Bau Beteiligte oder sonstige Dritte erge-
ben könnten.

3.1.6. Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninte-
ressen vertreten.
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3.1.7. Der Auftragnehmer hat jederzeit die Vorgaben des Auftraggebers zu beachten, den Auftraggeber hin-
sichtlich seiner baulichen Vorstellungen zu beraten und Durchführungsvorschläge auf der Grundlage
des jeweils erreichten Planungsstandes zu unterbreiten.

3.1.8. Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit der Vorstellungen des Auftraggebers
hat der Auftragnehmer frühzeitig hinzuweisen.

3.1.9. Der Auftraggeber stellt an die Leistungen des Auftragnehmers und an das vertragsgegenständliche
Objekt die in den einzelvertraglichen Vereinbarungen der Parteien beschriebenen Anforderungen, die
vom Auftragnehmer bei seiner Leistungserbringung zur Erzielung des von ihm geschuldeten Erfolgs
zu berücksichtigen sind.

3.1.10. Die von dem Auftragnehmer anzufertigenden Unterlagen müssen den örtlichen Verhältnissen Rech-
nung tragen. Der Auftragnehmer hat sich vor Ort von den gegebenen Verhältnissen zu überzeugen.
Hierin eingeschlossen ist auch die ggf. erforderliche Überprüfung von Anschluss- und Nachbarbau-
werken.

3.1.11. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ausführung der ihm beauftragten Leistungen nicht vorzu-
preschen. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer die ihm übertragenen Leistungen erst dann ausfüh-
ren wird, wenn diese nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des Bauwerks oder der
Außenanlage auch tatsächlich erforderlich sind. Hiervon unberührt bleibt jedoch die Verpflichtung des
Auftragnehmers, die ihm übertragenen Leistungen vollständig auszuführen. D. h. der Auftragnehmer
ist nicht berechtigt, Leistungen, die er vertraglich schuldet, welche jedoch nicht zwingend erforderlich
sind, um die Planung oder Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage zu realisieren, nicht aus-
zuführen oder entfallen zu lassen.

3.2. Anforderungen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter

3.2.1. Der Auftragnehmer muss bzgl. Anzahl und Qualifikation seiner Mitarbeiter sowie bzgl. seiner räumli-
chen und technischen Ausstattung uneingeschränkt und zu jeder Zeit zur ordnungsgemäßen Leis-
tungserbringung in der Lage sein. Sollten diese Bedingungen nicht vollumfänglich gegeben sein, ist
der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen.

3.2.2. Der Auftragnehmer hat die Qualifikation seiner Mitarbeiter und etwaiger von ihm beauftragter Nachun-
ternehmer bzgl. der Projektanforderungen zu gewährleisten und fortlaufend auf dem neuesten Stand
zu halten. Dem Auftraggeber ist dies auf Verlangen nachzuweisen. Der Auftragnehmer sichert mit Ver-
tragsschluss zu, dass er und etwaige von ihm beauftragte Nachunternehmer über die nötige Qualifi-
kation verfügen, um diejenigen Leistungen zu erbringen, die zur Erreichung der Vertragsziele erforder-
lich sind. Ferner sichert der Auftragnehmer mit Vertragsschluss auch zu, dass er über die nötige Qua-
lifikation verfügt, um vom Auftraggeber begehrte geänderte und/oder zusätzliche Leistungen auszu-
führen, soweit diese mit dem vertragsgegenständlichen Bauvorhaben, den vereinbarten Vertragszielen
und dem Auftragnehmer übertragenen Leistungsbild in Zusammenhang stehen.

3.2.3. Soweit im Vertrag explizit ein Projektteam für die Erbringung der auftragnehmerseits geschuldeten
Leistungen benannt ist, hat der Auftragnehmer seine Leistungen im Wesentlichen nur durch das be-
nannte Projektteam zu erbringen. Mitglieder des Projektteams dürfen nur durch Mitarbeiter mit min-
destens gleicher Qualifikation und, nach Zustimmung des Auftraggebers, die dieser nur aus wichtigem
Grund verweigern darf, ersetzt werden. Maßgebend für die Vergleichbarkeit der Qualifikation sind ne-
ben der Ausbildung auch die einschlägige Berufserfahrung und die Referenzprojekte der jeweiligen
Personen. Das Projektteam hat in dem erforderlichen Umfang vor Ort präsent zu sein. Der Auftrag-
nehmer darf die ihm übertragenen Leistungen (auch teilweise) nur nach vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers Dritten übertragen.
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3.2.4. Der Auftragnehmer wird zur Ausführung des Vertrages ausschließlich sozialversichertes Personal ein-
setzen, sofern die jeweilige Tätigkeit sozialversicherungspflichtig ist. Der Auftraggeber hat das Recht,
dies zu prüfen. Auf Verlangen des Auftraggebers übergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die
hierfür erforderlichen Nachweise.

3.3. Vom Auftragnehmer zu berücksichtigende Richtlinien, Datenaustausch

3.3.1. Für den Datenaustausch gilt: Dem Auftraggeber darf bei der Datenübernahme keinerlei Nachbearbei-
tungsaufwand durch Anpassungen an seine Systeme entstehen. Alle beauftragten Darstellungsmittel
sind auf EDV-Systemen zu erbringen und dem Auftraggeber systemgerecht, ohne zusätzliche Berech-
nung, ständig aktuell zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer ist insofern verpflichtet, sich bei
Zweifeln in Bezug auf die jeweilige Systemkompatibilität der zu übermittelnden Dateiformate mit dem
Auftraggeber abzustimmen und sich nach dessen Vorgaben zu richten.

3.3.2. Die in den CAD- und AVA-Richtlinien (Anlagen 1 und 2 dieser Vertragsbedingungen) angegebenen
Soft- und Hardwarevoraussetzungen sind bindend. Die vorgenannten Richtlinien sind durch den Auf-
tragnehmer bei der Erfüllung seiner Leistungen zu beachten.

3.4. Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und anderen Beteiligten

3.4.1. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf erforderlich werdende Entscheidungen und
sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch eine Darstellung des Sachverhalts und
einen Entscheidungs- oder Handlungsvorschlag vorzubereiten.

3.4.2. Der Auftragnehmer hat die für die Projektabwicklung erforderlichen Entscheidungen des Auftraggebers
insoweit rechtzeitig herbeizuführen, dass die Entscheidungsprozesse des Auftraggebers unter Beach-
tung der vertraglich vorgesehenen Termine sowie der benötigten Prüfzeiten ermöglicht werden, ohne
den Projektablauf zu behindern. Der Auftragnehmer hat dabei – soweit nicht anderweitig festgelegt –
insbesondere die folgenden vom Auftraggeber mindestens benötigten Zeiträume zu berücksichtigen:

- Prüfung der einzelnen Planungsergebnisse der Leistungsphasen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 im Sinne der
HOAI durch den Auftraggeber: jeweils 2 Wochen

- Prüfung der Ausführungsplanung durch den Prüfingenieur: 3 Wochen
- Vereinfachte Planungsgenehmigung durch die Technische Aufsichtsbehörde: bis zu 8 Wochen
- Beschlussdauer zum Planfeststellungsverfahren durch das Regierungspräsidium Darmstadt: bis

zu 12 Monate
- Baugenehmigung nach Antragsannahme der Bauaufsichtsbehörde, je nach Gebäudeklasse: bis

zu 9 Monate
- Prüfung der Werk- und Montageplanung der ausführenden Firmen durch den Auftragnehmer /

Planer: 2 Wochen

3.4.3. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Erforderlichkeit der Beauftragung von weiteren Planern
und / oder Gutachtern rechtzeitig mitzuteilen und kann hierzu Vorschläge für geeignete Planer / Gut-
achter unterbreiten. Werden dem Auftragnehmer nicht sämtliche zur Durchführung der Bauvorberei-
tung notwendigen Planungsleistungen übertragen, so hat er dem Auftraggeber ebenfalls Vorschläge
für die Einschaltung entsprechend kompetenter Personen (Architekten / Ingenieure / Fachplaner/ Gut-
achter) zu unterbreiten. Der Auftragnehmer berät den Auftraggeber dabei auch zum notwendigen Um-
fang der weiteren Beauftragung und wirkt an der Erstellung der erforderlichen Leistungsbeschreibun-
gen mit. Die endgültige Auswahl und Beauftragung einzubeziehender Planer und / oder Gutachter
erfolgt durch den Auftraggeber.

3.4.4. Entscheidungen und Anordnungen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer zu beachten. Hält er
diese für falsch oder unzweckmäßig, hat er den Auftraggeber unverzüglich schriftlich und begründet
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darauf hinzuweisen und Alternativvorschläge, mit denen die vom Auftraggeber verfolgten Vertragsziele
so weitgehend wie möglich erreicht werden, zu unterbreiten.

3.4.5. Anordnungen, Informationen und Vorleistungen des Auftraggebers sowie Vorleistungen der von dem
Auftraggeber beauftragten weiteren Planer und Gutachter hat der Auftragnehmer sorgfältig zu prüfen
und den Auftraggeber ausdrücklich auf darin etwaig enthaltene Fehler oder Lücken, soweit diese für
den Auftragnehmer erkennbar sind, hinzuweisen.

3.4.6. Der Auftragnehmer hat seine Planung im Hinblick auf weitere am Projekt beteiligte Planungen bzw.
Fachplanungen und Gutachterleistungen so zu koordinieren, dass sie sich in die Gesamtplanung ein-
fügen. Auf die technischen und konstruktiven Anforderungen der Leistungen am Projekt beteiligter
Dritter hat der Auftragnehmer auch bei seiner Leistung Rücksicht zu nehmen.

3.4.7. Die Gesamtkoordinierung der Planung des Objekts mit Planungs- und Gutachterleistungen Dritter ob-
liegt dem für die übergeordnete Planung zuständigen Auftragnehmer. Er hat dafür zu sorgen, dass
solche Dritten ihre Leistungen möglichst konfliktfrei in die Gesamtleistung integrieren und hat mit ihnen
die Terminplanung zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist im Hinblick auf den zeitlichen Leistungsabruf
und die Koordinierung der Leistungen weiterer Fachplaner und Gutachter für den Auftraggeber wei-
sungsberechtigt.

3.4.8. Soweit Widersprüche zwischen den Plänen und Berechnungen des Auftragnehmers und den ihm von
den bauausführenden Unternehmen vorzulegenden Konstruktions- bzw. Werk- und Montageplänen
bestehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber auf diese Abweichungen schriftlich hin-
zuweisen. Der Auftragnehmer ist gegenüber dem Auftraggeber zur umfassenden Unterrichtung hin-
sichtlich aller die Durchführung seiner Aufgaben betreffenden wesentlichen Angelegenheiten verpflich-
tet.

3.5. Unterrichtungspflichten des Auftragnehmers

3.5.1. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber regelmäßig (mindestens monatlich) unaufgefordert und dar-
über hinaus auf entsprechendes Verlangen, über den Projektfortschritt zu unterrichten, insbesondere
bei etwaigen Abweichungen von den Vertragszielen, unverzüglich nach Kenntniserlangung.

3.5.2. Der Auftragnehmer hat das Ergebnis von Besprechungen mit dem Auftraggeber, anderen Projektbe-
teiligten und Behörden schriftlich niederzulegen und dem Auftraggeber innerhalb angemessener Zeit
(spätestens nach 3 Werktagen) zuzuleiten. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in dem von dem
Auftraggeber gewünschten Umfang Korrespondenz durch Übersendung von Kopien zur Verfügung zu
stellen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jederzeit (auch nach Beendigung dieses Vertrages)
Auskunft zu erteilen und Einsichtnahme in projektbezogene Unterlagen zu gewähren.

3.5.3. Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Auftragnehmer die Pflicht, den Auftraggeber schriftlich
über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten. Diese
Pflicht besteht auch noch nach Abschluss des Bauvorhabens.

3.5.4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber umfassend über die erforderlichen Genehmigun-
gen, Prüfungen und Abnahmen zu unterrichten und ihn unverzüglich zu informieren, falls Hindernisse
oder Verzögerungen auftreten, die sich möglicherweise kosten- und / oder terminmäßig auswirken.
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3.6. Besondere Hinweise für einzelne Leistungsphasen

3.6.1. Der Auftragnehmer prüft die örtlichen Gegebenheiten vor sowie während der Ausführung seiner Leis-
tungen. Dabei hat er auch zu prüfen, ob ggf. Beweissicherungsverfahren vor Beginn bzw. während der
Ausführung von Baumaßnahmen durchzuführen sind und den Auftraggeber auf deren Erforderlichkeit
hinzuweisen.

3.6.2. Der Auftragnehmer ist in den jeweiligen Leistungsphasen zur Kostenermittlung nach der bei Vertrags-
schluss geltenden DIN 276 und der AVA-Richtlinie (Anlage 2) sowie zur Kostenkontrolle durch Ver-
gleich der im jeweiligen Planungsstadium ermittelten Kosten mit den von dem Auftraggeber gebilligten,
gegebenenfalls im Einvernehmen fortgeschriebenen Kosten, verpflichtet. Diese Leistung beinhaltet
eine fortlaufende Aktualisierung, Fortschreibung und Dokumentation der Veränderungen, insbeson-
dere bei einer sukzessiven Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Der Auftragnehmer hat die jeweili-
gen Vergleiche der Ausschreibungsergebnisse mit seinen früheren Kostenermittlungen sukzessive
nach den Ausschreibungsergebnissen für die einzelnen Gewerke (Einheits- oder Pauschalpreise der
Angebote) zu erstellen, seine Kostenermittlung jeweils fortzuschreiben und diese Fortschreibung zu
dokumentieren. Zur Kostenermittlung bzw. Kostenkontrolle gehört im Zweifel auch die Zusammenstel-
lung und Koordination der zum Leistungsbereich des Auftragnehmers gehörenden Leistungsanteile.
Werden Kostensteigerungen gegenüber den vom Auftraggeber gebilligten Kosten erkennbar, so ist
der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren und
möglichst Vorschläge zur Kosteneinsparung unter – soweit möglich – gleichzeitiger Einhaltung der
Vertragsziele zu unterbreiten.

3.6.3. Die für die Baudurchführung erforderliche Ausführungsplanung hat der Auftragnehmer so rechtzeitig
zu erstellen, dass der mit den ausführenden Firmen vereinbarte Bauablauf nicht behindert wird.

3.7. Besondere Hinweise für die Vorbereitung der Vergabe

3.7.1. Die zur Vorbereitung der Vergabe notwendigen Details der Ausschreibung sind einschließlich Planvor-
gaben so vollständig und rechtzeitig zu erstellen, dass danach eindeutige und erschöpfende Leistungs-
verzeichnisse aufgestellt werden können.

3.7.2. Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe folgende Vorgaben zwingend ein-
zuhalten:

Die Leistungsverzeichnisse sind vom Auftragnehmer unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung
des Fördermittelbescheides geltenden Handbuchs der Vergabe und Ausführung von Bauleistungen
im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB) sowie unter Beachtung des zum Zeitpunkt der Erteilung
des Fördermittelbescheides geltenden Handbuchs für die Vergabe und Ausführung von Lieferungen
und Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA L-StB) zu erstellen. Die Leistungen sind vom Auf-
tragnehmer so auszuführen, dass das für den Auftraggeber einschlägige Vergaberecht eingehalten
wird.

Bei der Erstellung unter Beachtung des HVA B-StB sind vom Auftragnehmer grundsätzlich die Stan-
dartleistungstexte des Standartleistungskataloges für den Straßen- und Brückenbau (STLK) für die
Positionsbeschreibung zu verwenden. Positionen, welche nicht mittels Standartleistungstexten be-
schrieben werden können, sind im Sinne des STLK als „Freie Texte“ zu formulieren.

Der Auftragnehmer hat danach folgende Vorgehensweise einzuhalten:

1.Verwendung des STLK für Positionen des Straßen– und Brückenbaus,
2. Verwendung des STLB-Bau für alle anderen Positionen, sofern dies möglich ist,
3. Im Übrigen Verwendung von Freien Texten im Sinne des STLK
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Die Verwendung von Freien Texten nach Punkt 3 ist durch den Auftragnehmer nur dann vorzunehmen,
wenn gesetzliche oder normative Vorgaben zwingend einzuhalten sind und / oder zusätzliche Ergän-
zungen aufgrund VGF-spezifischer Anforderungen vorgenommen werden müssen. Der Auftragneh-
mer hat bei der Positionsbeschreibung mittels Freier Texte darauf hinzuweisen und dies entsprechend
mit einer Begründung in einer Übersichtstabelle zum jeweiligen Leistungsverzeichnis einzutragen.

Sofern der Auftragnehmer von den Vorgaben des HVA abweicht, hat er dies schriftlich zu begründen
und zu dokumentieren.

3.8. Besondere Hinweise für die Objektüberwachung

3.8.1. Bei der Objektüberwachung ist der Auftragnehmer u. a. verpflichtet, die Ausführung der Leistungen
der bauausführenden Unternehmen auf ihre Pflichtgemäßheit, insbesondere auf Ihre Übereinstim-
mung mit den öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen, Ausführungsunterlagen, ver-
traglichen Vereinbarungen und anerkannten Regeln der Technik zu überwachen. Der Auftragnehmer
ist berechtigt, in technischer Hinsicht Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung
der beauftragten Bau- oder Lieferleistungen notwendig sind. Die Anordnungen sind möglichst dem von
dem beauftragten Unternehmen zur Leitung der Ausführung bestellten Vertreter zu erteilen. Eine Be-
fugnis zu den Auftraggeber rechtsgeschäftlich bindenden Anordnungen gegenüber Dritten, insbeson-
dere solchen mit Kostenfolgen für den Auftraggeber, besteht demgegenüber nicht.

3.8.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Überwachungstätigkeit so einzurichten, dass eine Kontrolle
der Leistungen der bauausführenden Unternehmen – insbesondere bei generell schadensgeneigten
Bauleistungen und bei solchen Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautätigkeit nicht
mehr ohne weiteres zugänglich sind – gewährleistet ist. Die Anzahl der Baustellenkontrollen, der Ein-
satz von Bauüberwachungspersonal und dessen Qualifikation hat der Auftragnehmer am Schwierig-
keitsgrad sowie am notwendigen Koordinationsaufwand der gestellten Bauaufgabe auszurichten.

3.8.3. Wenn nicht anders vereinbart, hat der Auftragnehmer ein gebundenes und seitennummeriertes Bau-
tagebuch zu führen. Mit dem Bautagebuch ist der Baufortschritt auch fotographisch so zu dokumentie-
ren, dass der gesamte Bauablauf nach Fertigstellung des Bauvorhabens umfassend nachvollzogen
werden kann. Dabei muss die Dokumentation durch den Auftragnehmer insbesondere so geführt wer-
den, dass auch Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben geprüft werden können.

3.8.4. Der Auftragnehmer veranlasst die Maßnahmen, die für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung
auf der Baustelle und das Zusammenwirken der vom Auftraggeber beauftragten ausführenden Unter-
nehmen zweckdienlich sind. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die öffentlich-rechtlichen
Genehmigungen für die Durchführung des Bauvorhabens rechtzeitig beschafft werden, soweit nicht
andere am Bauvorhaben Beteiligte hiermit beauftragt sind. Über den Auftragsumfang solcher anderen
am Bauvorhaben Beteiligten hat sich der Antragnehmer erforderlichenfalls durch Nachfrage beim Auf-
traggeber selbständig und proaktiv zu informieren.

3.8.5. Sind die vom Auftragnehmer für die Objektüberwachung eingesetzten Mitarbeiter den Anforderungen
nicht gewachsen und ist das Vertragsziel deshalb gefährdet, so kann der Auftraggeber nach Abmah-
nung vom Auftragnehmer verlangen, das als ungeeignet erkannte Personal durch geeignetes Personal
zu ersetzen.

3.8.6. Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers zur Mitwirkung an Abnahmen verpflichtet; er
hat den Auftraggeber zu beraten. Förmliche Abnahmen hat der Auftragnehmer vorzubereiten, insbe-
sondere die Beteiligten zum Abnahmetermin (vgl. § 12 Nr. 4 VOB/B) zu laden und Leistungsfeststel-
lungen hinsichtlich etwaiger bestehender Mängel und / oder Restleistungen durch Begehung zu treffen.
Über das Ergebnis der Abnahme hat der Auftragnehmer ein schriftliches Protokoll vorzubereiten. Der
Auftragnehmer wird an den Abnahmebegehungen mit den ausführenden Firmen teilnehmen und die

56



Stand: 01.05.2021 11 von 29

Abnahmebegehung protokollieren. Die Erklärung der rechtsgeschäftlichen Abnahme gegenüber den
bauausführenden Firmen behält sich der Auftraggeber ausdrücklich selbst vor. Hierzu ist der Auftrag-
nehmer nicht berechtigt.

3.8.7. Sollte der Auftraggeber die Abnahme der Leistungen eines bauausführenden Unternehmers verwei-
gern, ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Zustandsfeststellung gem. § 650g BGB vorzunehmen,
den Auftraggeber hierbei zu begleiten und an dieser Zustandsfeststellung mitzuwirken. Hierbei ist der
Auftragnehmer insbesondere verpflichtet, sämtliche zum Zeitpunkt der verweigerten Abnahme vorlie-
genden Mängel an den Leistungen des betroffenen bauausführenden Unternehmers, vor allem die
offenkundigen Mängel im Sinne des § 650g BGB, in der Zustandsfeststellung anzugeben und diese zu
protokollieren.

3.8.8. Mit Abschluss der Objektüberwachung hat der Auftragnehmer die von ihm geschuldeten Dokumenta-
tionsleistungen (z. B. Bautagebuch, Liste der Gewährleistungsfristen, Betriebsanleitungen etc.) zusam-
menzustellen und dem Auftraggeber zu übergeben sowie diesem das Eigentum hieran zu übertragen.

3.8.9. Hat der Auftragnehmer vertraglich die verantwortliche Bauleitung nach den Bestimmungen der Lan-
desbauordnung übernommen und führt er diese Leistung nicht persönlich aus, so ist er verpflichtet,
der zuständigen Behörde einen für die Übernahme dieser Leistung geeigneten Mitarbeiter zu benen-
nen.

3.9. Stillschweigen

3.9.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über sämtliche ihm bei Ausführung seines Auftrages bekannt wer-
denden und gewordenen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, insbesondere solche, an deren Ge-
heimhaltung der Auftraggeber ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse hat, während des Bestehens
und nach Beendigung dieses Vertrages Stillschweigen zu bewahren. Entsprechendes gilt für alle sons-
tigen geschäftlichen Tatsachen, die nicht offenkundig sind.

3.9.2. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, über sämtliche ihm bekannt gewordenen, im Zusam-
menhang mit Auftragsvergaben stehende Informationen, die nicht öffentlich bekanntgegeben worden
sind, gegenüber potentiellen Bietern oder Dritten Stillschweigen zu bewahren.

3.9.3. Zuwiderhandlungen verpflichten den Auftragnehmer zum Schadensersatz und stellen einen wichtigen
Grund zur Kündigung dar, es sei denn der Auftragnehmer hat die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten.

4 Pflichten des Auftraggebers

4.1 Der Auftraggeber wird seine Bauabsichten nach dem jeweiligen Planungs- und Baufortschritt konkretisieren
und sie dem Auftragnehmer möglichst frühzeitig mitteilen.

4.2 Mit der Unterzeichnung der Bauvorlagen für den Bauantrag oder für entsprechende Erklärungen im
behördlichen Baufreigabe- bzw. Anzeigeverfahren gibt der Auftraggeber zugleich den vom Auftragnehmer
vorgelegten Entwurf als Grundlage der weiteren Planung frei. Eine Teilabnahme von Leistungen des
Auftragnehmers ist hiermit jedoch – ebenso wie durch etwaige sonstige Freigaben der Planung – nicht
verbunden.

4.3 Der Auftraggeber wird den Baufortschritt in jeder Phase der Auftragsabwicklung unterstützen.
Behinderungen im Entscheidungsverfahren wird er dem Auftragnehmer mitteilen.

4.4 Der Auftragnehmer hat jedoch bei seiner Leistungserbringung einzuplanen und zu berücksichtigen, dass
der Auftraggeber verschiedene Gremien einschalten und ggf. auch Zustimmungen Dritter (z. B.
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Fördermittelgeber) einholen muss und dies unter Umständen auch längere Zeiträume in Anspruch nehmen
kann. Dies ist bei der Terminplanung vom Auftragnehmer entsprechend zu berücksichtigen.

5 Planungsunterlagen / Ausführungsunterlagen

5.1 Die Planungsunterlagen müssen vollständig, mangelfrei und umfassend ausgearbeitet sein und dem
Auftraggeber vom Auftragnehmer fristgerecht übergeben werden.

5.2 Erhält der Auftragnehmer Unterlagen oder Auskünfte vom Auftraggeber oder den vom Auftraggeber für
das Bauvorhaben beauftragten weiteren Planer, so hat er im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit zu
überprüfen, ob sie bezüglich der fachlichen Aussage vollständig und zutreffend sind. Sind die
bereitgestellten Unterlagen unvollständig oder weisen sie Mängel auf, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber hierauf unverzüglich schriftlich hinzuweisen und mitzuteilen, welche weiteren
Informationen er benötigt.

5.3 Sollten während der Umsetzung des Bauvorhabens Ergänzungen oder Änderungen der Planunterlagen
auf Grund von Mängeln an den Leistungen des Auftragnehmers erforderlich werden, so hat der
Auftragnehmer diese Pläne nachzubessern, ohne dass hierfür ein zusätzlicher Honoraranspruch
entsteht.

5.4 Weiterhin sind die zur Errichtung des Objektes zu liefernden Werk- und Montagepläne der
bauausführenden Unternehmen vom Auftragnehmer im Rahmen der Erbringung von Leistungen der
Leistungsphase 8 auf Übereinstimmung mit den Entwurfsvorgaben, der Ausführungsplanung, den
Vertragszielen und den anerkannten Regeln der Technik zu prüfen und, soweit nicht anders vereinbart,
freizugeben bzw. – soweit solche vorhanden sind – Mängel in diesen Plänen gegenüber den
bauausführenden Unternehmen anzuzeigen. Die Prüfung hat durch den Auftragnehmer – soweit
aufgrund von Mängeln der Werk- und Montagepläne erforderlich – auch mehrfach zu erfolgen, bis die
Werk- und Montagepläne der bauausführenden Unternehmen die vorstehenden Anforderungen
erfüllen.

6 Weisungsbefugnisse und Vollmachten des Auftragnehmers

6.1 Der Auftragnehmer ist zur Vertretung des Auftraggebers nicht berechtigt, es sei denn, er wurde hierzu
gesondert schriftlich bevollmächtigt. Dies hat der Auftragnehmer erforderlichenfalls auch gegenüber
Dritten offenzulegen.

6.2 Soweit es seine Aufgaben erfordern und finanzielle Folgen für den Auftraggeber daraus nicht
resultieren, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Auftraggebers zu wahren
und notwendige Weisungen zu erteilen. Über diese Weisungsbefugnis hinaus verfügt der
Auftragnehmer über keine Vollmachten. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht befugt,
rechtsgeschäftliche Erklärungen für den Auftraggeber abzugeben.

6.3 Die Weisungsbefugnis des Auftragnehmers gegenüber anderen am Bauvorhaben Beteiligten
beschränkt sich grundsätzlich auf solche Weisungen, die zur Sicherstellung des reibungslosen und
uneingeschränkten Projektablaufs erforderlich sind und keinerlei negative Auswirkungen qualitativer,
terminlicher und finanzieller Art für den Auftraggeber haben.
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7 Unterbeauftragung und Weitervergaben durch den Auftragnehmer

7.1 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen seines Fachgebietes mit eigenen Mitarbeitern
auszuführen. Die Unterbeauftragung Dritter oder die Weitergabe von Auftragsteilen ist ihm ohne
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers nicht gestattet. Eine Zuwiderhandlung durch den
Auftragnehmer berechtigt den Auftraggeber zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund.

7.2 Übernimmt der Auftragnehmer Leistungen, die nicht in sein Fachgebiet fallen, so hat er sich mit dem
Auftraggeber über eine etwaige Beauftragung von Nachunternehmern abzustimmen. Dies gilt ggf. auch
für Teilaufgaben aus dem Fachgebiet des Auftragnehmers, wenn deren Bearbeitung untergeordnete
Bedeutung hat und die Weitergabe der Leistung einem berechtigten Interesse des Auftragnehmers
entspricht.

7.3 Vergibt der Auftragnehmer in zulässiger Weise Leistungen an einen Dritten und entspricht dessen
Leistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, so kann
der Auftraggeber den Austausch des Dritten verlangen, soweit er dem Auftragnehmer zuvor eine
angemessene Frist zur Beseitigung des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands gesetzt hat und
diese fruchtlos verstrichen ist. Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zum Austausch des Dritten
in diesem Fall nicht nach, so ist der Auftraggeber – sofern er dies mit der Fristsetzung zur Beseitigung
des vertragswidrigen Verhaltens oder Zustands angedroht hat – zur Kündigung des gesamten Vertrages
mit dem Auftragnehmer gem. § 648a BGB und/ oder zur Kündigung des Teils der vertraglichen
Leistungen berechtigt, die der Auftragnehmer auf den Dritten übertragen hat. Die Verantwortlichkeit des
Auftragnehmers bleibt davon unberührt.

8 Terminplanung und Ausführungsfristen

8.1 Die Verwirklichung des Bauvorhabens im Rahmen der zwischen den Parteien festgelegten Termine
wird als eigenständig geschuldetes Vertragsziel des Auftragnehmers vereinbart. Sollten Termine auf
Grund von Mängeln der mit diesem Vertrag beauftragten Planung, nicht eingehalten werden können,
so stellt dies einen Mangel an den Leistungen des Auftragnehmers dar.

8.2 Vor Leistungsbeginn ist ein Terminplan der Planung zu erstellen, der die Prüfzeiten des Auftraggebers
mindestens in einem Umfang gemäß Ziff. 3.4.2. dieser Vertragsbedingungen sowie Prüfzeiten des
Prüfingenieurs, der Bauaufsicht oder ggf. der technischen Aufsichtsbehörde berücksichtigen muss.

8.3 Für die Bauausführung hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber vor Beginn der
Leistungsphase 8 einen Bauzeitenplan zu erstellen. Die darin vorgesehene Bauzeit muss realistisch
sein. Dieser Bauzeitenplan ist vom Auftragnehmer laufend aktuell zu halten und dementsprechend
fortzuschreiben und dem Auftraggeber unverzüglich fortgeschrieben zu übergeben, sofern eine
Überschreitung der im bisherigen Bauzeitenplan vorgesehenen Termine absehbar oder bereits
eingetreten ist.

8.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen rechtzeitig zu beginnen, jederzeit unaufgefordert
angemessen zu fördern und zu vollenden.

8.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die für die Ausführung des Bauvorhabens erforderlichen, von ihm
geschuldeten Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass der zwischen dem Auftraggeber und dem zu
beauftragenden bauausführenden Unternehmen zu vereinbarende Fertigstellungstermin nicht
gefährdet oder verzögert wird. In jedem Fall hat der Auftragnehmer den Auftraggeber über drohende
oder bereits eingetretene Leistungsverzögerungen unverzüglich zu unterrichten und zwar gleichgültig,
ob die Ursache der Verzögerung von ihm zu vertreten ist oder nicht.
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8.6 Ist für eine Leistung des Auftragnehmers keine ausdrückliche Vertragsfrist vereinbart, so ist diese
Leistung vom Auftragnehmer alsbald zu beginnen und unverzüglich fertig zu stellen. Leistet der
Auftragnehmer auch auf eine Mahnung des Auftraggebers, die nach Ablauf dieses Zeitraums liegt, nicht,
so gerät der Auftragnehmer durch die Mahnung des Auftraggebers in Verzug. Dies gilt jedoch nicht,
solange die Leistung des Auftragnehmers infolge eines Umstands unterbleibt, den der Auftragnehmer
nicht zu vertreten hat. Hält der Auftragnehmer eine ihm gesetzte Frist nicht für angemessen, so hat er
ihr unverzüglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den notwendigen Zeitraum mitzuteilen. § 286
Abs. 1, S. 2 BGB und § 286 Abs. 2 BGB bleiben zudem unberührt.

9 Vertragsstrafe für Fristen und Termine

9.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für jeden Werktag des schuldhaften Verzugs mit der Einhaltung eines
ausdrücklich vertragsstrafenbewehrten Termins eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% - insgesamt
jedoch höchstens 4% - derjenigen Netto-Vergütung (ohne Nebenkosten) zu zahlen, die auf die bis zum
vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entfällt. Sowohl der
vertragsstrafenbewehrte Termin, als auch die Netto-Vergütung, welche auf die bis zum
vertragsstrafenbewehrten Termin vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung entfällt, werden in den
weiteren Vertragsbestandteilen ausdrücklich definiert.

9.2 Es wird stets nur ein vertraglicher Termin vertragsstrafenbewehrt.

9.3 Ansprüche des Auftraggebers auf Ersatz eines über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadens
bleiben von dieser Regelung unberührt. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem
Auftragnehmer unbenommen.

9.4 Eine angefallene Vertragsstrafe wird auf einen weitergehenden Schaden angerechnet.

9.5 Der Vorbehalt der Vertragsstrafe kann bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.

10 Verteilung der Gefahr

10.1 Werden eigene gegenständliche Leistungen des Auftragnehmers (z. B. Planzeichnungen,
Berechnungen und Datensammlungen, Antragsunterlagen, Bearbeitungen von Leistungsunterlagen
Dritter) auf Grund von Umständen zerstört oder beschädigt, die von keinem Vertragspartner zu vertreten
sind, trägt das Vergütungsrisiko bis zur Abnahme dieser Leistungen der Auftragnehmer, im Übrigen der
Auftraggeber.

10.2 Wird ein vom Auftragnehmer selbst erbrachtes Leistungsergebnis vor dem Zeitpunkt des
Gefahrüberganges (Abnahme) beeinträchtigt oder geht es unter, ohne dass dies von einem der
Vertragspartner zu vertreten ist, so bleibt der Auftragnehmer zur Leistung ohne gesonderten
Vergütungsanspruch verpflichtet. § 275 BGB bleibt davon unberührt.

11 Abnahme

11.1 Die Leistungen des Auftragnehmers werden nach vollständiger vertragsgemäßer Fertigstellung ohne
wesentliche Mängel und entsprechender schriftlicher Aufforderung des Auftragnehmers gegenüber dem
Auftraggeber vom Auftraggeber abgenommen. Das gilt insbesondere für Planwerke, Berechnungen,
gutachterliche Erklärungen und die Überwachung bzw. weitere Betreuung der Objektherstellung.
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11.2 Die Abnahmeerklärung hat schriftlich zu erfolgen. Der Abnahmebefund ist schriftlich in einem
Abnahmeprotokoll aufzunehmen, soweit nicht schriftlich etwas anders vereinbart ist.

11.3 Für den Fall des Abschlusses eines sogenannten Stufenvertrags vereinbaren Auftraggeber und
Auftragnehmer, dass die Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers einheitlich erst nach
abnahmereifer Fertigstellung der letzten vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen, mithin der
Leistungen der letzten Stufe des betreffenden Stufenvertrags erfolgt. Eine Teilabnahme der Leistungen
einzelner Stufen erfolgt nicht. Das Recht des Auftragnehmers eine Teilabnahme gem. Ziff. 11.4 zu
verlangen, bleibt jedoch unberührt.

11.4 Für den Fall, dass der Auftragnehmer auch mit Grundleistungen oder besonderen Leistungen der
Leistungsphase 8 im Sinne der HOAI beauftragt ist, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass
das Recht des Auftragnehmers, eine Teilabnahme nach § 650s BGB zu verlangen, nicht vor
Fertigstellung der dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 8 im Sinne der
HOAI entsteht, spätestens jedoch 4 Monate nach Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden
Unternehmers oder der bauausführenden Unternehmer.

11.5 Teilabnahmen sind – mit Ausnahme des in Ziff. 11.4 geregelten Falls – ausgeschlossen. Die Parteien
können die Abnahme von einzelnen Leistungsstufen (Teilleistungen des Auftragnehmers) jedoch
gesondert schriftlich vereinbaren und dabei einzelne Abnahmewirkungen wie den Beginn der
Verjährungsfrist für Mängelansprüche ausschließen.

12 Mängelrechte, Haftung und Verjährung

12.1 Anregungen, Freigabe-, Sicht- und Prüfvermerke des Auftraggebers entbinden den Auftragnehmer nicht
von der Haftung für die von ihm zu erbringenden Leistungen. Dies gilt auch für ausdrückliche Weisungen
und Anordnungen des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer, sofern letzterer hiergegen nicht
schriftlich begründete Bedenken anmeldet.

12.2 Besteht die Leistung des Auftragnehmers in der Leitung oder Überwachung der Ausführung einer Bau-
leistung ("Bauleitung"), so ist es seine Aufgabe, die Bauleistung mängelfrei entstehen zu lassen. Ein
Mangel der Leistung des Auftragnehmers liegt insoweit insbesondere vor, wenn das Bauwerk selbst
nicht vertragsgemäß errichtet ist und dieser Mangel zugleich auf einer Pflichtverletzung (§ 280 Abs. 1
Satz 1 BGB) des Auftragnehmers beruht. Ist das Bauwerk selbst vertragsgerecht entstanden, so kann
ein Mangel der Leistung des Auftragnehmers gleichwohl vorliegen, wenn der Auftragnehmer unbedingt
geschuldete Leistungen oder Aufgaben nicht vollständig erbracht hat.

Ansprüche des Auftraggebers wegen Mängeln an den Leistungen des Auftragnehmers verjähren in 5
Jahren ab Abnahme der Leistung des Auftragnehmers. Bei arglistigem Verschweigen eines Mangels
oder für Ansprüche aus unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB) bleiben die gesetzlichen Regelungen
hiervon unberührt.

12.3 Ein Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers gem. § 650t BGB besteht auch dann nicht, wenn
der Auftraggeber dem bauausführenden Unternehmer vor Abnahme von dessen Leistungen erfolglos
eine angemessene Frist zur Nachbesserung eines Mangels am Bauwerk oder der Außenanlage gesetzt
hat. Es kommt somit nicht darauf an, ob der Auftraggeber dem bauausführenden Unternehmer die
angemessene Frist vor oder nach der Abnahme der Leistungen des bauausführenden Unternehmers
gesetzt hat.

 Eine Fristsetzung ist auch dann als „erfolglos“ im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bauausfüh-
rende Unternehmer die Nachbesserung nicht oder nicht ordnungsgemäß vorgenommen hat. Auf die
Gründe des erfolglosen Ablaufs der Frist kommt es insoweit nicht an.
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 Die Fristsetzung ist zudem auch dann als „erfolglos“ im Sinne des § 650t BGB anzusehen, wenn der bau-
ausführende Unternehmer die Nachbesserung ernsthaft und endgültig verweigert.

12.4. Im Übrigen richten sich Mängel- und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers nach den gesetzlichen
Vorschriften.

13 Auskunfts-, Vorlage- und Herausgabepflichten

13.1. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf dessen Anforderung hin Auskunft über den Stand seiner
Leistungen zu erteilen. Er hat dem Auftraggeber bei Bedarf Kopien des Schriftwechsels zwischen den am
Bau Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB) steht dem Auftragneh-
mer insoweit nicht zu.

13.2. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die Beratung des Auftraggebers oder seiner Beauftragten im
Falle streitiger Auseinandersetzungen mit den am Bau beteiligten Auftragnehmern. Der Auftragnehmer hat
ggf. im Rahmen seiner Sachwalterstellung die erforderlichen Beweisunterlagen zur Verfügung zu stellen.

13.3. Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, sind die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrages
angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber übersichtlich und vollständig als Pausen der Originalzeichnun-
gen und als sonstige elektronische Medien bzw. auf Datenträger auszuhändigen.

13.4. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dessen Unterlagen zurückzugeben, wenn er sie zur Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt.

13.5.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die bei ihm im Zusammenhang mit der Auftragserfüllung entstandenen
Unterlagen und Daten bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Abnahme der letzten von ihm erbrachten Leis-
tung aufzubewahren, soweit der Auftraggeber die Herausgabe dieser Arbeitsergebnisse nicht schon zuvor
verlangt oder der Auftragnehmer sie zuvor an den Auftraggeber übergeben hat. Sollte der Auftraggeber
eine vorherige Herausgabe verlangen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Arbeitsergebnisse an den
Auftraggeber herauszugeben, elektronische Daten hierbei auf Datenträger. Der Auftragnehmer darf sich
jedoch vor der Herausgabe Kopien der von ihm übergebenen Arbeitsergebnisse und Daten fertigen.

Nach Ablauf der 10-jährigen Aufbewahrungszeit und vor Vernichtung/ Löschung der Arbeitsergebnisse und
Daten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber deren Übergabe anzubieten.

Die erforderlichen Versand- oder Transportkosten für die Übergabe der Arbeitsergebnisse und Daten sowie
die Kosten für etwaige Datenträger trägt in jedem Falle der Auftraggeber.

14 Zusätzliche oder geänderte Leistungen

14.1. Nachtragsangebot des Auftragnehmers
14.1.1 Dem Auftraggeber steht das Recht zu, gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 BGB

eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele oder eine
Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele
notwendig ist, gegenüber dem Auftragnehmer zu begehren.
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14.1.2 Der Auftragnehmer ist im Falle der Ziff. 14.1.1 – vorbehaltlich der nachstehenden Ziff. 14.1.3 und
14.1.6 – zunächst verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich ein schriftliches Angebot über die
Mehr- oder Mindervergütung infolge der vom Auftraggeber begehrten Änderung zu übergeben
und dieses Angebot vorab per E-Mail an den Auftraggeber zu übermitteln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in diesem Angebot über eine Mehr- oder Mindervergütung
auch das bisherige und das vom Auftraggeber infolge der Änderung in Ziff. 14.1.1 begehrte
Leistungssoll anzugeben.

Ferner ist der Auftragnehmer verpflichtet, die für die geänderte oder zusätzliche Leistung anfal-
lende Mehr- oder Mindervergütung nachvollziehbar in seinem Angebot auszuweisen. Für die Be-
rechnung der Mehr- oder Mindervergütung ist Ziff. 14.5 zugrunde zu legen.

Soweit nach Ansicht des Auftragnehmers die Ausführung einer Leistung, welche Gegenstand
eines Änderungsbegehrens des Auftraggebers gem. Ziff. 14.1.1 ist, Auswirkungen auf vertraglich
vereinbarte Termine oder die für die bauliche Realisierung des Projekts erforderliche Zeit haben
sollte, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber dies unverzüglich unter Darlegung der Gründe
hierfür in Textform mitzuteilen.

14.1.3 Die Pflicht des Auftragnehmers aus Ziff. 14.1.2. besteht jedoch im Falle einer Änderung im Sinne
von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB nur, soweit dem Auftragnehmer
die Ausführung der betreffenden geänderten oder zusätzlichen Leistung zumutbar ist. Auf Ziff.
14.3 wird verwiesen.

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben daneben
unberührt.

14.1.4 Der Auftraggeber kann eine Person benennen, an welche – bis auf weitere Mitteilung des
Auftraggebers - Angebote des Auftragnehmers nach Ziff. 14.1.1. ausschließlich zu richten sind.

14.1.5 Soweit diese Vorschrift überhaupt einschlägig sein sollte, bleibt § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 4 BGB von den vorstehenden Regelungen unberührt. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich insoweit, dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens binnen zweier Werktage, in Textform
anzuzeigen und begründet darzulegen, ob der Auftragnehmer Planungsunterlagen und ggf.
welche Planungsunterlagen der Auftragnehmer zur Erstellung eines Angebots über die Mehr- und
Mindervergütung für eine vom Auftraggeber begehrte Änderung noch benötigt.

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer soweit ein Fall des § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 4 BGB vorliegen sollte, auf schriftliche Anforderung des AG hin, auch eine etwaig vom
Auftraggeber beizustellende, für die Änderung erforderliche Planung selbst zu erbringen. Dies gilt
jedoch nicht, soweit dem Auftragnehmer dies nicht zumutbar sein sollte. . Auf Ziff.  14.3 wird
insoweit verwiesen. Die Vergütung des Auftragnehmers hierfür erfolgt in diesem Fall – soweit es
sich um eine vom Auftragnehmer nicht schon nach dem Vertrag geschuldete Leistung handelt –
nach Maßgabe des Ziff. 14.5.

14.1.6 Dem Auftraggeber steht zudem das Recht zu, auf die vorherige Übergabe eines Angebots des
Auftragnehmers über eine Mehr- oder Mindervergütung zu verzichten, da die Vergütung von vom
Auftraggeber beauftragten zusätzlichen und geänderten Leistungen des Auftragnehmers gem.
Ziff. 14.5 bereits festgelegt ist.

Dem Auftraggeber steht daher das Recht zu, zusätzliche oder geänderte Leistungen des Auftrag-
nehmers auch ohne vorherige Erstellung eines Angebots des Auftragnehmers und ohne Einhal-
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tung der Fristen gem. Ziff. 14.4.2. verbindlich gegenüber dem Auftragnehmer anzuordnen. In die-
sem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die entsprechenden geänderten oder zusätzlichen
Leistungen auszuführen; eine Änderung im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1,
S. 1, Nr. 1 BGB jedoch nur, wenn ihm die Ausführung der betreffenden geänderten oder zusätz-
lichen Leistung zumutbar ist. Zudem bleiben die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte des
Auftragnehmers gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB von dieser Regelung unberührt.

Eine solche verbindliche Anordnung im Sinne dieser Ziff. 14.1.6 liegt jedoch nicht schon in einem
bloßen Änderungsbegehren des Auftraggebers, sondern nur in einer ausdrücklich als „Beauftra-
gung einer geänderten oder zusätzlichen Leistung“ bezeichneten und unter Verzicht auf die Er-
stellung eines Angebots des Auftragnehmers gem. Ziff. 14.1.1 direkt verbindlich ausgesproche-
nen Anordnung einer zusätzlichen oder geänderten Leistung.

Auch im Falle einer solchen Anordnung ist der Auftragnehmer jedoch verpflichtet, etwaige Aus-
wirkungen der geänderten oder zusätzlichen Leistung auf die vereinbarten Termine in begründe-
ter Weise in schriftlicher Form gegenüber dem Auftraggeber anzuzeigen. Ferner ist der Auftrag-
nehmer auch in diesem Fall verpflichtet, mit der Abrechnung seiner Leistungen anzugeben, in-
wiefern  die von ihm erbrachten geänderten oder zusätzlichen Leistungen vom vertraglichen Leis-
tungssoll abweichen.

14.2 Ausführung von Planungsleistungen für Nachtragsleistungen der bauausführenden Unternehmer
Der Auftraggeber ist in der Regel verpflichtet, den bauausführenden Unternehmern für jedwede geänderten
oder zusätzlichen Leistungen zunächst die geänderte Planung (insbes. Leistungsbeschreibung und
Nachtragsleistungsverzeichnis) zu übergeben. Insbesondere vor diesem Hintergrund vereinbaren die
Parteien – vor allem zur Vermeidung etwaiger Behinderungen der bauausführenden Unternehmen – dass
der Auftragnehmer sich verpflichtet, erforderliche Planungsleistungen (inklusive Nachtragsleistungs-
verzeichnis) für etwaige vom Auftraggeber begehrte Änderungen des vereinbarten Werkerfolgs, für
Änderungen zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs, Leistungsänderungen und / oder Zusatz-
leistungen im Zusammenhang mit den vom Auftraggeber abgeschlossenen Bau- und Werkverträgen
unverzüglich zu erbringen.

Im Falle einer Änderung des mit dem Auftragnehmer vereinbarten Werkerfolgs / Vertragsziels durch den
Auftraggeber gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1, Nr. 1 BGB besteht diese Pflicht des
Auftragnehmers jedoch nur, sofern die Ausführung der betreffenden Planungsleistungen für den Auftrag-
nehmer auch zumutbar ist.

Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von dieser Regelung
unberührt.

14.3 Unzumutbarkeit

14.3.1 Die Parteien sind sich einig, dass ein etwaiger Einsatz von Nachunternehmern / Subplanern durch
den Auftragnehmer nicht zu Lasten des Auftraggebers geht.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Abschluss seiner Nachunternehmerverträge sicherzu-
stellen, dass seine Nachunternehmer über die fachlichen und personellen Kapazitäten verfügen,
um zusätzliche und / oder geänderte Leistungen im Zusammenhang mit dem vom Auftragnehmer
zu erbringenden Leistungsbild für das vertragsgegenständliche Bauvorhaben zu erbringen.
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Der Auftragnehmer kann die Unzumutbarkeit der Ausführung einer vom Auftraggeber begehrten
Änderung gem. Ziff. 14.1.1 nicht deshalb gegenüber dem Auftraggeber einwenden und die Aus-
führung der betreffenden Leistung wegen Unzumutbarkeit verweigern, weil die Ausführung dieser
Leistung für einen etwaig vom Auftragnehmer beauftragten Subunternehmer unzumutbar ist, so-
weit sie für den Auftragnehmer selbst zumutbar ist.

Der Auftragnehmer kann sich zudem insbesondere nicht darauf berufen, zur Erbringung von Leis-
tungen, die in einem engen fachlichen Zusammenhang mit den dem Auftragnehmer übertragenen
Leistungen bzw. dem Leistungsbild stehen, nicht ausreichend qualifiziert zu sein, weil er diese
Leistungen mithilfe von Nachunternehmern / Subplanern erbringt.

14.3.2 Sollte die Ausführung einer vom Auftraggeber begehrten zusätzlichen oder geänderten Leistung
(insbesondere die Ausführung einer vom Auftraggeber begehrten Änderung des vereinbarten
Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b
Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB) für den Auftragnehmer unzumutbar sein und der Auftragnehmer deshalb
nicht verpflichtet sein, die betreffende Leistung selbst auszuführen, so verpflichtet sich der
Auftragnehmer, dies dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens binnen zweier Werktage nach
Zugang des Änderungsbegehrens des Auftraggebers, mitzuteilen.

Ferner verpflichtet sich der Auftragnehmer, für den Fall, dass die Ausführung einer zusätzlichen
oder geänderten Leistung für ihn unzumutbar sein sollte und er deshalb die betreffende Leistung
nicht selbst oder durch Nachunternehmer ausführen sollte,

14.3.2.1 alle Handlungen vorzunehmen und zu unterlassen sowie sämtlichen Mitwirkungs-
handlungen nachzukommen, die erforderlich sind, um die betreffende geänderte oder
zusätzliche Leistung durch einen vom Auftraggeber beauftragten Dritten ausführen zu
lassen. Hierzu gehört insbesondere auch – soweit dem Auftragnehmer vorliegend – die
unverzügliche Übermittlung aller für die Ausführung der betreffenden Leistungen durch
einen Dritten notwendigen Informationen, Unterlagen und Planstände an den
Auftraggeber und zwar digital in bearbeitbarer Form, im Format .dwg sowie zusätzlich
im Format .pdf.

14.3.2.2 mit einem etwaig vom Auftraggeber mit der Ausführung der betreffenden Leistung
beauftragten Dritten zu kooperieren, seine Leistungen mit denen des Dritten zu
koordinieren und die von diesem Dritten erbrachten Leistungen in seine eigenen
Leistungen zu integrieren

14.3.2.3 dem Dritten auch schon vor Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers etwaig
erforderliche Eingriffe in die Leistungen des Auftragnehmers zur Ausführung der
betreffenden geänderten oder zusätzliche Leistung zu gestatten und dem Dritten zu
gestatten, Veränderungen an den Leistungen des Auftragnehmers vorzunehmen, die
zur Ausführung der betreffenden geänderten oder zusätzliche Leistung erforderlich sind

14.3.2.4 etwaig gegenüber Dritten / Behörden erforderliche Bestätigungen über die ordnungs-
gemäße oder den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Ausführung der
Leistungen, an deren Planung oder Überwachung der Auftragnehmer im Rahmen der
ihm vertraglich übertragenen Leistungen mitgewirkt hat, einheitlich abzugeben, also
auch für die von einem etwaigen Dritten erbrachten Teile dieser Leistungen. Soweit
hierfür zusätzliche Prüfungen des Auftragnehmers erforderlich sein sollten, verpflichtet
sich der Auftragnehmer diese vorzunehmen und erhält hierfür eine zusätzliche
Vergütung auf Basis des tatsächlich erforderlichen Stundenaufwands zu den vertraglich
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vereinbarten Stundensätzen, wobei auch insoweit die vertraglich vereinbarten Abrech-
nungsmodalitäten für Stundenlohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten sind

14.3.2.5 auch die Objektüberwachung bei der baulichen Umsetzung der betreffenden
Planungsleistungen Dritter durchzuführen, sofern der Auftragnehmer auch mit
Leistungen der Objektüberwachung beauftragt ist. Soweit hierfür ein zusätzlicher
Aufwand auf Seiten des Auftragnehmers anfällt, erhält der Auftragnehmer hierfür eine
zusätzliche Vergütung auf Basis des tatsächlich erforderlichen Stundenaufwands zu
den vertraglich vereinbarten Stundensätzen, wobei auch insoweit die vertraglich
vereinbarten Abrechnungsmodalitäten für Stundenlohnabrechnungen vom Auftrag-
nehmer einzuhalten sind.

Die Verpflichtungen des Auftragnehmers gemäß Ziff. 14.3.2.4 und Ziff. 14.3.2.5 bestehen nicht,
soweit der Auftragnehmer nicht über die erforderliche Qualifikation zur Erfüllung dieser Verpflich-
tungen verfügt oder diese Leistungen für den Auftragnehmer unzumutbar sein sollten.

14.3.3 Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausführung einer begehrten
Änderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q
Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB aus betriebsinternen Vorgängen für ihn nicht
zumutbar sei, trägt der Auftragnehmer hierfür die Darlegungs- und Beweislast.

14.3.4 Soweit sich der Auftragnehmer darauf berufen sollte, dass die Ausführung einer begehrten
Änderung des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q
Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB für ihn aus anderen als betriebsinternen
Vorgängen nicht zumutbar sei, so trägt der Auftragnehmer auch hierfür die Darlegungs- und
Beweislast.

14.3.5 Die allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB bleiben von den
Regelungen in Ziff. 14.3.1. bis 14.3.4. unberührt.

14.4 Anordnungsrecht des Auftraggebers

14.4.1 Sollte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer streitig sein, ob dem Grunde nach eine
zusätzliche oder geänderte Leistung des Auftragnehmers vorliegt, so ist der Auftragnehmer –
unbeschadet seiner ohnehin bestehenden Leistungsverpflichtung soweit es sich um eine schon
vertraglich geschuldete Leistung handelt – jedenfalls auch dann verpflichtet, die betreffende
Leistung auszuführen, wenn zuvor keine Einigung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
darüber, ob dem Grunde nach eine zusätzliche oder geänderte Leistung vorliegt, erzielt wurde,
sofern der Auftraggeber die Ausführung der betreffenden Leistung in Textform anordnet. Ein
Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers besteht in diesem Falle nicht.

Sollte es sich bei der vom Auftragnehmer daraufhin ausgeführten Leistung um eine geänderte
oder zusätzliche Leistung handeln, so erhält der Auftragnehmer hierfür eine zusätzliche Vergü-
tung unter den Voraussetzungen und nach Maßgabe der Ziff. 14.5.

Es besteht jedoch Einigkeit, dass bloße Konkretisierungen der vereinbarten Vertragsziele keine
geänderten oder zusätzlichen Leistungen des Auftragnehmers darstellen.
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14.4.2 Im Übrigen richtet sich das Anordnungsrecht des Auftraggebers, für den Fall, dass die Parteien
keine Einigung nach § 650q Abs. 1 BGB i.V.m. § 650b Abs. 1 BGB erzielen können nach 650q
Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2 BGB, wobei hiervon abweichend Folgendes vereinbart wird:

14.4.2.1 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird
auf 15 Tage verkürzt, soweit der Auftraggeber eine Änderung des vereinbarten
Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (§ 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs.
1, Nr. 1 BGB) begehrt.

14.4.2.2 Die Frist von 30 Tagen gem. § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. 650b Abs. 2, S. 1 BGB wird
auf 14 Tage verkürzt, soweit der Auftraggeber eine Änderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele (§ 650q Abs. 1 BGB i. V. m.
§ 650b, Abs. 1, Nr. 2 BGB) begehrt.

14.4.2.3 Für den Fall, dass es bei Abwarten der verkürzten Fristen gem. Ziff. 14.4.2.1 und
14.4.2.2 zu einer Störung oder Behinderung des Planungs- oder Bauablaufs oder gar
einem Baustillstand kommt, wird die jeweilige Frist weiter, nämlich auf 5 Tage verkürzt.

14.4.2.4 Wenn nach den konkreten Umständen davon auszugehen ist, dass keine Einigung nach
650q Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 1 BGB erzielt wird oder eine solche Einigung
endgültig gescheitert ist, ist die Frist gem. 650q Abs. 1 BGB i.V.m § 650b Abs. 2, S. 1
BGB bzw. die Frist nach den Ziff. 14.4.2.1 bis 14.4.2.3 nicht abzuwarten. In diesen
Fällen entsteht das Anordnungsrecht des Auftraggebers gem. 650q Abs. 1 BGB i.V.m
§ 650b Abs. 2 BGB vielmehr sofort.

14.4.3. Darüber hinaus wird auf das Anordnungsrecht nach Ziff. 14.1.6. verwiesen.

14.5 Vergütung von zusätzlichen und geänderten Leistungen
Soweit der Auftragnehmer zusätzliche oder geänderte Leistungen erbringt, die vom ursprünglichen
Leistungssoll des Auftragnehmers nicht erfasst sind und auch nicht auf eigene Planungsversäumnisse des
Auftragnehmers, sondern auf eine vom Auftraggeber begehrte zusätzliche oder geänderte Leistung
(insbesondere die Ausführung einer vom Auftraggeber begehrten Änderung des vereinbarten Werkerfolgs
/ der vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 1 BGB
oder einer vom Auftraggeber begehrten Änderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs / der
vereinbarten Vertragsziele im Sinne von § 650q Abs. 1 BGB i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 1 Nr. 2 BGB)
zurückzuführen sind, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer, dass sich die Vergütung des
Auftragnehmers für solche zusätzlichen oder geänderten Leistungen auf Basis des für die Ausführung
dieser Leistungen tatsächlich erforderlichen Aufwands zu den vertraglich vereinbarten Stundensätzen
ermittelt. Auch im Übrigen sind die vertraglich vereinbarten Abrechnungsmodalitäten für Stunden-
lohnabrechnungen vom Auftragnehmer einzuhalten.

14.6 Abschlagsforderung des Auftragnehmers gemäß § 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB
Vorsorglich, für den Fall, dass dem Auftragnehmer das Recht nach § 650q Abs. 2 i. V. m. § 650c Abs. 3,
S. 1 BGB überhaupt zustehen sollte, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber Folgendes:

14.6.1 Soweit schon dem Grunde nach kein Anspruch des Auftragnehmers wegen einer zusätzlichen
oder geänderten Leistung besteht, besteht Einigkeit, dass § 650c Abs. 3, S. 1 BGB keine
Anwendung findet.

Dies gilt auch soweit die Forderung des Auftragnehmers wegen der geänderten oder zusätzlichen
Leistung nicht prüfbar ist.
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14.6.2 Die Möglichkeit des Auftragnehmers, 80 Prozent einer in einem Angebot nach § 650q Abs. 1 BGB
i. V. m. § 650b Abs. 1, S. 2 BGB genannten Mehrvergütung als Abschlagszahlung gem. § 650q
Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB zu verlangen, besteht jedenfalls nur Zug-um-Zug
gegen Stellung einer Bürgschaft (nachfolgend „Überzahlungsbürgschaft“ genannt) in Höhe von
110% der vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach § 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c
Abs. 3, S. 1 BGB verlangten Mehrvergütung. Dies gilt nicht, soweit der Auftraggeber schriftlich
auf die Stellung einer solchen Überzahlungsbürgschaft verzichtet hat, wozu der Auftraggeber
berechtigt ist.

Diese Überzahlungsbürgschaft dient allein der Sicherung etwaiger Ansprüche des Auftraggebers
gegen den Auftragnehmer gem. § 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB. Die Bürg-
schaftsurkunde muss diesen Sicherungszweck ausdrücklich enthalten.

Die Überzahlungsbürgschaft muss schriftlich, unbedingt, unwiderruflich und unbefristet sein und
durch ein in Deutschland zugelassenes Kreditinstitut oder eine in Deutschland zugelassene Ver-
sicherungsgesellschaft mit allgemeinem Gerichtsstand in Deutschland erfolgen. In der Überzah-
lungsbürgschaft muss die Einrede der Vorausklage ausgeschlossen sein. Die Überzahlungsbürg-
schaftsurkunde darf die Einschränkung enthalten, dass der Bürge Zahlungen nur dann an den
Auftraggeber leisten muss, soweit der Auftragnehmer den Anspruch des Auftraggebers gem.
§ 650q Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 3 BGB anerkannt hat oder der Auftragnehmer durch
vorläufig vollstreckbares Urteil zur Rückzahlung und / oder Zahlung von Zinsen gem. § 650q Abs.
2 BGB i. V. m. § 650c Abs.3, S. 3 BGB verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen,
unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf. Die Überzahlungsbürgschaft muss
zudem die Erklärung des Bürgen enthalten, dass die Ansprüche aus der Bürgschaft nicht vor den
durch die Bürgschaft abgesicherten Ansprüchen verjähren, spätestens jedoch in einer Frist von
30 Jahren. Ferner hat die Überzahlungsbürgschaftsurkunde zu enthalten, dass nach Abschluss
des Bürgschaftsvertrags geschlossene Vereinbarungen über die Verjährung der durch die Bürg-
schaft abgesicherten Ansprüche nur dann für den Bürgen bindend sind, wenn solche Vereinba-
rungen mit der schriftlichen Zustimmung des Bürgen erfolgen. Auf den Überzahlungsbürgschafts-
vertrag darf ausschließlich deutsches Recht anwendbar sein. Die Überzahlungsbürgschaftsur-
kunde muss zudem als Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der
Bürgschaft Frankfurt am Main bezeichnen.

Soweit der Sicherungsfall nicht mehr eintreten kann, ist die Überzahlungsbürgschaft vom Auf-
traggeber an den Auftragnehmer zurückzugeben oder gegenüber dem Bürgen zu enthaften.

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zudem die üblichen Kosten – maximal aber die dem
Auftragnehmer tatsächlich entstandenen Kosten – der Überzahlungsbürgschaft der Bürgschafts-
summe pro Jahr zu erstatten, soweit die vom Auftragnehmer als Abschlagszahlung nach § 650q
Abs. 2 BGB i. V. m. § 650c Abs. 3, S. 1 BGB verlangte Mehrvergütung für die jeweiligen zusätz-
lichen oder geänderten Leistungen der Höhe nach berechtigt war. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich insoweit, dem Auftraggeber einen Nachweis über die ihm für die Überzahlungsbürgschaft
entstandenen Kosten zu übergeben.

14.7 Einstweiliges Verfügungsverfahren nach § 650d
Da derzeit unklar ist, ob § 650d BGB entgegen dem Wortlaut des § 650q BGB auch für den Architekten-
und Ingenieurvertrag Anwendung findet, vereinbaren Auftraggeber und Auftragnehmer für den Fall, dass
dem so sein sollte vorsorglich, dass in diesem Fall das Recht des Auftraggebers und Auftragnehmers den
Erlass einer einstweiligen Verfügung nach § 650d BGB zu beantragen durch diese Vertragsbedingungen
nicht berührt wird.
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14.8 Fortgeltung des Vertrages für Nachtragsleistungen
Die Bedingung des Vertrages nebst dieser Zusätzlichen Vertragsbedingungen gelten auch für Nachtrags-
leistungen.

15 Vereinbarungen zu einem Baubudget

Sollte zwischen den Parteien durch gesonderte vertragliche Abrede ein Baubudget für die auszuführenden
Leistungen vereinbart sein, gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

15.1 Der Auftragnehmer hat einen verbindlichen Kostenrahmen (Baubudget) als Kostenobergrenze
zwingend einzuhalten. Die Einhaltung dieses Baubudgets stellt eine Leistung des Auftragnehmers und
ein vereinbartes Vertragsziel dar, zu deren Erfüllung der Auftragnehmer verpflichtet ist. Insoweit ist der
Auftragnehmer verpflichtet, seine eigenen Leistungen so zu erbringen, dass das Baubudget eingehalten
wird und auch gegenüber den weiteren Projektbeteiligten auf die Einhaltung dieses Baubudgets
hinzuwirken.

15.2 Hält der Auftragnehmer das vorgegebene Baubudget (oder einzelne darin eingegangene Teilkosten mit
dem entsprechenden Teilbudget) auch bei strikter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nicht
für auskömmlich, so hat er den Auftraggeber darüber (auch schon vor Baubeginn) schriftlich unter
Angabe der Gründe zu unterrichten und in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und ggf. anderen
Projektbeteiligten Vorschläge zu erarbeiten, wie das Budget unter Einhaltung der weiteren vereinbarten
Vertragsziele eingehalten werden kann. Dabei hat der Auftragnehmer darzulegen, wie sich die
Verwirklichung der Vorschläge auf Qualitäten (insbesondere auch Wirtschaftlichkeit, spätere
Unterhaltung, Wartung und Betrieb) und Quantitäten sowie Termine und Fristen auswirken würde.
Sämtliche Kostenermittlungen müssen nach der zum Vertragsschluss geltenden DIN 276 und der AVA-
Richtlinie (Anlage 2) erstellt werden.

15.3 Wird für den Auftragnehmer erkennbar, dass die vereinbarten oder ermittelten und mit dem
Auftraggeber abgestimmten Baukosten der gewerk- und anlagenbezogenen Kostengruppen bei der
weiteren Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einzelner
Gewerke nicht eingehalten werden (können), so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich
schriftlich hierüber sowie über die Gründe für die Abweichung und die voraussichtlichen Mehrkosten zu
unterrichten, die Mehrkosten zu begründen und sämtliche möglichen Handlungs- und
Planungsalternativen (Einsparungsmöglichkeiten) – möglichst unter Beibehaltung der vereinbarten
Vertragsziele – schriftlich aufzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers, den Auftraggeber auch
sonst auf mögliche Einsparungsmöglichkeiten hinzuweisen, bleibt davon unberührt. Dies gilt auch, wenn
Änderungen des vereinbarten Werkerfolgs / der vereinbarten Vertragsziele, Zusatz- und Änderungs-
wünsche des Auftraggebers zu einer Verteuerung zu führen drohen.

15.4 Der Auftraggeber ist zur Anpassung des vorgegebenen Kostenrahmens / Baubudgets verpflichtet, wenn
die von ihm freigegebene Planung dies erforderlich macht und er vom Auftragnehmer vor der Freigabe
der entsprechenden Planung auf die infolge der Planfreigabe das Baubudget übersteigenden Kosten
schriftlich hingewiesen wurde oder wenn nach erfolgter Planfreigabe Planungsänderungen vom
Auftraggeber gefordert werden, die zu einer Übersteigung des Baubudgets führen. Der Auftragnehmer
hat auch insoweit auf die veränderten Kostenauswirkungen unverzüglich hinzuweisen.
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16 Abrechnung, Zahlungspflicht des Auftraggebers

16.1 Das Honorar für die beauftragten Leistungen wird fällig, wenn der Auftraggeber die Leistungen des
Auftragnehmers abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Abs. 2 entbehrlich ist und der
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine prüffähige Honorarrechnung für diese Leistungen überreicht hat.

16.2 Abschlagszahlungen können zu den vereinbarten Zeitpunkten oder in angemessenen zeitlichen
Abständen für nachgewiesene Leistungen gefordert werden. Ab Beginn der Leistungen der
Leistungsphase 5 i. S. d. HOAI können Abschlagszahlungen vierteljährlich für nachgewiesene
Leistungen angefordert werden.

Abschlagsforderungen des Auftragnehmers sind fällig 30 Tage nach Zugang der entsprechenden prüf-
fähigen Abschlagsrechnung. Die Ausführung der abgerechneten Leistungen ist hierbei durch eine Auf-
stellung nachzuweisen, durch die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistung ermöglicht wird.

16.3 Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prüfung und Feststellung der vom Auftragnehmer übergebenen
prüffähigen Schlussrechnung zu leisten, spätestens 30 Tage nach deren Zugang im Original beim
Auftraggeber. Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen.

Ist der Auftragnehmer mit mehr als zehn Objekten im Sinne der HOAI beauftragt, so beträgt die Frist für
die Prüfung der Schlussrechnung und Fälligkeit der Schlusszahlung abweichend vom vorstehenden
Absatz 60 Tage anstatt 30 Tagen.

16.4 Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers wegen mangelhafter Leistung bleibt unberührt.

16.5 Nachforderungen nach einer erteilten Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber
hierauf entsprechende Zahlungen geleistet hat und er davon ausgehen durfte, dass der Auftragnehmer
mit der Schlussrechnung eine endgültige Bewertung und Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen
hat.

17 Kündigung des Vertrages durch den Auftraggeber

17.1 Ein wichtiger Grund, der den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnisses
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn

17.1.1 eine Überschreitung von Zwischen- oder Fertigstellungsterminen durch den Auftragnehmer
schuldhaft verursacht worden ist und der Auftraggeber den Auftragnehmer zuvor erfolglos eine
angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der außerordentlichen Kündigung für den Fall
der Fristversäumung gesetzt  hat oder

17.1.2 der Auftragnehmer einen vertraglich vereinbarten Beginntermin schuldhaft nicht einhält und mit
der Ausführung seiner Leistungen auch innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist zur Abhilfe unter Androhung der außerordentlichen Kündigung für den Fall
der Fristversäumung nicht beginnt oder

17.1.3 das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener
Umstände erheblich gestört ist, oder andere tatsächliche Umstände vorliegen, auf Grund derer
dem Auftraggeber ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann oder

17.1.4 der Auftragnehmer seine Zahlungen i.S.d. § 17 Abs. 2 InsO eingestellt hat oder
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17.1.5 der Auftragnehmer die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt hat
oder

17.1.6 das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Auftragnehmers eröffnet oder die Eröffnung
mangels Masse abgelehnt wird

17.1.7 die Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers aus anderen Gründen so beeinträchtigt ist, dass ein
Vertrauen in seine Möglichkeit zur vertragsgerechten Erfüllung nicht mehr besteht und der
Auftraggeber dem Auftragnehmer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter
Androhung der außerordentlichen Kündigung für den Fall der Fristversäumung gesetzt hat oder

17.1.8 der Auftragnehmer auf Anforderung die verlangte Berufshaftpflichtversicherung nicht nachweist
bzw. der Versicherungsschutz nicht weiter fortbesteht und der Auftraggeber dem Auftragnehmer
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Abhilfe unter Androhung der außerordentlichen
Kündigung für den Fall der Fristversäumung gesetzt hat oder

17.1.9 die beteiligten Behörden die geplante Maßnahme nicht genehmigen oder

17.1.10 das vertraglich vereinbarte Gesamtbudget für das Projekt unter Berücksichtigung der weiteren
Vertragsziele nicht eingehalten werden kann.

17.2 Wird der Vertrag aus einem wichtigen Grund gekündigt, so sind nur die bis dahin tatsächlich
vertragsgemäß erbrachten Leistungen, soweit sie von dem Auftraggeber verwertet werden können, zu
vergüten. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben davon unberührt.

17.3 Die Kündigung des Auftraggebers kann auf einen abgrenzbaren Teil der vom Auftragnehmer
geschuldeten Leistungen beschränkt werden (Teilkündigung).

Auftragnehmer und Auftraggeber sind insoweit einig, dass als ein solcher abgrenzbarer Teil zumindest
sämtliche dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI
insgesamt anzusehen sind. D.h. jedenfalls alle dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der
Leistungsphase 3 im Sinne der HOAI stellen zum Beispiel einen abgrenzbaren Teil der vom
Auftragnehmer geschuldeten Leistungen dar, sofern der Auftragnehmer z. B. mit den Leistungen der
Leistungsphasen 1 bis 4 im Sinne der HOAI beauftragt ist, so dass der Auftraggeber – sofern die
weiteren Voraussetzungen hierfür vorliegen – in diesem Fall berechtigt wäre, eine Teilkündigung
beschränkt auf die dem Auftragnehmer beauftragten Leistungen der Leistungsphase 3 im Sinne der
HOAI zu erklären.

Ob darüber hinaus auch einzelne Grundleistungen einer Leistungsphase im Sinne der HOAI als
abgrenzbarer Teil der vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen anzusehen sind, ist einer
Einzelfallbetrachtung vorbehalten.

17.4 Der Auftragnehmer hat im Falle einer ordentlichen Kündigung gem. § 648 BGB keinen Anspruch auf
entgangenen Gewinn, soweit ihm im zeitlichen Zusammenhang mit der Kündigung (binnen 2 Monaten
nach Wirksamwerden der Kündigung) Ersatz– oder Nachtragsauftrag angeboten wird.

17.5 Die Kündigung bedarf der Schriftform.

17.6 Ist der Vertrag durch Kündigung beendet, haben beide Parteien seine Abwicklung nach Möglichkeit zu
fördern und die nötigen Auskünfte zu erteilen.
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17.7 Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass
das Kündigungsrecht des Auftraggebers gem. § 650r Abs. 1 BGB nicht vor Ablauf von 8 Wochen
erlischt. Insoweit ist der Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der
Unterlagen gem. § 650p Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das
vertragsgegenständliche Projekt realisiert wird oder nicht.

18 Kündigung durch den Auftragnehmer

18.1 Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grunde kündigen.

18.2 Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber ohne Erfolg schriftlich eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt
hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde. In dem
Kündigungsschreiben sind – zur Wirksamkeit der außerordentlichen Kündigung – die maßgebenden
tatsächlichen Umstände darzulegen, auf welche der Auftragnehmer seine außerordentliche Kündigung
stützt.

18.3 Ein etwaiges außerordentliches Kündigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines etwaigen
Zahlungsverzugs des Auftraggebers besteht frühestens nach Ablauf einer dem Auftraggeber erfolglos
gesetzten 3-wöchigen schriftlichen Nachfrist des Auftragnehmers zur Zahlung der fälligen, jedoch vom
Auftraggeber nicht gezahlten Vergütung, sofern der Auftragnehmer gleichzeitig erklärt hat, dass er den
Vertrag nach Ablauf der dem Auftraggeber gesetzten Nachfrist zur Zahlung der offenen Vergütung
kündigen werde.

Darüber hinaus ist ein etwaiges außerordentliches Kündigungsrecht des Auftragnehmers wegen eines
Zahlungsverzugs des Auftraggebers jedenfalls bis zum Ablauf eines Zeitraums von 2 Wochen nach
Beendigung eines etwaigen einstweiligen Verfügungsverfahrens gemäß § 650d BGB – soweit dieses
entgegen § 650q BGB  auch für Architekten- und Ingenieurverträge Anwendung finden sollte –
ausgeschlossen, soweit es sich um ein einstweiliges Verfügungsverfahren über die
Vergütungsanpassung gem. § 650q Abs. 2 i. V. m. § 650c BGB handeln sollte und der Auftraggeber
dieses einstweilige Verfügungsverfahren innerhalb der vertraglichen Zahlungsfrist für die betreffende
Abschlagszahlung eingeleitet hat.

18.4 Sollte ein Fall des § 650p Abs. 2 BGB vorliegen, vereinbaren Auftragnehmer und Auftraggeber, dass
die angemessene Frist nach § 650r Abs. 2 BGB nicht unter 8 Wochen beträgt. Auch insoweit ist der
Besonderheit Rechnung zu tragen, dass der Auftraggeber nach Vorlage der Unterlagen gem. § 650p
Abs. 2 BGB diverse Gremien einzubinden hat, um zu entscheiden, ob das vertragsgegenständliche
Projekt realisiert wird oder nicht.

19 Berufshaftpflicht des Auftragnehmers

19.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen und bis zum Ablauf
der Verjährungsfristen aufrecht zu erhalten. Die jeweiligen Deckungssummen dieser Versicherung
müssen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, mindestens betragen:

 für Schäden am Objekt für Sach- und Vermögensschäden: 1.250.000 Euro, 2-fach maximiert p. a.
 für Personenschäden: 5 Mio. €, 2-fach maximiert p. a.
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19.2 Der Auftragnehmer hat den Versicherungsschutz durch Vorlage einer Police oder
Versicherungsbestätigung spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss nachzuweisen,
aus der sich der Bestand und die Höhe der Versicherung nebst Versicherungsnummer ergeben. Der
Auftragnehmer ist zur sofortigen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit der Versicherungsschutz in der
vereinbarten Höhe nicht mehr besteht oder in Frage gestellt ist. Dies gilt auch, sofern die pro
Versicherungsjahr zur Verfügung stehenden Deckungssummen aufgebraucht sind oder werden.

19.3 Der Auftragnehmer hat erst dann einen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers, wenn er diesem
das Bestehen des Versicherungsschutzes nachgewiesen hat.

Der Auftraggeber kann Zahlungen auch von dem Nachweis des Fortbestehens des Versicherungs-
schutzes abhängig machen.

19.4 Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz in dem in Ziff. 19.1 genannten Umfang für alle
Mitglieder bestehen. Für die von ihnen zu erbringenden Tätigkeiten haben auch Dritte, Subunternehmer
oder freie Mitarbeiter, ausreichenden Versicherungsschutz nachzuweisen.

20 Urheberrecht
Der Auftragnehmer wird aufgrund des vorliegenden Vertrags Planungen und sonstige Leistungen für das
Projekt erbringen [nachfolgend zusammen „Arbeitsergebnisse“]. Diese Arbeitsergebnisse sowie die hier-
nach zu errichtenden baulichen Anlagen können gegebenenfalls (urheberrechtlich) schutzfähig sein. Der
Auftraggeber möchte die Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers sowie die hiernach zu errichtenden bau-
lichen Anlagen unter Ausschluss eines jeden Dritten dauerhaft für das vertragsgegenständliche Bauvorha-
ben, möglicherweise auch in geänderter Form, etwa aufgrund von wirtschaftlichen Erwägungen, verwen-
den und/oder diese Rechte auf Dritte übertragen. Der Auftraggeber hat insgesamt nur ein bestimmtes
Budget zur Verfügung, so dass es für den Auftraggeber von besonderer Bedeutung ist, auch im Hinblick
auf etwaige Urheberrechte des Auftragnehmers abschließende Regelungen für die komplette Nutzungs-
dauer der Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers zu treffen. Dies vorausgeschickt, vereinbaren Auftragge-
ber und Auftragnehmer Folgendes:

20.1 Mit Abschluss dieses Vertrages überträgt der Auftragnehmer die ihm an seinen Leistungen sowie den
hiernach zu errichtenden baulichen Anlagen nach dem Urheberrechtsgesetz zustehenden Nutzungs-
rechte ausschließlich und unwiderruflich sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt auf den
Auftraggeber. Mit der Zahlung der festgelegten Vergütung ist die Übertragung der Nutzungsrechte
abgegolten. Der Auftraggeber kann die ihm übertragenen Nutzungsrechte auch ohne Zustimmung des
Auftragnehmers Dritten einräumen oder an sie übertragen.

20.2 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, jegliche Unterlagen, die für die im Vertrag genannten Leistungen
erstellt wurden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers für andere Zwecke als die
konkrete Maßnahme zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen. Eine
Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.

20.3 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers die
beauftragten Leistungen und die daraus resultierende Baumaßnahme bildlich wiederzugeben oder
solche Bilder zu veröffentlichen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum
Schadensersatz.

20.4 Sofern der Auftragnehmer die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat, ist er
verpflichtet sich, die in Ziffer 3 und 4 genannten Unterlagen und Bildnisse nur mit Namensangabe des
Auftraggebers weiterzugeben oder zu veröffentlichen.
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20.5 Der Auftraggeber darf Unterlagen und sonstige Leistungen des Auftragnehmers für das
vertragsgegenständliche Gebäude ohne Mitwirkung des Auftragnehmers, unter Wahrung seiner
eventuellen Urheberpersönlichkeitsrechten, nutzen und ändern. Dies gilt auch für das fertige Bauwerk.

20.6 Der Auftragnehmer hat nach Bauende die zur Baudurchführung benötigten Unterlagen an den
Auftraggeber herauszugeben. Gegen diesen Herausgabeanspruch steht dem Auftragnehmer kein
Zurückbehaltungsrecht zu.

20.7 Die vorstehenden Regelungen dieser Ziff. 20 gelten auch im Falle vorzeitiger Beendigung des
vorliegenden Vertragsverhältnisses durch Kündigung, Aufhebung oder auf sonstige Weise sowie für
den Fall, dass der Vertrag ein Stufen- oder Abrufvertrag ist und der Auftraggeber nicht sämtliche in dem
Vertrag genannten Leistungen beauftragt bzw. abruft. Der Auftraggeber ist in diesem Fall berechtigt, die
Arbeitsergebnisse des Auftragnehmers ohne Mitwirkung des Auftragnehmers und ohne Zahlung eines
weiteren Nutzungsentgeltes, mit oder ohne Hinzuziehung eines Dritten weiter zu nutzen, zu ergänzen,
zu ändern, zu vervielfältigen, zu veröffentlichen und zu übertragen und insbesondere das Bauvorhaben
fertigzustellen. Die vorstehenden Rechte dieser Ziffer kann der Auftraggeber auch auf einen Dritten
übertragen, der die weiteren Planungsleistungen übernimmt. Der Auftragnehmer stimmt der
Übertragung bereits jetzt zu.

21 Geheimhaltung, Eigentum

21.1 Alle Zeichnungen, Angaben, Systeme, Betriebsverfahren, Zahlen, Abbildungen und sonstigen
Informationen, gleich welcher Art und welchen Ursprungs, die dem Auftragnehmer in Verbindung mit
diesem Vertrag übergeben werden oder zur Kenntnis gelangen, sind von ihm streng vertraulich zu
behandeln und bleiben Eigentum des Auftraggebers.

21.2 Sie dürfen vom Auftragnehmer ohne Einwilligung des Auftraggebers weder kopiert, veröffentlicht oder
Dritten zugänglich gemacht werden, noch zu einem anderen als dem in diesem Vertrag festgelegten
Zweck benutzt werden. Der Auftragnehmer wird sein Personal dementsprechend anweisen und
verpflichten.

21.3 Der Auftragnehmer wird unaufgefordert alle Unterlagen, Datenträger usw. mit Beendigung der
Abwicklung des Vertrages an den Auftraggeber zurückgeben.

21.4 Alle Zeichnungen, Berechnungen, Daten und sonstigen Arbeitsergebnisse, die der Auftragnehmer im
Rahmen dieses Vertrages anfertigt, unterliegen dem unumschränkten Eigentums- und Verfügungsrecht
des Auftraggebers ohne einen zusätzlichen Vergütungsanspruch.

22 Arbeitsgemeinschaften (ARGE)

22.1 Arbeitsgemeinschaften haben dem Auftraggeber ein zur Vertretung berechtigtes ("federführendes")
Mitglied zu benennen und auf dessen Anfordern eine schriftliche Vollmacht auszustellen.

22.2 Das federführende Mitglied ist berechtigt, die Arbeitsgemeinschaft im Namen und für Rechnung der
Mitglieder zu vertreten. Beschränkungen seiner Geschäftsführungsbefugnis, die im Verhältnis der
Arbeitsgemeinschaftsmitglieder zueinander festgelegt sind, schränken die Vollmacht gegenüber dem
Auftraggeber nicht ein.

22.3 Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an das federführende
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auf ein von ihm zu benennendes Konto oder nach dessen schriftlicher
Weisung an Dritte geleistet.
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23 Abschließende Bestimmungen

23.1 Der Auftragnehmer ist nur zu einer Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen berechtigt.

23.2 Der Auftragnehmer kann seine Forderungen gegen den Auftraggeber nur mit dessen schriftlicher
Zustimmung abtreten.

23.3 Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

23.4 Als Erfüllungsort gilt – vorbehaltlich abweichender individualvertraglicher Vereinbarungen - Frankfurt
am Main.

23.5 Soweit der Auftragnehmer Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Frankfurt am Main
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten.

23.6 Streitfragen berechtigen die Parteien nur insoweit ihre Mitwirkung an der Vertragserfüllung einzustellen,
als ihnen auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zurückbehaltungsrecht zusteht.

23.7 Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrages rechtsunwirksam sind oder werden, wird die Wirksamkeit
der übrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berührt. Für diesen Fall verpflichten sich die
Vertragsparteien, die unwirksamen Bestimmungen durch rechtlich zulässige Vereinbarungen zu
ersetzen. Entsprechendes gilt beim Vorhandensein von Vertragslücken.

23.8 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

23.9 Der Auftragnehmer verzichtet auf die Geltendmachung von etwaigen Ansprüchen gemäß § 650e BGB,
sofern der Auftraggeber entsprechende anderweitige Sicherheit, z. B. durch Bankbürgschaft stellt.

24 Anlagen

 Folgende Anlagen sind Bestandteile der Vertragsbedingungen:

- Anlage 1: CAD-Richtlinie des Auftraggebers,  in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung
- Anlage 2: AVA-Richtlinie des Auftraggebers,  in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung
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V  E  R  T  R  A  G

über Planungsleistungen
in den Leistungsbildern

Gebäude und Innenräume
gemäß § 34 HOAI 2021

und
Tragwerksplanung
gemäß § 51 HOAI 2021

für die Sanierung der Wagenhalle Neu-Isenburg

zwischen der

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Straße 8
60311 Frankfurt am Main

 im Folgenden AG bzw. VGF genannt

und

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

    - im Folgenden AN genannt -
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Präambel

Die VGF ist tätig als Verkehrsdienstleisterin beim Betrieb des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) in Frankfurt am Main. Sie ist Betreiberin von Schienen-Personenbeförderungs-
leistungen (Straßen- und Stadtbahnen) und zugleich Verkehrsinfrastrukturunternehmen i.S.d.
§ 10 Hessisches ÖPNVG. Auf neun U-Bahn- und zehn Straßenbahnlinien sorgen rund 400
Schienenfahrzeuge der VGF für umfassende Mobilität. Die VGF ist verantwortlich für die rol-
lende und die ortsfeste Infrastruktur (ober- und unterirdisch), für das Verkehrsmanagement,
für Sauberkeit, Sicherheit, Service und Kundendienst. Darüber hinaus erbringt die VGF für die
Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (traffiQ) ÖPNV-Businfrastruktur-
dienstleistungen z.B. an Bushaltestellen.

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH betreibt im Stadtwald Frankfurt
nahe der Stadtgrenze zu Neu-Isenburg an der Darmstädter Landstraße ca. 200 m nördlich des
Straßenbahnstationsgebäudes Neu-Isenburg (Darmstädter Landstraße 730), eine Wagen-
halle (NIWH). Das Gelände (siehe Lageplan Anlage 5.1) ist raumordnungsrechtlich Wald- und
Gewässerschutzgebiet und nicht zur Bebauung frei gegeben. Das Gebäude soll erhalten blei-
ben, da es Bestandsschutz genießt und ein Neubau nicht zugelassen wird.
In dem Gebäude aus dem Jahr 1902 sind diverse historische Fahrzeuge des Verkehrsmuse-
ums in Schwanheim abgestellt. Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz. Die Gebäude
des Verkehrsmuseums Schwanheim und die Wagenhalle in Neu-Isenburg gehören zu der
ehemaligen Waldbahn Frankfurt und bilden ein Ensemble.

Da eine enge Zusammenarbeit von Gebäude- und der Tragwerksplaner notwendig wird, wur-
den diese Planungen in einem Los zusammengefasst.
Der Architekt ist dem AG gegenüber in der Gesamthaftung der Planerleistungen und muss im
Innenverhältnis mit dem Tragwerksplaner (z.B. als Subunternehmer) dessen Befähigung prü-
fen, die Schnittstellen untereinander vertraglich regeln und dem Auftraggeber (AG) nachwei-
sen.

§ 1
Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Beauftragung des AN durch den AG mit der Er-
bringung von Planungsleistungen für Gebäude und Innenräume sowie für die Trag-
werksplanung (Grundleistungen und besondere Leistungen) betreffend die Sanierung
der Wagenhalle Neu-Isenburg gemäß Anlage 2 und der HOAI 2021:

 Architektenleistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume gemäß Anlage 2.1
dieses Vertrages und § 34 HOAI 2021.

 Ingenieurleistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung gemäß Anlage 2.2 dieses
Vertrages und § 51 HOAI 2021.

(2) Für die Bewertung der zu erbringenden Leistungen gelten die Angaben aus den Leis-
tungsbeschreibungen Gebäude und Innenräume und Tragwerksplanung (Anlagen 2.1
und 2.2) unter B) Beschreibung der Grundleistungen und C) besondere Leistungen.
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(3) Der AN hat bei seiner Leistungserbringung die jeweils einschlägigen und aktuellen Vor-
gaben des „Handbuchs für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Stra-
ßen- und Brückenbau“ (HVA B-StB) bzw. des „Handbuchs für die Vergabe und Ausfüh-
rung von Lieferungen und Leistungen im Straßen- und Brückenbau“ (HVA-L-StB) ent-
sprechend zu beachten (insbesondere Teil 3), inkl. der dort vorgegebenen Formular-
Muster, die jeweils unter der Homepage des Bundesministeriums für Verkehr und Digi-
tale Infrastruktur abgerufen werden können.

§ 2
Grundlagen des Vertrages

(1) Nachrangig zu diesem Vertrag sind folgende Anlagen Vertragsbestandteile:

1 Vertragsbedingungen
1.1 AGB der VGF für die Ausführung von Architekten- u. Ingenieurleistungen

Anlage 1.1
1.2 AVA-Richtlinie der VGF, Anlage 1.2

1.3 CAD-Richtlinie der VGF, Anlage 1.3

2 Leistungsbeschreibungen
2.1 Leistungsbeschreibung Gebäude und Innenräume, Anlage 2.1

2.2 Leistungsbeschreibung Tragwerksplanung, Anlage 2.2

2.3 vorläufige Terminplanung Anlage 2.3

3 Grobkostenschätzung des AG nach DIN 276-2018, Anlage 3

4 Honorargrundlagen
4.1 Honorargrundlagen Gebäude und Innenräume, Anlage 4.1

4.2 Honorargrundlagen Tragwerksplanung, Anlage 4.2

5 Bestandspläne
5.1 Bestandspläne, Lageplan, Anlage 5.1

5.2 Bestandspläne, Grundrisse, Ansichten und Schnitte, Anlage 5.2

5.3 Fotodokumentation, Bestand, Anlage 5.3

6 Voruntersuchungen (diverse Gutachten von 2013 bis 2023)
6.1 Statik Anlage 6.1

6.2 Kampfmittel Anlage 6.2

6.3 Baugrundgutachten Anlage 6.3

6.4 Brandschutzgutachten Anlage 6.4

6.5 Energetische Einschätzung Anlage 6.5

6.6 Objektschutzempfehlung Anlage 6.6

7 Regelwerke
7.1 Arbeiten im Bereich von Gleisen, Anlage 7.1
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7.2 BOStrab, Anlage 7.2

7.3 Fachinformation_BGI_5040, Anlage 7.3

7.4 Lichtraumprofil Straßenbahn, Anlage 7.4

7.5 2006-03-BGV_D30, Anlage 7.5

7.6 Kabelrichtlinie VGF, Anlage 7.6

7.7 181201-QM-Tabelle_VGF_Rev2.0, Anlage 7.7

7.8 Leitlinien-wirtschaftliches-Bauen, Anlage 7.8

7.9 Gestaltungssatzung Freiraum und Klima / FFM, Anlage 7.9

7.10 Broschüre Freiraum und Klima, Anlage 7.10

8 Vorlagen
8.1 Vorlage Statusbericht, Anlage 8.1

8.2 Vorlage Änderungsantrag, Anlage 8.2

9 9.0 Infomappe des Stadtplanungsamt Frankfurt, Anlage 9.0

9.1 Freiraumsatzung Anlage 9.1

9.2 Stellplatzsatzung Anlage 9.2

9.2a Zonenkarte Stellplatzsatzung Anlage 9.2a

9.2b Leitfaden Stellplatzsatzung Anlage 9.2b

9.3 Vorgartensatzung Anlage 9.3

10 10.1 Erläuterungstext der Zuschlagskriterien Anlage 10.1

10.2 Persönliche Referenzen Anlage 10.2

(2) Im Falle von Widersprüchen zwischen den Regelungen dieses Vertrags und den weite-
ren Vertragsbestandteilen haben die Regelungen dieses Vertrags stets Vorrang.

Im Übrigen gilt im Falle von Widersprüchen die vorstehend angegebene Reihenfolge der
Vertragsbestandteile. Die einzelnen Vertragsbestandteile sind jedoch als integrale und
sich gegenseitig ergänzende Vertragsbestandteile zu verstehen. Das heißt auch dann,
wenn eine Leistung in einem nachrangigen Vertragsbestandteil beschrieben, in einem
vorrangigen Vertragsbestandteil jedoch nicht aufgeführt ist, handelt es sich nicht um ei-
nen Widerspruch zwischen den einzelnen Vertragsbestandteilen. In diesem Fall ist die
Leistung vom AN vielmehr auch dann geschuldet, wenn sie erst in einem nachrangigen
Vertragsbestandteil aufgeführt wird. Ein Widerspruch liegt hingegen z.B. vor, wenn Leis-
tungen in den Vertragsbestandteilen unterschiedlich beschrieben sind. In diesem Fall gilt
die vorstehend angegebene Reihenfolge der Vertragsbestandteile und die Leistung ist
vom AN so auszuführen, wie im vorrangigen Dokument beschrieben.

Bei Widersprüchen zwischen gleichrangigen Vertragsbestandteilen (z.B. Plänen) geht
zunächst die speziellere Unterlage der allgemeineren vor. Existiert kein solches Spezia-
litätsverhältnis so geht bei gleichrangigen Unterlagen die jüngere der älteren Unterlage
vor. Maßgeblich ist das Ausfertigungsdatum des Dokuments bzw. bei Indexfortschrei-
bungen das Einfügungsdatum der inhaltlichen Änderung.

(3) Paragrafen ohne Gesetzesangabe sind solche dieses Vertrags.
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§ 3
Leistungen des AN

(1) Die vom AN zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag nebst seinen
Anlagen.

(2) Der AN ist verpflichtet, sämtliche zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele erforder-
lichen Leistungen zu erbringen und Pflichten zu erfüllen, die sich aus dem beauftragten
Leistungsinhalt ergeben. Er hat dabei die Grundsätze der Funktionalität und größtmög-
lichen Wirtschaftlichkeit sowohl bei der Planung des Baus als auch für den späteren
Betrieb und die Unterhaltung des fertiggestellten Baus zu beachten.

(3) Der AN hat hierzu - vorbehaltlich noch zu erfolgender Einzelbeauftragung, die jeweils
durch einzelne Auftragsschreiben erfolgt - insbesondere die nachfolgend genannten
Leistungen zu erbringen. Bei den nachstehend aufgeführten Leistungen handelt sich nur
um Mindestanforderungen an eine vertragsgemäße und mangelfreie Leistungserbrin-
gung durch den AN zur Erreichung der vereinbarten Vertragsziele. Die vom AN mit die-
sem Vertrag geschuldeten Tätigkeiten/Leistungen umfassen dementsprechend auch
Leistungen und Pflichten, die nachfolgend nicht aufgeführt, aber zur Erreichung der ver-
einbarten Vertragsziele erforderlich sind.

(4)    Die Beauftragung erfolgt stufenweise.
 Für Grundleistungen der Tragwerksplanung gelten die Lph.1 bis Lph.6. Ab LPH 7 wird
 auf die besonderen Leistungen der Leistungsphasen 7 bis 9 verwiesen, In den

Anlagen 2.1 und 2.2 sind diese für die jeweiligen Leistungsbilder aufgeschlüsselt.

 Es sind folgende Stufen mit folgenden Leistungsinhalten vorgesehen:

Stufe 1
(Lph.1 bis 4) Leistungsbeschreibung Gebäude und Innenräume, Anlage 2.1

Leistungsbeschreibung Tragwerksplanung, Anlage 2.2
- Lph.1, Grundlagenermittlung
- Lph.2, Vorplanung
- Lph.3, Entwurfsplanung
- Lph.4, Genehmigungsplanung (falls notwendig)

Stufe 2 Leistungsbeschreibung Gebäude und Innenräume, Anlage 2.1
(Lph.5 bis 7) Leistungsbeschreibung Tragwerksplanung, Anlage 2.2

- Lph.5, Ausführungsplanung
- Lph.6, Vorbereitung der Vergabe
- Lph.7, Mitwirkung bei der Vergabe

Stufe 3 Leistungsbeschreibung Gebäude und Innenräume, Anlage 2.1
(Lph.8 bis 9) Leistungsbeschreibung Tragwerksplanung, Anlage 2.2

- Lph.8, Objektüberwachung
- Lph.9, Objektbetreuung
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(5) Beauftragt sind mit dem Abschluss dieses Vertrags zunächst nur die vorstehend be-
schriebenen Leistungen der Stufe 1.

(6) Eine etwaige Beauftragung der Leistungen weiterer Stufen erfolgt durch gesonderten
schriftlichen Auftrag des AG nach Zustandekommen dieses Vertrags.

(7) Dem AG steht es frei, Leistungen weiterer Stufen zu beauftragen oder hiervon abzuse-
hen.

Beauftragt der AG den AN spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Fertigstellung
der Leistungen der vorangegangenen Stufe mit der Ausführung der Leistungen einer
weiteren Stufe, ist der AN verpflichtet, diese weiteren Leistungen ebenfalls zu den Be-
dingungen dieses Vertrages zu erbringen.

Sollte der AG davon absehen, den AN mit Leistungen weiterer Stufen zu beauftragen,
stehen dem AN deswegen keinerlei Ansprüche gegen den AG zu; insbesondere nicht
solche auf Entschädigung, Vergütung oder Schadensersatz.

(8) Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erhöhung seines Honorars ab-
leiten.

(9) Der AN sichert dem AG zu, dass er – auch im Falle einer Beauftragung der Leistungen
weiterer Stufen – über ausreichende personelle Kapazitäten verfügt, um geänderte oder
zusätzliche Leistungen zu erbringen. Er ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag Subplaner: innen einzusetzen, bleibt aber alleiniger Ansprech-
partner des AG. Der entsprechend gewählte Ansprechpartner des AG, dessen Vertre-
tung in Redundanz und deren Qualifikationen (auch nach HBO) sind dem AG bei Ange-
botsabgabe zu benennen und etwaige Personenwechsel sind zwingend sofort und
schriftlich mitzuteilen.

Der AN benennt dem AG nachfolgende Ansprechpartner: in:

Ansprechpartner: in des AN:     ____________________________________________

Vertretung Ansprechpartner: in des AN:   ____________________________________

(10) Der AN ist bis zur Fertigstellung seiner Leistung verpflichtet, jeweils zum 3. Werktag
eines jeden Monats den Stand der Vertragserfüllung einschließlich der Entwicklungen
des vorherigen Monats schriftlich in einem kurzen und übersichtlichen Statusbericht ge-
mäß dem Muster (Anlage 8.1) zu dokumentieren und diesen an den AG und ggf. einen
etwaig vom AG beauftragten Projektsteuernden zu übersenden.

In diesem Statusbericht ist vom AN jeweils auch anzugeben, ob die mit dem AG verein-
barten Termine eingehalten werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist vom AN in dem
Statusbericht auch anzugeben, um welchen konkreten Zeitraum sich die mit dem AG
vereinbarten Termine verschieben und was die Ursachen hierfür sind. Ferner hat der AN
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in dem Statusbericht auch anzugeben, ob und ggf. welche Änderungen sich hinsichtlich
der Termine gegenüber dem jeweiligen Vormonat ergeben, wobei auch die Ursachen für
solche Veränderungen gegenüber dem Vormonat vom AN anzugeben sind.

Ferner ist der AN verpflichtet, in dem Statusbericht auch anzugeben, ob das vertraglich
vereinbarte Baubudget gemäß § 4 eingehalten wird und – sollte dies nicht der Fall sein,
so sind die Gründe für eine Baubudgetüberschreitung zu benennen. Hierbei hat der AN
jeweils auch anzugeben, ob und ggf. welche Änderungen sich im Hinblick auf das Bau-
budget gegenüber dem jeweiligen Vormonat ergeben, wobei der AN auch die Ursachen
zu benennen hat, die zu der Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vormonat geführt
haben.

§ 4
Baubudget

(1) Dem AG steht nur ein bestimmtes Budget für die Ausführung der geplanten Werk- und
Bauleistungen zur Verfügung. Die Einhaltung des Baubudgets gilt als Vertragsziel.

(2) Der AG geht von einem Kostenrahmen für die Kostengruppen 200 bis 500 gem. DIN
276, in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung, in Höhe von gerundet 1,8 Mio. €
aus.

Die Parteien vereinbaren daher als Beschaffenheit der Planungsleistungen des AN und
als eigenständiges vom AN zu erreichendes Vertragsziel im Rahmen dieses Vertrages,
dass die Planung des AN so zu erfolgen hat, dass die tatsächlich dem AG entstehen-
den Netto-Kosten der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276-2018 den in der vom
AG freigegebenen Kostenberechnung des AN genannten Betrag nicht übersteigen.
Hierbei handelt es sich sodann um ein Baubudget gem. Ziff. 15 der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der VGF für die Ausführung von Architekten- und Ingenieurleistun-
gen (Anlage 1.1).

Die Kostenberechnung des AN aus der Entwurfsplanung (Lph.3) ist dem AG zur Frei-
gabe vorzulegen.

(3) Der AN ist verpflichtet, dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn erkennbar
wird, dass das Baubudget überschritten wird. Der AN ist verpflichtet in jeder Phase der
von ihm zu erbringenden Leistungen insbesondere die Entwicklung der Kosten zu kon-
trollieren.

(4) Der AN ist zudem verpflichtet, bei einer sich abzeichnenden Überschreitung des Bau-
budgets unverzüglich Vorschläge zu erarbeiten, mit denen dieses Baubudget – mög-
lichst unter Beibehaltung der vereinbarten Vertragsziele – eingehalten werden kann
und auf Anforderung des AG entsprechend so umzuplanen, dass das Baubudget ein-
gehalten wird.

(5) Sollte der AG die Planungs- oder Überwachungsziele ändern und es hierdurch zu einer
Überschreitung des Baubudgets kommen, ist der AN verpflichtet, den AG hierauf un-
verzüglich schriftlich unter Nennung des Netto-Geldbetrags, um den dieses Baubudget
überschritten wird, hinzuweisen. Der AN hat in diesem Fall mit seinem Hinweis recht-
zeitig die schriftliche Entscheidung des AG über eine Änderungsanzeige (Anlage 8.2)
einzuholen, ob die entsprechende Änderung der Planungs- oder Überwachungsziele
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gleichwohl vom AN umgesetzt werden soll.

(6) Teilt der AG dem AN mit, dass die Änderung der Planungs- oder Überwachungsziele
gleichwohl durch den AN umgesetzt werden soll und setzt der AN diese Änderung um,
erhöht sich das Baubudget um den vom AN gemäß § 4.4 Satz 1 benannten Netto-
Geldbetrag, es sei denn der AG hat diesem Betrag mit seiner Mitteilung, dass die Än-
derung der Planungs- oder Überwachungsziele durch den AN umgesetzt werden soll,
widersprochen. In diesem Fall erhöht sich das Baubudget gem. § 4.1 in Höhe des ob-
jektiv zutreffenden Netto-Geldbetrags, um welchen das in § 4.1 vereinbarte Baubudget
infolge der Änderung der Planungs- oder Überwachungsziele durch den AG überschrit-
ten wird.

§ 5
Datenaustausch

Es gelten die Angaben aus den Leistungsbeschreibungen (Anlagen 2.1 und 2.2) unter
A) Beschreibung der Planungsaufgabe, 4) Anforderungen an die zu übergebenden Da-
ten und Dokumente.

Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digi-
taler Form (Planunterlagen im dwg oder msn - Format sowie im pdf-Format; Beschrei-
bungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Prä-
sentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format); Terminplanungen sind mit MS-Pro-
jekt zu erstellen und als mpp–Format sowie PDF zu übergeben und zusätzlich in analo-
ger Form als kopierfähiger Farbausdruck zu übergeben.

Bei Verwendung einer Projektplattform wie z. B. Awaro ist diese für die Dokumenten-
und Planablage sowie zur Kommunikation zu verwenden. Ein Anspruch aus Mehrvergü-
tung entsteht hieraus nicht.

Digitale Bestands- und Neuplanungen sind gemäß CAD-Richtlinie des Auftraggebers
aufzustellen (Anlage 1.3); Bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen gelten die
Dateiformate und Vorgaben aus der AVA-Richtline des AG (Anlage 1.2); Ausschrei-
bungstexte sind gemäß Standardleistungsbuch (STLB-Bau) aufzustellen; die Gliede-
rungsvorgaben sowie die Allgemeine Baubeschreibung des AG sind anzuwenden

Der AN hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten,
u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-
gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen.

§ 6
Abnahme

Die Leistungen des AN werden spätestens innerhalb von zwei Monaten nach vollständi-
ger Fertigstellung der letzten beauftragten Leistung förmlich im Rahmen einer Ab-
schlussbesprechung schriftlich abgenommen, sofern der AN dem AG die vollständige
Fertigstellung schriftlich mitgeteilt und die vollständige, in der wesentlichen mangelfreien
Erfüllung nachgewiesen hat. § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB bleibt unberührt.
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§ 7
Termine

(1) Die Parteien vereinbaren die nachfolgend aufgeführten maximalen Termine / Fristen, für
die mit diesem Vertrag beauftragten Leistungen der Stufe 1 gem. § 3; jeweils ab Datum
des Projektbeginns (vorläufiger Terminplan Anlage 2.3). Die aufgeführten Wochen sind
als Arbeitswochen mit 5 Arbeitstagen definiert. Das Datum des Projektbeginns ist das
erste Projektstartgespräch, zu dem der AG einlädt („Kick-Off“) und in der Einladung aus-
drücklich darauf hinweist, dass es sich um das Projektstartgespräch handelt. Der Pro-
jektbeginn erfolgt jedoch ungeachtet dessen spätestens 1 Woche nach Vertragsschluss,
d. h. Zugang des Zuschlagschreibens, auch wenn der AG nicht zum Projektstartge-
spräch einladen sollte.

a) Beginn der Leistungen der Stufe 1 des AN: 1 Woche
(Lph.1 bis Lph.4) nach Vertragsschluss

b) Fertigstellung der Leistungen der Stufe 1: 16 Wochen
(Lph.1 bis Lph.4)  nach Projektbeginn

(2) Für den Fall der Beauftragung weiterer Stufen gem. § 3 dieses Vertrags, vereinbaren die
Parteien zudem folgende Termine / Fristen:

c) Fertigstellung der Leistungen der Stufe 2: 15 Wochen
(optional: Lph. 5 bis Lph. 7) nach Beauftragung Stufe 2

d) Fertigstellung der Leistungen der Stufe 3:           36 Wochen
(optional: Lph.8 und Lph.9) nach Beauftragung Stufe 3

(3) Ungeachtet des vorstehenden § 7 Absätze 1 und 2 stellt die Einhaltung sämtlicher ver-
einbarter Termine ein eigenständiges vom AN zu erreichendes Vertragsziel im Rahmen
dieses Vertrages dar. Sollte ein vereinbarter Termin aufgrund von Mängeln der mit die-
sem Vertrag beauftragten Planung, die der AN oder seine Erfüllungsgehilfen zu vertreten
haben, nicht gehalten werden können, so stellt unter anderem auch dies einen Mangel
an den Leistungen des AN dar.

(4)  Die Nichteinhaltung der Termine ist dem AG unverzüglich anzuzeigen. Der AN hat mit
der VGF in diesem Falle schriftlich neue angemessene Termine zu vereinbaren. Ein be-
reits eingetretener Verzug bei der Leistungserbringung entfällt jedoch auch durch neu
vereinbarte Termine nicht.

(5) Der AN ist verpflichtet, den Abruf der Leistungen der weiteren in § 3 benannten Stufen
jeweils so rechtzeitig schriftlich beim AG abzufordern, dass im Falle einer Beauftragung
des AN mit diesen Leistungen keine Verzögerung bei der weiteren Leistungserbringung
eintritt. Dem AG muss mindestens eine Entscheidungsfrist von 3 Wochen bleiben.

84



260430_BMS_260611_BMS_NIWH-Planervertrag_Gebaeude-u- Statik.docx

Seite 10 von 16

§ 8
Vergütung

(1) Leistungsbild Gebäude und Innenräume
HOAI, Anlage 10 (zu § 55 Absatz 3, § 56 Absatz 3)
Es gilt Anlage 4.1, Honorargrundlagen Gebäude und Innenräume

a) Honorarzone:
gemäß HOAI Anlage 10.2 Objektliste Gebäude: Honorarzone I

b) Honorarsatz:
gemäß der Honorartafel des § 35 HOAI:    Mittelsatz

c) Anrechenbare Kosten:
Die Honorarermittlung für die Grundleistungen richtet sich nach den jeweiligen anre-
chenbaren Kosten des Objekts und § 33 Abs. 1 HOAI; gemäß § 6 Abs. 1 HOAI werden
folgende Kostenermittlungen zu Grunde gelegt:

Solange für die Lph. 1-9 keine geprüfte Kostenberechnung vorliegt, werden die vorläufi-
gen anrechenbaren Kosten auf Grundlage des Kostenrahmens der VGF (Anlage 3)
nach Maßgabe des § 33 Abs. 1 HOAI; gemäß für die beauftragten Leistungen mit anre-
chenbaren Kosten von 1.800.000,- €, netto beziffert.

d) Bewertung der Leistung Gebäude und Innenräume
Es gelten die Angaben aus der Leistungsbeschreibung (Anlage 2.1)
unter B) Beschreibung der Grundleistungen

____________ Euro netto

Und C) Besondere Leistungen gem. Anlage 2.1 insgesamt

       ___________ Euro netto

e)  Zuschlag/Abschlag
Auf das nach den vorstehenden Parametern errechnete Nettohonorar wird ein
Abschlag*   in Höhe von […………………………………………………]
oder ein
Zuschlag* in Höhe von […………………………………………..……..]  vereinbart.

         (*Nichtzutreffendes bitte streichen)

(2) Leistungsbild Tragwerksplanung
Es gilt Anlage 2.2, Honorargrundlagen Tragwerksplanung

f) Honorarzone:
gemäß HOAI Anlage 14.2 Objektliste TWP angehört: Honorarzone II
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g) Honorarsatz:
gemäß der Honorartafel des § 52 HOAI:    Mittelsatz

h) Anrechenbare Kosten:
Die im Folgenden benannten anrechenbaren Kosten beziehen sich auf die beauftragten
Planungsleistungen für die Sanierung der Wagenhalle Neu-Isenburg. Die Honorarermitt-
lung für die Grundleistungen richtet sich nach den jeweiligen anrechenbaren Kosten des
Objekts und § 50 Abs. 1 HOAI 2021; gemäß § 6 Abs. 1 HOAI 2021 werden folgende
Kostenermittlungen zu Grunde gelegt:

Solange keine frei gegebene Kostenberechnung vorliegt, werden die vorläufigen anre-
chenbaren Kosten auf der Grundlage des Kostenrahmens der VGF (Anlage 3) und nach
Maßgabe des § 50 Abs. 1 HOAI 2021 für die beauftragten Leistungen mit ca. 675.000,-
€, netto beziffert.

i) Bewertung der Leistung Tragwerksplanung:
Es gelten die Angaben aus der Leistungsbeschreibung (Anlage 2.2) unter B) Be-
schreibung der Grundleistungen

_____________Euro netto

Und C) Besondere Leistungen gem. Anlage 2.2 insgesamt

___________ Euro netto

j) Zuschlag/Abschlag
Auf das nach den vorstehenden Parametern errechnete Nettohonorar wird ein
Abschlag*   in Höhe von  [………………………………………………]
oder ein
Zuschlag* in Höhe von  [………………………………………………]  vereinbart.
(*Nichtzutreffendes bitte streichen)

(3)  Nebenkosten gemäß § 14 HOAI

Alle anfallenden und für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Nebenkosten
werden mit einer Pauschale von 3 % des Nettohonorars vergütet. In dieser Nebenkos-
tenpauschale sind insbesondere die Nebenkosten gem. § 14 Abs. 2 HOAI enthalten, und
insbesondere:

- Fahrt- und Reisekosten
- Arbeitskopien und Pausen wie folgt:

• 3 Exemplare von Planunterlagen (LPH 2 und LPH 3) mit Unterschriftenblatt,
welche durch die VGF zu prüfen und freizugeben sind.

• 5 Exemplare Genehmigungsverfahren nach HBO (Bauantrag – LPH 4)
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• 4 Exemplare der Genehmigungsunterlagen (LPH 5 und LPH 8) mit Unter-
schriftenblatt für das Zustimmungsverfahren nach BOStrab

• 1 Exemplar der Planunterlagen von relevanten Planungsständen mit Unter-
schriftenblatt

Darüber hinaus gehende Mehrexemplare werden auf Nachweis gesondert
vergütet.

- Post- und Fernmeldegebühren
- Kosten, die für die Anpassung von Formaten und Schnittstellen der EDV (AVA,

CAD etc.) erforderlich werden.

Weitere Nebenkosten werden vom AG nicht erstattet.

(4) Die VGF erstattet dem AN die auf die Vergütung und die Nebenkosten anfallende ge-
setzliche Umsatzsteuer.

(5) Für den Fall, dass eine Bewertung vorzunehmen ist, welcher Anteil der Vergütung auf
eine vom AN zu erbringende Teilleistung entfällt, vereinbaren die Parteien, dass hierfür
die Bewertungen aus den Leistungsbeschreibungen (Anlagen 2.1 und 2.2) unter B) Be-
schreibung der Grundleistungen maßgebend sind.

(6) Leistungen nach Stundenaufwand

Soweit Leistungen nach Stundenaufwand vergütet werden, gilt Folgendes:

Der geschätzte Stundenaufwand ist dem AG vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu über-
mitteln. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage des nachgewiesenen und erforderli-
chen Zeitaufwands zu folgenden Stundensätzen:

Architekt/in, Ingenieur/in:       EUR
Techniker/in, Zeichner/in:       EUR

Sekretariats- oder Assistenzmitarbeiter: in  werden nicht zusätzlich vergütet. Zuschläge
für Wochenend- oder Nachtarbeit werden nicht gewährt.

Die Abrechnung erfolgt nach Zeittakten von 15 Minuten (0,25 h). Es wird für jede vollen-
deten 15 Minuten (1/4 des Stundensatzes) abgerechnet.

Die vorgenannten Verrechnungssätze verstehen sich jeweils netto inkl. Nebenkosten
gemäß § 8.3.

Die geleisteten Stunden sind vom AN unter Angabe des Zeitpunkts (Uhrzeit von/bis) der
Erbringung der geleisteten Arbeiten, einer genauen Beschreibung der erbrachten Leis-
tung (z.B. Bezeichnung der überarbeiteten Pläne mit Nr., Datum und Index sowie Be-
schreibung der vorgenommenen Anpassungen) und der namentlichen Benennung des
Mitarbeiters nebst seiner Qualifikation (Architekt/Ingenieur oder Techniker/Zeichner) zu
dokumentieren. Diese Dokumentation ist dem AG wöchentlich zu übergeben.
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§ 9
Zahlungen

(1) Rechnungen sind grundsätzlich in elektronischer Form als PDF oder – vorzugsweise -
ZUGFeRD 2.0 an folgende E-Mail-Adresse zu versenden: rechnungswesen@vgf-
ffm.de.

(2) Der AN erhält bei ordnungsgemäßer Leistungserbringung Abschlagszahlungen entspre-
chend dem Leistungsstand. Abschlagsrechnungen müssen prüfbar sein und den Nach-
weis des erreichten Leistungsstandes enthalten. Nachweise für die erbrachten Leistun-
gen sind dem AG mit der Abschlagrechnung zu übergeben / übermitteln, sofern diese
nicht schon nachweislich dem AG übergeben / übermittelt worden sind.

(3) Abschlagszahlungen werden innerhalb von 28 Tagen nach Zugang der prüffähigen
Rechnung fällig. Sie beinhalten keine Teilabnahme.

(4) Die Schlusszahlung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Schluss-
rechnung mit Nachweisen der Leistungserbringung (sofern sie nicht bereits bei der Ab-
nahme übergeben wurden) und förmlicher Abnahme der Leistungen des AN fällig.

§ 10
Kündigung

(1) Der AG kann den Vertrag jederzeit kündigen. Im Übrigen ist der Vertrag für beide Seiten
aus wichtigem Grund kündbar. Der AG ist insbesondere berechtigt, den Vertrag aus
wichtigem Grund zu kündigen, wenn

- der AG seine Planungs- oder Bauabsicht für das Projekt oder Teile davon – aus
welchen Gründen oder Motiven auch immer – aufgibt oder

- dem AG die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses wegen nach Vertragsabschluss
eingetretener, vom AG nicht zu vertretender Umstände nicht mehr zugemutet wer-
den kann oder

- das Vertrauensverhältnis zum AN nachhaltig gestört ist oder
- der AN seine Zahlungen eingestellt hat oder die Eröffnung des Insolvenz-, Ver-

gleichs- oder Gesamtvollstreckungsverfahrens über sein Vermögen beantragt ist
oder er die Vermögensauskunft nach § 807 ZPO abgegeben hat.

(2) Im Fall von Leistungsstörungen oder Leistungsverzug des AN bedarf es vor Ausspruch
einer Kündigung aus wichtigem Grund der Setzung einer vorherigen angemessenen
Frist zur Abhilfe und einer fruchtlosen Nachfristsetzung mit gleichzeitiger Kündigungsan-
drohung. Letzteres ist entbehrlich, wenn der AN die Erfüllung seiner Vertragspflichten
verweigert oder die weitere Leistungserbringung aus vertragswidrigen Gründen von Ge-
genleistungen abhängig gemacht hat.
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(3) Die Kündigung des AG kann auf Teilleistungen des Vertrages beschränkt werden. In
diesem Fall gelten die nachfolgenden Abrechnungsregeln – beschränkt auf die gekün-
digten Leistungen – entsprechend. Im Übrigen bleibt der Vertrag vollständig gültig und
ist mit dem aufgrund der Teilkündigung reduzierten Leistungsinhalt durchzuführen.

(4) Hat der AG aus wichtigem Grund gekündigt oder der AN aus einem Grund gekündigt,
den der AG nicht zu vertreten hat, so sind nur die gemäß § 648 a BGB bis dahin ver-
tragsgemäß erbrachten, nachgewiesenen und vom AG verwertbaren Leistungen ein-
schließlich der für diese Leistungen nachweisbar entstandenen Nebenkosten zu vergü-
ten.
Schadensersatzansprüche des AG bleiben im Falle einer von ihm ausgesprochenen
Kündigung aus wichtigem Grund unberührt. Der AG ist insbesondere berechtigt, die in-
folge der Kündigung entstandenen oder entstehenden Mehrkosten, vor allem aus der
Beauftragung eines Dritten oder solche, die infolge eines Leistungsverzugs des AN ent-
stehen oder entstanden sind, vom AN ersetzt zu verlangen und damit gegen einen et-
waigen Honoraranspruch des AN aufzurechnen.

(5) In allen anderen Fällen, insbesondere wenn der AG ohne wichtigen Grund gekündigt hat
oder der AN aus wichtigem Grund gekündigt hat, den der AG zu vertreten hat, erhält der
AN für die ihm übertragenen Leistungen das vereinbarte Pauschalhonorar unter Abzug
ersparter Aufwendungen.

Ohne detaillierten Nachweis steht dem AN ein Pauschalhonorar für die an ihn beauftrag-
ten, jedoch von ihm wegen der Kündigung nicht mehr erbrachten Leistungen in Höhe
von 5 % des dafür vereinbarten Honorars zu.
Beiden Parteien bleibt der Nachweis offen, dass die durch die Kündigung tatsächlich
ersparten Aufwendungen oder der durch angenommene Ersatzaufträge oder böswillig
nicht angenommene Ersatzaufträge anderweitige Erwerb den vereinbarten Pauschals-
atz übersteigen bzw. unterschreiten.

(6) Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine
Leistungen so abzuschließen, dass der AG diese ohne Schwierigkeiten übernehmen
und die Weiterführung derselben durch einen Dritten veranlassen kann. Der AN hat dem
AG den vollständigen Leistungsstand bis zum Zugang der Kündigung innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang derselben durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen und
Unterlagen nachzuweisen und herauszugeben und einen entsprechenden Abschluss-
bericht vorzulegen.

(7) Die Abrechnung des tatsächlich bis zum Zugang der Kündigung gegebenen Leistungs-
standes erfolgt auf der Grundlage der vom AN vorgelegten Unterlagen und Dokumenta-
tionen. Im Streit- oder Zweifelsfalle ist der AG berechtigt, den Leistungsstand nach billi-
gem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmen.
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§ 11
Urheberrecht, Veröffentlichungen

(1) Der AN sichert dem AG zu, dass seine Leistungen frei von Rechten Dritter sind, und
stellt ihn von möglichen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leis-
tungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

(2) Die urheberrechtlichen Befugnisse und sämtliche damit zusammenhängenden Nut-
zungs- und Verwertungsrechte an Programmen, Unterlagen, Plänen, Berechnungen
usw. werden dem AG zum Gebrauch für das vertragsgegenständliche Projekt übertra-
gen. Der AG darf die vom AN angefertigten Unterlagen ohne Mitwirkung des AN nutzen,
ändern und ergänzen. Diese werden Eigentum des AG.

(3) Sämtliche dem AN vom AG übergebenen Unterlagen hat der AN spätestens bei Ver-
tragsbeendigung, ansonsten wenn er sie nicht mehr benötigt, dem AG zurückzugeben.
Änderungen und Ergänzungen der übergebenen Unterlagen durch den AN sind unzu-
lässig. Der AN darf die ihm übergebenen Unterlagen nicht anderweitig verwenden.

§ 12
Schlussbestimmungen

(1) Streitigkeiten berechtigen den AN nicht zur Zurückbehaltung von Leistungen oder Un-
terlagen. Bestehen im Einzelfall Meinungsunterschiede über den geschuldeten Leis-
tungsumfang, entscheidet der AG darüber nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).

(2) Erfüllungsort für die Leistungen des AN ist Frankfurt am Main.

(3) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurch-
führbar sein oder dies werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Vertragsbestimmun-
gen im Übrigen nicht. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass dieser Ver-
trag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmung verpflichten sich die Parteien eine angemessene Regelung zu finden, die, so-
weit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was sie gewollt haben oder nach dem
Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, sofern sie dies bei Abschluss
dieses Vertrages bedacht hätten. Entsprechendes gilt für etwaige Regelungslücken.

(5) Es findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

(6) Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Straße 8
60311 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, den ____________________

____________________ ____________________

Auftragnehmender

XXXXX, den ____________________

____________________ ____________________

__________________________________________________
NK1 NT5                               NA05
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Allgemeines 
 
Sämtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen. 
Als Währungseinheit ist generell der Euro einzusetzen. 
Im Leistungsverzeichnis (LV) müssen alle Langtexte als Fließtext erstellt werden. 
Die AVA-Richtlinien gelten sowohl für den internen als auch für den externen Ge-
schäftsverkehr. 
Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV 
muss im Positionstext eine Bietertextergänzung mit dem Hinweis „oder gleichwertig“ 
eingefügt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begründung für die Vergabe-
akte erstellt werden. 

 
 
 

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5) 
 
1.1 Allgemein 
 Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-

turplan. 
 
 
1.2 Datenübergabe an externen Auftragnehmer 
 

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als 
PDF-Datei zur Verfügung gestellt. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), 
alternativ im RPZ-Format. 

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung. 
 
Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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1.3 Datenbearbeitung 
 

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan übernom-
men werden. 

 Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik 
 
- LV-Gliederungsstruktur 

 
 
       
 
 
   
 
 
 
 Der Index wird zur späteren Nutzung des Verfahrens  
 GAEB-VB 23.004 (Aufmaß DA12) mit angelegt.  
 Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) müssen als numerische 

Struktur angelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten. 
 (z.B. Grund-/Wahlpositionen) 
 Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-

zunehmen. Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen 
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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1.4 Datenübergabe an VGF 
 

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse müssen der VGF digital im Standard 
GAEB XML 3.3 sowie PDF übergeben werden. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, können die erstellten 
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei übergeben, alternativ RPZ. 

 Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.  
 
 Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
 Übergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter. 
 
2. Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6) 
 
2.1 Allgemein 

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als bepreiste 
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dürfen 
nicht verändert werden. 

 
 Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten. 
 
2.2 Datenübergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6) 
 

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 übergeben. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ. 

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung. 
 
 Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
 Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.  
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2.3 Datenbearbeitung 
 
 LV-Gliederungsstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Index wird zur späteren Nutzung des Verfahrens 
 GAEB-VB 23.004 (Aufmaß DA12) mit angelegt. 
 Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) müssen als numerische 

Struktur angelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten. 
 (z.B. Grund-/Wahlpositionen) 
 Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-

zunehmen. Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen 
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden! 

 
 Ergänzung um technische Vorbemerkungen, Ausführungsbeschreibungen und 

Überprüfung der aktuell gültigen Normen. Sämtliche Änderungen sind der 
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen. 

 Sämtliche Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter 
digitaler Form zu übergeben. 

 Wichtig! In die LVs dürfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefügt werden.  
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2.4 Datenübergabe an VGF 
 

- Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen müssen der VGF digital im 
Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF übergeben werden. 

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, können die erstellten 
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei übergeben, alternativ RPZ. 

 Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten. 
 
Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenübergabe zu entfernen! 
Prüfung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und 
Übergabe an die Vergabestelle. 

 
3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7) 

  
3.1 Übergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7) 

 
- Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Aufforderung 

zur Ausschreibung“ (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB) 
- Übergabe in RIB iTWO 
- Datenübergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13) 
 

Bei der Datenübergabe muss enthalten sein: 
- Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
- Ausschreibungs-LV als PDF-Datei 
- Eventuelle Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF-Datei 
- HVA Bau-/Ausführungsbeschreibung 

 
 
3.2 Veröffentlichung und Submission 
 
3.2.1 Datenübergabe an Bieter  
 
Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen über eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit  
folgendem Inhalt: 
 

- Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen. 
- Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
- Ausschreibungs-LV als PDF-Datei 
- HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung  
- Vertragsbedingungen als PDF-Datei 
- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung  
- Weitere Richtlinien gemäß AZA 
- Eventuelle Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF-Datei 
- Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprüfung/Wertung) 
- HVA Bau-/Ausführungsbeschreibung 

 
 
3.2.2 Datenübergabe an VGF 
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- Das vollständige Angebot wird über die E-Vergabeplattform der VGF in di-

gitaler, signierter Form übergeben.  
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu übergeben. 
 
 

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer 
 

Die Auftragsunterlagen bestehen aus: 
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail) 
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail) 
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail) 

 
4. Auftragsabwicklung / Ausführung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8) 
 
4.1 Erfassen von Fremdleistungen 
 

Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmaß ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen 
und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu übergeben. 
 
Die Frist für Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Übergabe 
des sachlich korrekten digitalen Aufmaßes. 
 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1AZ.d12 
 

    
 
 
 
 
Übergabemöglichkeiten: - E-Mail 
    - Projektraum 
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Hinweis: Das geprüfte digitale Aufmaß dient als Grundlage zur Erstellung der Prüf-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prüfergebnisses an den Auf-
tragnehmer übermittelt. Auf Grundlage der übermittelten Prüfrechnung stellt der Auf-
tragnehmer seine Rechnung. 
Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei 
Bsp. 4500001234_2.1.1._1AZ-K.d12 zurück gesandt. 
 

 
 
4.2 Rechnungsstellung 
 
Rechnungen sind grundsätzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Prüfrech-
nung zu stellen. 
Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur 
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden. 
Zusätzlich können strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0 
eingelesen werden. 
Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstützt. 
 
5. Nachtragsmanagement 
 
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden. 
 

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 
Einkauf und Materialwirtschaft 

Kurt-Schumacher-Straße 8 
60311 Frankfurt am Main  
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen 
Die Nachträge müssen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der 
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status „angeboten“ an den Ein-
kauf übergeben werden. 
Nachträge sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe „90“ anzulegen. 
Beispiel: 90.1.10 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x81 

 
 
 
 
5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen 

Die Nachträge müssen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 
(GAEB XML 3.3) mit dem Status „erkannt“ vom Einkauf an den Auftragnehmer 
übergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. 
Nachträge sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe „90“ anzulegen. 
Beispiel: 90.1.10 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x83 
 

 
 
 
 
 
 
Übergabemöglichkeiten: - E-Mail 
 
Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84 
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status „angeboten“ an den Einkauf 
übergeben werden.  
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Hinweis zu 5. 
 
Nur die „genehmigten“ vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten 
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV 
werden dem Auftragnehmer ergänzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) 
übermittelt. 
 
 
 
Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschließlich für 
die beauftragte Leistung / Maßnahme zu verwenden. 
Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht für andere Zwecke, wie z.B. 
Weitergabe an Dritte, Veröffentlichung etc. verwenden. 
Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz. 
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Phase 

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN) 
- jeder AN erhält zudem die AVA-Richtlinie - 

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF 

HOAI  
Lph 1-5 
Kosten- 
Ermittlung 
 

Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten-
strukturplan 
- Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei 
- Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro-

ject Archive), alternativ RPZ 

- Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3 
sowie PDF 

- AN mit RIBiTWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
nativ RPZ 

HOAI  
Lph 6-7 
Ausschrei-
bungsphase 
 

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs 
unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dürfen nicht ver-
ändert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu 
beachten. 
- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML 

3.3 
- AN mit RIBiTWO: 

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-
ternativ RPZ. 

- Vollständige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard 
GAEB XML 3.3 sowie .PDF 

- AN mit RIBiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA, 
alternativ RPZ 

Prüfung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich 
der VGF und Übergabe an die Vergabestelle der VGF. 

HOAI  
Lph 7 
Auftrags-
vergabe 
 
Aufforderung 

 Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf: 
Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Auf-
forderung zur Ausschreibung“ 
Übergabe in RIBiTWO 
Dateiverzeichnis mit: 
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei 
Evtl. Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF 
HVA Bau/Ausführungsbeschreibung 

Ausschreibungs- 
unterlagen 

Alle Ausschreibungen erfolgen über eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen. 
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen. 
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) 
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei 
HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung  
Vertragsbedingungen als .PDF-Datei 
AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung 
Weitere Richtlinien gemäß AZA 
Eventuelle Anhänge (Skizzen, Fotos, Texte, Pläne etc.) als PDF-Datei 
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprüfung/Wertung) 
HVA Bau-/Ausführungsbeschreibung 
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Phase 

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN) 
- jeder AN erhält zudem die AVA-Richtlinie - 

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF 

Angebotsabgabe  Vollständiges Angebot über die E-Vergabeplattform der VGF in 
digitaler, signierter Form 
Bei Anfragen per E-Mail, sind diese per E-Mail zu übergeben. 

Auftragserteilung Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail) 
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail) 
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail) 

 

HOAI Lph 8 
Auftragsabwick-
lung / Ausfüh-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management 
Erfassung von 
Fremdleistungen 

Hinweis: Das geprüfte digitale Aufmaß dient als Grundlage zur Erstellung 
der Prüfrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prüfergebnisses an 
den AN übermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer 
als Datei 
Bsp. 4500001234_3.5._1AZ-K.d12 zurück gesandt. 

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmaß ist 
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu übergeben. 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1AZ.d12 
Übergabemöglichkeiten: E-Mail oder Projektraum 

Nachtragsma-
nagement I 

 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen 
Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie 
PDF-Datei mit dem Status „angeboten“ an den Einkauf 
Nachträge sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe „90“ anzulegen. 
Beispiel: 90.1.10 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x81 

Nachtragsma-
nagement II 

Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status 
„erkannt“, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. 
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: 
Bsp. 4500001234_3.5._1NA.x83 
Übergabemöglichkeiten: E-Mail 

Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB 
XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status „angeboten“ an den 
Einkauf 

Nachtragsma-
nagement III 

Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV ergänzend per 

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) übermittelt. 

 

 

104



Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 

Frankfurt am Main mbH (VGF) 
Kurt-Schumacher-Str.8 

60311 Frankfurt am Main 

 

 

 
 

 

 

CAD-Richtlinie der VGF  
für die interne und externe CAD-Bearbeitung 

 

 

Begriffsbestimmung 

Die in diesem Dokument benutzte Bezeichnung CAD-Richtlinie ist eine verkürzte Schreibweise für  
CAD-Richtlinie der VGF für die interne und externe CAD-Bearbeitung und meint immer genau diese. 

 

Gender-Disclaimer 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter. 

 

Versionsstand der CAD-Richtlinie 

Datum Änderung Name Version 

22.07.2024 Neufassung der CAD-Richtlinie Mehnert 2.0 

28.11.2024 Kapitel 3.1 Zeichnungseinheiten, Zeichenvorschrif ten: 
Festlegung Höhe Z=0.00 bei 2D-Dateien 

Kapitel 3.2.1 Pfade zu DGN Dateien angepasst 

Kapitel 3.4 Pfad für Dokument „Farben-RGB“ angegeben 

Kapitel 3.4.1 Pfade angepasst 

Kapitel 3.5.1 Pfade für MicroStation Blöcke angepasst 

Mehnert, 
Stojanovic 

 

2.1 

 

 

Prüfung und Freigabe der CAD-Richtlinie 

Eine Freigabe durch die Geschäf tsbereichsleitung ist nur bei Hauptversionsänderungen notwendig.  

Die signierte Version 2.0 ist in folgendem Verzeichnis abgelegt → Anhänge\CAD-Richtlinie Archiv 

 Name Org. Einheit Datum, Signatur 

Geprüf t Rabenau NT5.03 06.09.2024 

Freigegeben Külzer NT5 13.08.2024 

Freigegeben Schmidt NT3 02.10.2024 

 

 

Anhang-Änderungsindex 

Zur Nachverfolgung von Änderungen in Anhängen siehe 
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→ Anhänge\Anhang-Änderungsindex.pdf  
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1 Allgemeines, Organisatorisches, Rechtliches, Technisches 
 

1.1 Zweck der CAD-Richtlinie 

In vielen Bereichen der VGF werden Informationen in Form von CAD-Daten verarbeitet. Beispiele hierfür 
sind: Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke, Stationen und Haltestellen, 
Fahrweg, Signaltechnik, Nachrichtentechnik, Zentrale Leittechnik, Licht und Kraft, Fahrstrom, Fahrleitung, 

Heizung-Klima-Lüf tung-Sanitär, Förderanlagen und andere. 

Diese CAD-Daten sind eine wichtige Grundlage für Betriebsführung, Verwaltung, Bewirtschaf tung 
(Facilitymanagement), Wartung, Instandhaltung usw. während der gesamten Lebensdauer aller Bauwerke 
der VGF. Darüber hinaus bilden sie die Grundlage für mögliche Umplanungen, Nutzungsänderungen, 
Erweiterungen usw. 

Zweck dieser CAD-Richtlinie ist es, Standards und Vorgaben für die Umsetzung folgender Anforderungen 
zu def inieren: 

▪ Erzeugung und Bearbeitung konsistenter digitaler Daten nach Vorgaben der VGF. 

▪ Reibungsloser Datenaustausch zwischen Vertragspartnern und der VGF über alle Planungsphasen. 

▪ Reibungslose Datenübernahme in eine einheitliche Bestandsdokumentation der VGF.  

 

1.2 Geltungsbereich 

Die CAD-Richtlinie gilt sowohl für den VGF-internen Gebrauch als auch für externe Datenlieferanten. Sie 
bildet die Grundlage für die Leistungsabnahme von CAD-Daten durch die VGF. Die Vorgaben der CAD-
Richtlinie sind verbindlich und werden Vertragsbestandteil.  

Die CAD-Richtlinie ist immer in der aktuellen Version zu benutzen, die zum Zeitpunkt einer 

Vertragsunterzeichnung bzw. zu Beginn eines Projekts oder einer Maßnahme gültig ist. Während eines 
laufenden Projektes bzw. einer laufenden Maßnahme aktualisierte Versionen der CAD-Richtlinie können 
adaptiert werden. 

Eventuelle Änderungen, Ergänzungen oder Ausnahmen zur Anwendung dieser Richtlinie müssen mit der 
betreffenden Fachabteilung abgestimmt werden. Die getrof fenen Vereinbarungen müssen schrif tlich 

festgehalten werden, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es sich um eine Änderung der CAD-Richtlinie 
handelt, und bedürfen der Freigabe durch den Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD) und durch 
den Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD). 

→ Anhänge\Verschiedenes\Änderungen zur CAD-Richtlinie.docx 
 Die ausgefüllte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:  
▪ G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\00_Projektorganisation\08_CAD-Organisation 

 und mit dem Projekttitel im Betref f  an folgendes Funktionspostfach versendet:  

▪ inf ra.data@vgf -f fm.de 

 

1.3 Organisation, Ansprechpartner 

Für die Erstellung dieser Richtlinie ist der Geschäf tsbereich NT5, Stabsbereich NT5.03 - 
Inf rastrukturdatenmanagement der VGF zuständig. 

Für Fragen stehen Ihnen die Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD) zur Verfügung:  

Herr Stojanovic (Tel.: 0170 7638540, E-Mail: a.stojanovic@vgf -f fm.de) 
Herr Rabenau (Tel.: 0151 20901783, E-Mail: d.rabenau@vgf -f fm.de) 

Für Fragen zum Datenaustausch und fachspezif ische Fragen werden bei Vergabe eines Projektes 
fachkundige Mitarbeiter als Ansprechpartner vom Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer benannt.  Diese 
werden von den Projektleitern / Arbeitspaketverantwortlichen (APV‘s) der VGF dokumentiert . 

→ Anhänge\Verschiedenes\Benannte Ansprechpartner zur CAD-Richtlinie.docx 
 Die ausgefüllte Datei wird in diesem Ordner abgelegt: 
▪  G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\00_Projektorganisation\08_CAD-Organisation 

 und mit dem Projekttitel im Betref f  an folgendes Funktionspostfach versendet:  

▪ inf ra.data@vgf -f fm.de 
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1.4 Urheberrecht und Datenschutz 

Sofern die VGF dem Vertragspartner zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung notwendige Daten zur 
Verfügung stellt, ist der Vertragspartner verpflichtet, diese Daten nach Vertragsbeendigung und gültiger 
Rechtsgrundlage zu löschen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Vertragspartner zu Schadensersatz.  

Der Vertragspartner erhält die Nutzung zum Zweck der Vertragserfüllung. Jede anderweitige Nutzung ist 
untersagt.  

Der Vertragspartner verpf lichtet sich insbesondere, die ihm zur Verfügung gestellten Daten nicht für 
eigene oder f remde Zwecke weiter zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder sonst zugänglich zu 
machen, zu ändern oder zu veräußern, sowie zu veröf fentlichen oder zu vervielfältigen. 
Personenbezogene Daten dürfen von den Vertragspartnern nur in dem Umfang und zu den Zwecken 
sowie in der Weise verarbeitet werden, wie es zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlich ist. Sie sind 
verpf lichtet, geltendes Datenschutzrecht einzuhalten. 

Der Verarbeitung personenbezogener Daten darf  ausschließlich nach den aktuell gültigen 
datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen. Die Verwendung der personenbezogenen Daten und die damit 
verbundenen Zwecke beschränken sich auf  den Gegenstand dieses Vertrages. Die maßgeblichen 
Bestimmungen des Datenschutzes sind einzuhalten. 

Der Vertragspartner überträgt der VGF unentgeltlich das unwiderrufliche, unbeschränkte, ausschließliche 
und übertragbare Nutzungsrecht im Sinne der §§ 31 f f . Urheberrechtsgesetz an den zu erbringenden 
Daten und willigt unwiderruf lich und unentgeltlich in künf tige Änderungen der Daten ein.  

Fremdverwendete Materialien (Bilder, Karten, Texte etc.) bedürfen eines Quellverweises.  

 

1.5 Dateiformate, Betriebssystem, CAD-Systeme  

1.5.1 Dateiformate 

Die Datenübergabe für die Fachplanungen, Gewerke und Anlagen:  

▪ Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke (ARC) 

▪ Licht und Kraf t (LUK) 

▪ Heizung-Klima-Lüf tung-Sanitär (H-S) 

▪ Förderanlagen (FÖR) 

▪ Zentrale Leittechnik (ZLT) 

▪ Signaltechnik (SIG) 

▪ Nachrichtentechnik (NRT) 

▪ Fahrstrom (FS-) 

▪ Fahrleitung (FL-) 

erfolgt mit dem Dateiformat DWG, Version 2018 (AutoCAD 2018-Zeichnung). Die Dateien dürfen 
ausschließlich Zeichnungselemente aus AutoCAD enthalten.  

Die Datenübergabe für die Fachplanungen, Gewerke und Anlagen:  

▪ Oberirdische Stationen und Haltestellen (OSH) 

▪ Fahrweg (FW-) 

erfolgt mit dem Dateiformat DGN (MicroStation) in der Version 10.x (Connect Edition).  Abweichende 

Dateiformate sind wie in Kapitel '1.2 Geltungsbereich' beschrieben zu behandeln.  

Alle Plandarstellungen sind zusätzlich im Dateiformat PDF, mit voller Funktionalität, wie in Kapitel 
'3.8 Erstellen von PDF-Dateien' beschrieben, zu liefern. 

1.5.2 Betriebssystem 

Das von der VGF eingesetzte Betriebssystem ist Windows 10 mit aktuellen Servicepacks. Alle 

übergebenen Daten müssen damit kompatibel sein. 
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1.5.3 CAD-System  

Die VGF setzt für die CAD-Datenbewirtschaf tung AutoCAD von Autodesk (Dateiformat DWG) und 
MicroStation von Bentley Systems (Dateiformat DGN) ein. 

Weitere in diesem Zusammenhang bei der VGF eingesetzte Programme bzw. Toolsets sind:  

▪ Revit von Autodesk - Dateiformat RVT 
BIM Sof tware 

▪ AutoTURN von Transof t Solutions (Europe) B.V. - Dateiformat DWG, DGN 
Erstellung von Schleppkurven im Bus-Bereich 

▪ CARF von LuArtX IT GmbH - Dateiformat DGN  
Erstellung von Schleppkurven für Schienenfahrzeuge 

▪ Rail Track von Bentley Systems - Dateiformat ALG 
Erstellung von Gleistrassierungsplänen 

▪ GA-wire von Omexom - Dateiformat DWG 
CAD-Programm für die Fahrleitungsplanung 

▪ Relux von Relux Informatik AG - Dateiformat RDF 
Lichtplanungssof tware  

▪ EPLAN von EPLAN GmbH & Co. KG - Dateiformat ZW1  
CAD-Sof tware für den Anlagen- und Schaltschrankbau 

▪ CADconform von Altivasof tware 
Unternehmensweite CAD-Standards-Management-Lösung 

Die Wahl des einzusetzenden CAD-Systems bleibt grundsätzlich dem Auf tragnehmer überlassen. Die 
Datenübernahme aus anderen Systemen muss jedoch in den genannten Dateiformaten ohne 
Konvertierungs- und Anpassungsarbeiten seitens der VGF möglich sein. Die in dieser Richtlinie 
festgelegten Regelungen müssen unabhängig von der Systemarchitektur (Hard - und Sof tware) 
eingehalten werden. 

 

1.6 Datenübergabe 

1.6.1 Probeweiser Datenaustausch 

Vor dem Beginn der Arbeiten ist ein probeweiser Datenaustausch vorzunehmen. Nach schrif tlicher 
Bestätigung des Auftraggebers über die fehlerf reie Datenübernahme in die eigenen Systeme kann der 
Datenaustausch beginnen. 

→ Anhänge\Verschiedenes\Bestätigung Datenaustausch.docx 

1.6.2 Termine und Art der Daten 

An folgenden Projektphasen (soweit die Leistungsphasen Teil der vertraglichen Leistung sind), sind 

folgende Vektordaten an die VGF zu übergeben: 

▪ Am Ende der Leistungsphasen 1, 2, 3 und 4: 
Aktuelle CAD-Dateien (inkl. PDF) in den vereinbarten Dateiformaten, mit Zeichnungseinheiten und 
Georeferenzierung nach CAD-Richtlinie. 

▪ Am Ende der Leistungsphase 5, am Ende der vertraglichen Leistung (unabhängig von der 
Leistungsphase), sowie nach Inbetriebnahme: 
Aktuelle, zur vereinbarten CAD-Richtlinie konforme CAD-Dateien (inkl. PDF), graf isch überarbeitet 
mit der inhaltlichen Darstellung des Bestands ('as built'), in den vereinbarten Dateiformaten.  

1.6.3 Planverzeichnis 

Alle übergebenen (neu erstellten oder bearbeiteten) Dateien sind in einer Planliste zu dokumentieren, mit 

Angabe der jeweils zu referenzierenden Dateien und dem Indexstand. Diese Dokumentation der 
Bestandsunterlagen bildet die Grundlage für weitere Planungen.  Siehe XLSX-Dateien im Verzeichnis 

→ Anhänge\Planverzeichnisse\ 
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1.6.4 Datenaustausch 

Für den Datenaustausch zwischen dem Auf traggeber und dem Datenlieferant stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

▪ Projektplattform, falls vorhanden. 

▪ Zertif icon SecureHub. Größenbeschränkung beachten. 

▪ Mail. Vertrauliche Daten müssen verschlüsselt übermittelt werden. Größenbeschränkung beachten. 

1.6.5 Datenkomprimierung 

Zur Datenkomprimierung kann das Standardkomprimierungsverfahren ZIP angewendet werden.  

1.6.6 Virenfreiheit 

Vom Auftragnehmer übergebene Daten müssen f rei von Viren sein. Sollte dies nicht der Fall sein und 

entsteht dem Auf traggeber dadurch ein Schaden, so ist der Auf tragnehmer hierfür haf tbar. 

 

1.7 Leistungsübernahme 

Die Prüfung der Daten erfolgt bei der VGF in zwei Stufen:  

1. Formale Prüfung der Dateien auf Einhaltung der CAD-Richtlinie vom Arbeitspaketverantwortlichen 
CAD (APV CAD) der VGF auf  Basis dieser Checkliste: 

→ Anhänge\Verschiedenes\Checkliste CAD Planeinreichung.docx 

2. Fachliche Prüfung der Dateien durch Mitarbeiter der Fachabteilungen der VGF. Dies können zum 
Beispiel Projektleiter (PL) oder Arbeitspaketverantwortliche (APV) sein.  

Geprüf t wird die inhaltlich und fachlich korrekte Umsetzung der gestellten Aufgaben und 
Anforderungen. 

Die erfolgreiche Prüfung muss auf  dem geprüf ten PDF-Plan mit einer digitalen Signatur dokumentiert 
werden. 

Bei Beanstandungen wird der Vertragspartner schriftlich oder per E-Mail über die Art der Beanstandungen 
informiert. Die Daten sind daraufhin vom Vertragspartner innerhalb einer angemessenen Frist , die der 
Auf traggeber in seiner Beanstandung nennt, nachzubessern. 

Ist es dem Vertragspartner trotz zweimaliger Aufforderung nicht möglich, die Voraussetzungen für eine 
fehlerf reie Datenübergabe zu schaffen, hat die VGF das Recht, die Aufbereitung der Daten auf  Kosten 
des Vertragspartners von einem Dritten ausführen zu lassen. 

 

1.8 Prozess zur Anwendung der CAD-Richtlinie 

Bei Bestandsänderungen ist die CAD-Richtlinie grundsätzlich verbindlich. Abläufe und beteiligten Stellen 
zur Anwendung der CAD-Richtlinie bei Projekten sind als Prozess in folgender Datei def iniert:  

→ Anhänge\Verschiedenes\Geschäf tsprozess NT5 - CAD-Richtlinie bei Projekten anwenden.pdf  
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2 Strukturelle Vorgaben  
 

2.1 Referenztechnik 

Die VGF hat sich bewusst für die Referenztechnik entschieden. So wird die Speicherung redundanter 
Informationen in verschiedenen Dateien vermieden und die Zeichnungen aller beteiligten Gewerke 
können während der Projektphase und im Bestand immer auf  dem aktuellen Stand gehalten werden. 

Um eine reibungslose und fehlerf reie Anwendung der Referenztechnik zu gewährleisten, ist die 
Einhaltung folgender Punkte erforderlich: 

▪ Alle CAD-Dateien müssen einen eindeutigen Dateinamen entsprechend der 
Plannummerncodierung besitzen. Siehe Kapitel '2.2 Plannummerncodierung'. 

▪ Beim Einbinden von externen Referenzen dürfen keine absoluten Pfadangaben benutzt werden. 
Bef inden sich referenzierende und referenzierte Dateien im selben Ordner, werden keine Pfade 

angegeben. In allen anderen Fällen müssen relative Pfadangaben benutzt werden. 

2.1.1 Hierarchisch ineinander geschachtelte externe Referenzen 

Beim Einbinden externer Referenzen, die ihrerseits auf weitere externe Referenzen verweisen, dürfen die 
verschachtelten Referenzen nicht angezeigt werden. Externe Referenzen müssen deshalb immer so 
eingebunden werden, dass sie nur in der Hierarchieebene dargestellt werden, in der sie eingefügt wurden 
(in AutoCAD: Referenztyp 'ÜBERLAGERUNG', in MicroStation: Eigenschaf ten des Anhangs 'Keine 
Verschachtelung'). 

 

2.2 Plannummerncodierung 

Alle CAD-Dateien und Pläne der VGF müssen eine eindeutige Bezeichnung (Dateiname) besitzen. Dies 
ist Voraussetzung für eine funktionierende Referenztechnik und ermöglicht es, bereits am Dateinamen 
erste Informationen über den Dateiinhalt ablesen zu können.  

Die Erstellung solcher Bezeichnungen bzw. Plannummern ist Aufgabe der Plannummerncodierung.  

Die Plannummern der VGF bestehen aus einer 33-stelligen Abfolge von Buchstaben und Ziffern. Einzelne 
genau def inierte Bereiche bilden dabei jeweils die Codierung für eine bestimmte Information. Zwischen 

diesen Bereichen bef inden sich Trennzeichen in Form von Unterstrichen. 

Teil 1 der Plannummer (Stellen 1-15) enthält Informationen über die örtliche Lage eines Bauwerks / eines 
Bauwerksteils oder einer Strecke / eines Streckenabschnitts. Die örtliche Lage bildet das maßgebliche 
Kriterium bei der Ablage und Archivierung der Bestandspläne bei der VGF.  
Teil 2 der Plannummer (Stellen 17-33) enthält ergänzende Informationen zum Plan, die sich nicht auf  die 
örtliche Lage beziehen. 

Die Dokumentation der Plannummerncodierung bef indet sich in folgendem Ordner:  

→ Anhänge\Plannummern\ 

 

2.3 Basisgewerke, Fachgewerke 

Basisgewerke bilden die Grundlage für weitere Fachgewerke. Exemplarische Beispiele hierfür sind:  

▪ Architekturzeichnungen als Grundlage für Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA).  

▪ Gleisstreckenzeichnungen (Trassierung) als Grundlage für Fahrleitungsanlagen. 

Grundsätzlich dürfen alle Gewerke nur in ihren eigenen CAD-Dateien arbeiten. Sie dürfen nicht direkt in 
den CAD-Dateien anderer Gewerke oder in Kopien davon arbeiten, sondern müssen diese als externe 
Referenz zuordnen. 
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2.4 Bestandspläne der VGF 

Sollten Bestandspläne, die dem Auf tragnehmer von der VGF als Planungsgrundlage zur Verfügung 
gestellt wurden, nicht der aktuellen CAD-Richtlinie entsprechen, ist die Vorgehensweise zur Einhaltung 
der CAD-Richtlinie in Absprache mit dem Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD) und dem 
Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD) festzulegen.  

Die getroffenen Vereinbarungen müssen schriftlich dokumentiert und seitens der VGF genehmigt werden.  

→ Anhänge\Verschiedenes\Pläne der VGF entsprechen nicht der CAD-Richtlinie.docx 
 Die ausgefüllte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:  
▪ G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\00_Projektorganisation\08_CAD-Organisation 

 und mit dem Projekttitel im Betref f  an folgendes Funktionspostfach versendet:  

▪ inf ra.data@vgf -f fm.de 

 

2.5 Koordinatensysteme  

Bei dem Bezugsystem wird zwischen geodätischem und lokalem Koordinatensystem unterschieden.  

2.5.1 Geodätisches Koordinatensystem  

Das geodätische Bezugssystem ist das Gauß-Krüger-Koordinatensystem im Lagestatus 100, basierend 
auf  Weltkoordinaten und der Winkeleinheit GON. Winkelmessung von der Y-Achse in Uhrzeigerrichtung. 

Das Höhensystem ist das "Neues System der Stadt Frankfurt".  

2.5.2 Lokales Koordinatensystem  

Das lokale Koordinatensystem entspricht dem mathematischen Koordinatensystem und der Winkeleinheit 
GRAD. Winkelmessung von der X-Achse gegen Uhrzeigerrichtung. 

2.5.3 Lage und Ausrichtung von Grundriss- und Lageplänen 

Vom Auf traggeber übergebene Grundriss- und Lagepläne sind georeferenziert im Gauß-Krüger-
Koordinatensystem Lagestatus 100 (Geodätisches Koordinatensystem) und dürfen auf  keinen Fall 

verschoben oder gedreht werden. Dies gilt auch für Teilgrundrisse.  

 

2.6 Plandarstellungen 

Alle CAD-Dateien enthalten einen Modellbereich und beliebig viele Layouts. 

Der Modellbereich enthält die eigentlichen Planinhalte, Zeichnungen bzw. Informationen der Datei, 
immer im Maßstab 1:1.  

Die Layouts dienen der Darstellung der Planinhalte unter Berücksichtigung von Maßstab, Ausschnitt, 
Ausrichtung, Layersichtbarkeit usw. Sie enthalten ausschließlich layoutspezif ische Angaben wie 
Planrahmen, Plankopf , Legende usw.  
Jede Plandarstellung, zum Beispiel für die Ausgabe als PDF-Datei oder auf Papier wird in einem eigenen 
Layout angelegt.  

 

2.7 Bereinigte Datenstruktur 

CAD-Daten sind im bereinigten Zustand abzuliefern. Alle unbenutzten (leeren, nicht referenzierten) 
benannten Objekte und Zeichnungselemente sind aus den Zeichnungen zu entfernen.  

Hierzu gehören zum Beispiel: Blockdefinitionen, Layer, Textstile, Bemaßungsstile, Linientypen, Gruppen, 
Nulllängengeometrie, leere Textobjekte, übereinanderliegende 'doppelte' Elemente ohne verschiedene 
Funktionalität, verwaiste Linienstildaten usw. 

Verschachtelte Blöcke (DWG) bzw. Zellen (DGN) sind nicht erlaubt. 

Nicht mehr benötigte externe Referenzen sind endgültig aus der Zeichnung zu entfernen (in AutoCAD: 
'LÖSEN', in MicroStation: 'Referenz abhängen'). 

112



CAD-Richtlinie der VGF für die interne und externe CAD-Bearbeitung Version 2.1 

Vertraulichkeitsstufe 2  Seite 9 von 14 

3 Zeichnerische Vorgaben  
 

3.1 Zeichnungseinheiten, Zeichenvorschriften 

Sämtliche Zeichnungsinhalte sind im Maßstab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter zu zeichnen: Eine 
Zeichnungseinheit entspricht einem Meter in der Realität. 

Alle Zeichenelemente in 2D-Dateien müssen sich auf  der Höhe Z=0.00 bef inden und dürfen keine 
Ausdehnung in Z-Richtung (Objekthöhe) aufweisen, sofern dies nicht (zum Beispiel bei 
Vermessungsdaten) anders vereinbart wurde. 

Die Darstellung im gewünschten Planmaßstab (zum Beispiel für die Darstellung im Plot als PDF-Datei) 
erfolgt über den eingestellten Maßstab im Layoutbereich der CAD-Datei bzw. in der Plandatei. 

Für alle DGN-Dateien muss in den erweiterten Einheitseinstellungen eine Auflösung von 10000 pro Meter 
eingestellt sein. Diese Einstellung ist in allen Seed-Dateien vorhanden und darf  nicht verändert werden. 

Die gültigen DIN-Normen für technische Zeichnungen sind anzuwenden. Darüber hinaus sind die 
fachbereichsspezif ischen Merkblätter im Anhang dieser Richtlinie zu beachten. Siehe Dateien im 
Verzeichnis 

→ Anhänge\Merkblätter\ 

 

3.2 Layer / Ebenen 

Mit der Bezeichnung Layer ist in diesem Zusammenhang auch immer das Synonym Ebene gemeint. 

Layer dienen der Strukturierung und Differenzierung von CAD-Daten. Sie ermöglichen unter anderem eine 
ef fektive Steuerung der Darstellung des Planinhalts, auch in den abgeleiteten PDF-Dateien. 

Alle CAD-Elemente (Objekte) sind entsprechend ihrer inhaltlich-thematischen Aussage auf  geeigneten 
Layern abzulegen. 

Die CAD-Layerstruktur wird vom Auf traggeber vorgegeben und ist verbindlich einzuhalten.  

Abweichende Layerstrukturen sind für die CAD-Datenübergabe, spätestens jedoch für die vereinbarten 
Datenabgabetermine (jeweils am Ende der Leistungsphasen 3, 4, 5, am Ende der vertraglichen Leistung, 
sowie nach Inbetriebnahme) in die CAD-Layerstruktur des Auf traggebers zu konvertieren. 

3.2.1 Layer Vorlagedateien 

Die vorgegebene CAD-Layerstruktur wird vom Auftraggeber in den Dateiformaten DWG (AutoCAD Layer) 
bzw. DGNLIB (MicroStation Ebenen) und XLSX (Excel) zur Verfügung gestellt. 

Layer- bzw. Ebenenstruktur für Kürzel 

▪ Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke  
(Tunnelbauwerke, Unterirdische Stationen, Betriebsgebäude, Abstellanlagen usw.) ARC 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur ARC Architektur.dwg 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur ARC Architektur.xlsx 

▪ Licht und Kraf t LUK 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur LUK Licht und Kraf t.dwg 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur LUK Licht und Kraf t.xlsx 

▪ Heizung-Klima-Lüf tung-Sanitär H-S 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur H-S Heizung-Klima-Lüf tung-Sanitär.dwg 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur H-S Heizung-Klima-Lüf tung-Sanitär.xlsx 

▪ Förderanlagen FÖR 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur FÖR Förderanlagen.dwg 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur FÖR Förderanlagen.xlsx 
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▪ Oberirdische Stationen und Haltestellen OSH 

→ Anhänge\MicroStationCE\Workspaces\Haltestelle\SEED&DGNLIB\dgnlib 

→ Anhänge\MicroStationCE\Standarddokumentationen\OSH 

▪ Zentrale Leittechnik ZLT 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur ZLT Zentrale Leittechnik.dwg 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur ZLT Zentrale Leittechnik.xlsx 

▪ Signaltechnik SIG 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur SIG Signaltechnik.dwg 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur SIG Signaltechnik.xlsx 

▪ Nachrichtentechnik NRT 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur NRT Nachrichtentechnik.dwg 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur NRT Nachrichtentechnik.xlsx 

▪ Fahrweg FW- 

→ Anhänge\MicroStationCE\Workspaces\Fahrweg\SEED&DGNLIB\dgnlib 

→ Anhänge\MicroStationCE\Standarddokumentationen\FW 

▪ Fahrstrom FS- 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur FS- Fahrstrom.dwg 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur FS- Fahrstrom.xlsx 

▪ Fahrleitung FL- 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur FL- Fahrleitung.dwg 

→ Anhänge\DWG Layer\Layerstruktur FL- Fahrleitung.xlsx 

3.2.2 Fehlende Layer 

Nicht vorhandene Layer, die für eine inhaltlich korrekte Darstellung benötigt werden, können vom 
Auf tragnehmer in Anlehnung an die vorhandene Layerstruktur mit dem Präf ix NEU_ erstellt werden.  

Neu erstellte Layer in CAD- und PDF-Dateien, die nur in der Planungsphase und nicht in der späteren 
Darstellung des Bestands ('as built') benötigt werden, erhalten das Präfix TMP_ und sind ansonsten f rei 
wählbar. 

Layernamen dürfen keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten. Die Zeichen ä ö ü ß - _ sind erlaubt. 

Bei Datenübergabe am Ende der Leistungsphasen 5, am Ende der vertraglichen Leistung, sowie nach 
Inbetriebnahme sind die Layer nach Abstimmung mit dem Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD) 
der VGF ohne das Präfix NEU_ in die Zeichnungen zu übernehmen. Siehe auch Kapitel '1.8 Prozess zur 
Anwendung der CAD-Richtlinie'. 

3.2.3 Eigenschaften 'Von Layer' 

Alle Objekte bzw. Zeichnungselemente, mit Ausnahme von Schraffuren, müssen die Eigenschaften Farbe, 

Linientyp, Linienstärke und Transparenz von den Layereinstellungen übernehmen (in AutoCAD: 
'VonLayer', in MicroStation: 'Nach Ebene'). 

Eine direkte Zuweisung ist nur für einzelne, vom Layer abweichende Eigenschaf ten erlaubt. Typische 
Beispiele hierfür sind Farben von Texten (Beschrif tungen) und alternative Linientypen. 

 

3.3 Schraffuren 

Schraf furen, zu denen auch Farbf lächen (Farbfüllungen) gehören, müssen zusammenhängend als 
eigenständige CAD-Objekte, möglichst in assoziativer Form, vorliegen und bearbeitbar sein. Sie dürfen 
nicht aus einzelnen Zeichnungselementen wie Linien oder Punkten bestehen.  

Schraf furen und Farbflächen dürfen sich nicht in einem Stück über unterschiedliche Bauteile, wie zum 
Beispiel Außenwände, Innenwände und Stützen erstrecken und werden an Blockgrenzen unterteilt. 

Die Anzeigereihenfolge von Farbflächen ist auf ganz unten einzustellen, die von anderen Schraf furen auf  
die Stufe direkt darüber. 
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Schraf furen richten sich nach den gültigen DIN-Normen für technische Zeichnungen bzw. den 
fachbereichsspezif ischen Merkblättern im Anhang zu dieser Richtlinie.  

Die Darstellung der Schraf furen ist dem jeweiligen Maßstab anzupassen.  

Alle verwendeten Schraf furen sind in einer Legende zu beschreiben.  

 

3.4 Beschriftungen, Bemaßungen, Linien- und Farbeinstellungen 

Für Texte (Beschrif tungen) ist die Schrif tfamilie Arial zu benutzen, im Regelfall für alle üblichen 
Beschrif tungen in der Version Arial Narrow. 

Für Bemaßungstexte ist die Schrif tart Arial Narrow zu benutzen. 

Die Größe von Beschrif tungen und Bemaßungen richtet sich nach den gültigen DIN-Normen für 
technische Zeichnungen. 

Linienstärken und Farben werden von den Layern vorgegeben.   

Eine Liste mit den Farben und den dazugehörigen RGB-Werten ist unter folgendem Pfad abgelegt: 

→ Anhänge\Verschiedenes\Farben-RGB.pdf  

Linientypen richten sich nach den gültigen DIN-Normen für technische Zeichnungen bzw. werden von den 
Layern vorgegeben. Erlaubt sind folgende Linientypen: 

 AutoCAD MicroStation (DGN Style) 

Durchgezogen Continuous 0 Continious 

Punkt – Punkt PUNKT2 
PUNKT 
PUNKTX2 

1 Punkt 

Strich – Strich STRICHLINIE2 
STRICHLINIE 
STRICHLINIEx2 

2 Gestrichelt 
3 Center 
5 Phantom 

Strich – Punkt STRICHPUNKT2 
STRICHPUNKT 
STRICHPUNKTx2 

4 Strichpunktiert 

Strich – Punkt – Punkt PHANTOM2 
PHANTOM 
PHANTOMX2 

6 Divide 

Strich lang – Strich kurz MITTE 
MITTEX2 

7 Border 

 

3.4.1 Ergänzende Regelungen für MicroStation 

Für DGN-Dateien sind die Textstile in den DCS-Dateien zu den jeweiligen Ebenen hinterlegt. 

Die in den DGNLIBs aufgeführten Farbnummern beziehen sich immer auf  folgende VGF-Farbtabelle: 

→ Anhänge\ MicroStationCE\Organization\Data - VGF_Color.tbl 

Die Codierung der Farbtabelle entspricht der in AutoCAD.  

Änderungen der Standardfarben dürfen nur in Abstimmung mit dem Applikationsverantwortlichen CAD 

(APP CAD) der VGF vorgenommen werden und sind in folgender Datei zu dokumentieren:  

→ Anhänge\ MicroStationCE\Organization\Data - VGF_Farben_Doku.txt 

Linientypen und Linienstärken in MicroStation wurden in den Druckertreibern (VGF_printer.pltcfg, 
VGF_pdf.pltcfg) auf AutoCAD angepasst, um eine gleichmäßige Darstellung beim Plotten zu erreichen. 
Diesbezügliche Zusammenhänge zwischen MicroStation und AutoCAD sind in folgender Datei ersichtlich: 
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→ Anhänge\MicroStationCE\Organization\Pltcfg -  VGF_printer.pltcfg, VGF_pdf .pltcfg 
VGF_Linienarten_staerken.pdf  

 

3.5 Blöcke / Zellen 

Mit der Bezeichnung Blöcke ist in diesem Zusammenhang auch immer das Synonym Zellen gemeint.  

3.5.1 Blöcke Vorlagedateien 

Die Blöcke / Zellen der in folgenden Ordnern abgelegten Dateien müssen von den jeweiligen Gewerken 
verpf lichtend benutzt werden: 

→ Anhänge\DWG Blöcke\ 

→ Anhänge\ MicroStationCE\Organization\Cell 

Falls die Blöcke zur bequemeren Handhabung in AutoCAD in Werkzeug paletten organisiert wurden, 
werden diese im folgendem Ordner zur Benutzung angeboten: 

→ Anhänge\DWG Blöcke\Werkzeugpaletten 

Alle Blöcke sind im Maßstab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter gezeichnet.  

Die Blöcke sind für relatives Platzieren (auf  dem jeweils aktuellen Layer) vorgesehen, so dass auf  die 
korrekte Layerzuordnung zu achten ist.  

Eingefügte Blöcke dürfen in der Zeichnung nicht zerlegt (aufgelöst, gesprengt) werden.  

3.5.2 Blöcke vom Auftragnehmer 

Vom Auftragnehmer in die CAD-Zeichnung eingefügte Blöcke müssen folgende Kriterien erfüllen. Sie 

▪ müssen im Maßstab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter gezeichnet sein. 

▪ müssen so erstellt worden sein, dass sie beim Einfügen in die Zeichnung dem aktuellen Layer 
zugeordnet werden und von diesem die Eigenschaf ten Farbe, Linientyp, Linienstärke und 
Transparenz übernehmen. 

▪ dürfen keine weiteren (verschachtelten) Blöcke enthalten. 

Neue Blöcke müssen dem Auf traggeber in einer gesonderten CAD-Datei übergeben werden. 

 

3.6 Flächenmanagement 

Für alle zu dokumentierenden Flächen (Raumflächen, Verkehrszonen, Freif lächen, Flächen für den 
Winterräumdienst usw.) sind zusammenhängende, in sich geschlossene Polygonzüge (Polylinien) auf den 
hierfür vorgesehenen Layern zu erstellen. 

Die Flächenangaben sind über diese Polygonzüge zu ermitteln und mit ihnen zu verknüpfen.  

Die Polygonzüge müssen auch nach erfolgter Flächenermittlung in der Zeichnung verbleiben und bei 
Änderungen der Flächen entsprechend mitgeführt bzw. angepasst werden.  

Bei Flächen mit abzuziehenden Inself lächen können alternativ zu den geschlossenen Polygonzügen 
Regionen oder Schraf furen benutzt werden. 

 

3.7 Planlayout 

In den Layouts der CAD-Datei wird der georeferenzierte Planinhalt so ausgerichtet, dass markante 
Hauptachsen parallel zum Bildschirmrand dargestellt werden. 

Planrahmen sind für die jeweilige Darstellung nur so groß wie nötig zu wählen. Zulässig sind die Formate 
DIN-A4, DIN-A2, DIN-A1 und DIN-A0. Bei Bedarf kann die Breite aller Formate variabel bis auf  maximal 
250 cm vergrößert werden. Die maximale Planrahmengröße entspricht damit 84.1 x 250 cm. 

Nichtrelevante Bereiche, die über den Planrahmen hinausgehen, sind auszublenden.  

Müssen Objekte bzw. Liegenschaften aufgrund Ihrer Größe auf mehrere Pläne aufgeteilt werden, so ist im 
Planlayout eine schematische Gesamtübersicht mit Kennzeichnung der Auf teilung (Bauteil A, B, etc.) 
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darzustellen. Blattschnitte sind mit kurzen Überlappungen anzulegen, soweit vorhanden bauteil- bzw. 
blockweise. 

Im Planlayout enthalten sein müssen: 

▪ Planrahmen mit Schnittrand und Faltmarken 

▪ Plankopf  (Planstempel)  

▪ Indexfeld 

▪ Prüf feld VGF (sofern notwendig) 

▪ Unterschrif tenfelder (sofern notwendig) 

▪ Legende 

▪ Felder für schematische Gesamtübersicht bzw. allgemeine Hinweise (sofern notwendig) 

▪ Nordpfeil 

 

Anordnung der Layoutelemente im Planlayout: 

 

 

Die Darstellung Layoutelemente muss den Beispielen in folgenden Dateien entsprechen.  

→ Anhänge\Musterdateien\Musterdatei - Planlayout.dwg 

→ Anhänge\Musterdateien\Musterdatei - Planlayout.pdf  

Alle im Layout benötigten Elemente können der DWG-Datei entnommen werden. 
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Vertraulichkeitsstufe 2  Seite 14 von 14 

3.7.1 Plankopf 

Folgende Abbildungen enthalten die Mindestanforderungen für Planköpfe. Weitere Planköpfe sind in den 
oben genannten Musterdateien dargestellt. 

Zulässige Bezeichnungen im Plankopf : 

 

 

Beispiel für einen ausgefüllten Plankopf  eines Bestandsplans einer unterirdischen Station: 

 

 

3.8 Erstellen von PDF-Dateien 

PDF-Dokumente müssen maßstabsgerecht in der gleichen Blattgröße wie die im Layout bzw. der 
Plandatei erzeugt werden. Weiße Ränder aufgrund unpassender Blattgrößen sind zu vermeiden. 

Bei der Generierung der PDF-Dokumente dürfen keine Dokumenteneinschränkungen aktiviert sein.  

In den PDF-Dateien muss die Suche und Selektion von Texten und die Schaltung von Layern (Ebenen, 
Folien) mit der Layerstruktur der zugrundeliegenden CAD-Datei möglich sein. 
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Brandschutzordnung für Baustellen im Bereich oberirdischer Haltestellen – Teil A  

 Merkblatt über das Verhalten bei Bränden oder sonstigen Notfällen 
 

 
 

 
 
 
 

Brandschutzordnung Teil A 
 
 

für  

Baustellen im Bereich  
oberirdischer Haltestellen 

 
der 

 
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft 

Frankfurt am Main mbH (VGF) 
 
 

Merkblatt 
über das Verhalten bei Bränden 

und sonstigen Notfällen 
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Merkblatt über das Verhalten 
bei Bränden und sonstigen Notfällen 

 
 
 
 
 

1. Bei Notfällen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen! 
 

2. Brand melden 
 

    Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren .…………………………..112 
 

 
 

 WO  
 WAS 
 WIE VIELE 
 WELCHE 
 WARTEN 

brennt es? 
ist passiert? 
sind betroffen? 
Gefahren gibt es? 
auf Rückfragen! 

 

    Leitstelle der VGF informieren .……………………..069- 213 - 22222 
 
3. In Sicherheit bringen 
 

 
 

 gefährdete Personen verständigen 
 hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen 

 

4. Löschversuch unternehmen 
 

 

 

 

 Feuerlöscher benutzen 
 Brandbekämpfung ohne Gefährdung der eigenen Person 
 Personenrettung ist wichtiger als Brandbekämpfung 

 

5. Verhalten bei Unfällen 
 

 
 

 Versorgung der Verletzten 
 Absicherung des Unfallortes 
 Hilfe organisieren 

6. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste 
 

 Kurze, sachliche Auskunft geben über: 
 Zugang zu gefährdeten Personen und den Brandherd 
 Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

16.06.2026 

Verfahren: VGF 127/26 - Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und Tragwerk

SKONTO

Skonto zugelassen Ja 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

14  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg -
Architektenleistungen im Leistungsbild
Gebäude und Innenräume gemäß Anlage
2.1 dieses Vertrages und § 34 HOAI 2021.

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Pauschale

Bitte übertragen Sie den Gesamtbetrag inkl. besondere Leistungen,
mitzuverarbeitende Bausubstanz, Abschlag/Zuschlag und den Nebenkosten i.H.v. 3 %
aus dem Kalkulationsformular "Gesamtvergütung_NIWH_Arc hitekt.pdf" netto in den
Einheitspreis dieser Position.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

................

2 Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg -
Ingenieurleistungen im Leistungsbild
Tragwerksplanung gemäß Anlage 2.2
dieses Vertrages und § 51 HOAI 2021.

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Pauschale

Bitte übertragen Sie den Gesamtbetrag inkl. besondere Leistungen,
mitzuverarbeitende Bausubstanz, Abschlag/Zuschlag und den Nebenkosten i.H.v. 3 %
aus dem Kalkulationsformular "Gesamtvergütung_NIWH_Sta tiker.pdf" netto in den
Einheitspreis dieser Position.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Pauschale

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 1/3
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

Summe inkl. Nachlass
(netto) ____________________

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________

Leistungsverzeichnis - 2/3
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

16.06.2026 

Verfahren: VGF 127/26 - Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und
Tragwerk

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 3/3
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

16.06.2026 

Verfahren: VGF 127/26 - Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und
Tragwerk

EIGNUNGSKRITERIEN
Keine Eignungskriterien festgelegt. 

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

16.06.2026 

Verfahren: VGF 127/26 - Sanierung Wagenhalle Neu-Isenburg - Planerleistung Gebäude und
Tragwerk

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
134



Typ Dateiname Größe MIME-Type
Dateianlage Anlagen.zip 40,19 MB zip
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